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Deutscher Bundestag 
13. Wahlperiode 

Beschlußempfehlung und Bericht 
des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) 

zu dem Antrag des Bundesministeriums der Finanzen 
- Drucksache 13/867 - 

Entlastung der Bundesregierung für das Haushaltsjahr 1993 
- Vorlage der Haushaltsrechnung und Vermögensrechnung des Bundes 
(Jahresrechnung 1993) - 

sowie zu der Unterrichtung durch den Bundesrechnungshof 
- Drucksachen 13/2600, 13/2790 Nr. 3 - 

Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 1995 zur Haushalts-
und Wirtschaftsführung (einschließlich der Feststellungen 
zur Jahresrechnung des Bundes 1993) 

A. Problem 

1. Der Bundesminister der Finanzen hat gemäß Artikel 114 Abs. 1 
Grundgesetz und § 114 Abs. 1 Bundeshaushaltsordnung die 
Haushalts- und Vermögensrechnung des Bundes für das Haus-
haltsjahr 1993 dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat 
vorgelegt. 

- BT Drucksache 13/867; BR-Drucksache 67/95 - 

Er hat gebeten, eine Entscheidung über die Entlastung der Bun-
desregierung herbeizuführen. 

2. Der Bundesrechnungshof hat die vorgelegte Rechnung sowie 
die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- 
und Wirtschaftsführung der Bundesregierung gemäß Arti-
kel 114 Abs. 2 Grundgesetz und § 97 Abs. 1 Bundeshaushalts-
ordnung geprüft und seine Bemerkungen 1995 dem Deutschen 
Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet. 

- BT Drucksache 13/2600; BR-Drucksache 552/95 - 
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3. Der Bundesrat hat der Bundesregierung die Entlastung bereits 
erteilt. 

- BR-Drucksache 67/95 (Beschluß) - 

B. Lösung 

Der Deutsche Bundestag erteilt der Bundesregierung gemäß Arti

-kel 114 Abs. 1 Grundgesetz in Verbindung mit § 114 Bundeshaus-
haltsordnung für das Haushaltsjahr 1993 ebenfalls die Entlastung. 

Die Bundesregierung wird zugleich aufgefordert, den Feststellun-
gen des Haushaltsausschusses Rechnung zu tragen und unter Be-
rücksichtigung seiner Entscheidung Maßnahmen zur Steigerung 
der Wirtschaftlichkeit in die Wege zu leiten. 

Der Ausschuß spricht die Erwartung aus, daß die Bundesregie-
rung alle Berichtspflichten fristgerecht erfüllt, um eine zeitnahe 
Verwertung der Ergebnisse bei den Haushaltsberatungen zu er-
möglichen. 

Bundesregierung und Bundesrechnungshof werden gebeten, den 
Haushaltsausschuß laufend über solche Prüfungsergebnisse zu 
unterrichten, die zu gesetzgeberischen Maßnahmen geführt ha-
ben oder für anstehende Gesetzesvorhaben von Bedeutung sind. 

Einstimmigkeit im Ausschuß 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/7215 

Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Der Bundesregierung wird gemäß Artikel 114 des Grundgeset-
zes in Verbindung mit § 114 der Bundeshaushaltsordnung auf-
grund 

a) des Antrages des Bundesministers der Finanzen 
- Drucksache 13/867 - 

und· 

b) der Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 
- Drucksache 13/2600 - 

die Entlastung für das Haushaltsjahr 1993 erteilt. 

Die Entlastung umfaßt auch die Rechnung der Sondervermögen 
des Bundes, für die kein abweichendes Entlastungsverfahren 
vorgesehen ist. 

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, 

a) bei der Aufstellung und Ausführung der Bundeshaushalts-
pläne die anliegenden Feststellungen des Haushaltsaus-
schusses zu den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes 
zu befolgen, 

b) Maßnahmen zur Steigerung der Wi rtschaftlichkeit unter Be-
rücksichtigung der Entscheidungen des Ausschusses einzu-
leiten, 

c) die Berichtspflichten fristgerecht zu erfüllen, damit eine zeit-
nahe Verwertung der Ergebnisse bei den Haushaltsberatun-
gen gewährleistet ist. 

Bonn, den 12. März 1997 

Der Haushaltsausschuß 

Helmut Wieczorek (Duisburg) 

Vorsitzender 

Dieter Pützhofen 

Berichterstatter 

Uta Titze-Stecher 

Berichterstatterin 
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Bericht der Abgeordneten Uta Titze-Stecher und Dieter Pützhofen 

Allgemeiner Teil 

Der Antrag des Bundesministers der Finanzen auf 
Entlastung der Bundesregierung für das Haushalts-
jahr 1993 wurde in der 43. Sitzung des Plenums am 
26. April 1995 dem Haushaltsausschuß überwiesen. 
Dieser hat den Antrag an seinen Unterausschuß, den 
Rechnungsprüfungsausschuß weitergeleitet. 

Die Bemerkung des Bundesrechnungshofes (BT-
Drucksache 13/2600) wurde dem Haushaltsausschuß 
durch Sammelübersicht - BT-Drucksache 13/2790 
Nr. 3 - vom 26. Oktober 1995 überwiesen. 

Der Rechnungsprüfungsausschuß hat den Antrag 
des Bundesministers der Finanzen und die Bemer-
kung des Bundesrechnungshofes in den Sitzungen 
am 22. November 1995, 31. Januar 1996, 7. und· 
28. Februar 1996, 8. März 1996, 8. und 22. Mai 1996, 
14., 21. und 28. Juni 1996, 6. und 13. Dezember 1996 
beraten und dem Haushaltsausschuß einvernehmlich 
die Entlastung der Bundesregierung für das Haus-
haltsjahr 1993 vorgeschlagen. Der Haushaltsaus-
schuß hat in seiner 68. Sitzung am 12. März 1997 die-
sen Beschlußvorschlag einstimmig übernommen. 
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A. Die Prüfbemerkungen des Bundesrechnungshofes 

Prüfbemerkung Nummer 1 

Vorbemerkung in den Bemerkungen 
des Bundesrechungshofes 1995 

1. Die Vorbemerkung hatte sich vor allem mit folgen-
den Themen befaßt: 

- Prüfungsumfang und Prüfungsrechte des Bun-
desrechnungshofes 

- Weiterverfolgung früherer Prüfungsfeststellun-
gen 

- Zusammenarbeit mit anderen Prüfungseinrich-
tungen 

- Mitwirken des Bundesrechnungshofes bei der 
Prüfung von internationalen Einrichtungen. 

2. Der Ausschuß hielt die in der Vorbemerkung ge-
machten Ausführungen in vollem Umfange für be-
rechtigt. Die Bemerkung wurde zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 2 

Feststellungen zur Haushalts- und Vermögens-
rechnung des Bundes für das Haushaltsjahr 1995 

1. Die Bemerkung hatte sich vor allem mit folgenden 
Themen befaßt: 

- Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsrechnung 

- Einhaltung der verfassungsrechtlichen Kredit-
obergrenze 

- Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 
1993 

- Kreditermächtigungen und Gesamtverschul-
dung 

- Übersichten zu den Sondervermögen und Bun-
desbetrieben. 

2. Der Ausschuß hat Kritik daran geübt, daß bei der 
Ausführung des Haushalts 1993 ingesamt 1,1 Mrd. 
DM mehr an Krediten aufgenommen wurden als 
für Investitionen verausgabt. Die verfassungs-
rechtliche Kreditobergrenze des Artikels 115 
Abs. 1 Satz 2 GG wurde damit überschritten. 

Der Ausschuß hat in diesem Zusammenhang zur 
Kenntnis genommen, daß die tatsächliche Netto-
kreditaufnahme niedriger war als die geplante. 
Die Investitionsquote war jedoch unerwartet stark 
gesunken. Im Ergebnis wurde weniger Geld als 
geplant ausgegeben. 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die verfas-
sungsrechtlichen Grenzen eingehalten werden 
müßten. 

3. Was die über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
betrifft, so wurden im Jahre 1993 9,6 Mrd. DM 
über- und außerplanmäßig geleistet. 

In 36 Fällen wurden über- und außerplanmäßige 
Ausgaben ohne erforderliche Zustimmung des 
Finanzministeriums getätigt. 98 % dieser Ausga-
ben beruhten auf gesetzlichen Verpflichtungen. 

Ausführlich hat sich der Ausschuß mit den Schul-
den des Bundes befaßt. Die Gesamtverschuldung 
ohne Sondervermögen betrug Ende 1992 686 Mrd. 
DM. Nach Auffassung des Ausschusses muß alles 
unternommen werden, die Verschuldung zu ver-
ringern. 

Prüfbemerkung Nummer 3 

Feststellungen zur finanzwirtschaftlichen 
Entwicklung des Bundes 

1. Die Bemerkung hatte sich vor allem mit folgenden 
beiden Themenbereichen befaßt: 

- Auswirkungen der Verschuldung für die Haus-
haltswirtschaft des Bundes 

- Belastungen künftiger Haushaltsjahre. 

2. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Nettokredit-
aufnahme, die im Jahre 1986 noch 22,9 Mrd. DM 
betragen hatte, 1991 einen Höchstwert von 66,2 
Mrd. DM erreichte und 1996 noch 59,9 Mrd. DM 
betragen so ll . Die verfassungsrechtliche Kredit-
obergrenze des Artikels 115 GG wurde in den Jah-
ren 1990 und 1993 überschritten. Die hohe Neu-
verschuldung hat 1994 zu einem Schuldenstand 
des Bundes in Höhe von 712 Mrd. DM geführt. 
Der Anteil der Zinsausgaben an den Gesamtaus-
gaben wird nach gegenwärtigem Erkenntnisstand 
bis 1999 auf 14,6 % ansteigen, der Anteil der Zins-
ausgaben an den Steuereinnahmen auf 16,6 %. 

Der Ausschuß hat darauf hingewiesen, daß der 
Bund über die Sondervermögen zusätzliche Kre-
dite aufgenommen hat, die in diesen Prozentanga-
ben nicht enthalten sind. Unter Einbeziehung der 
Sondervermögen wird die Zinslastquote im Jahre 
1996 eine Größenordnung von 20 % erreichen, die 
Zins-Steuer-Quote wird bei über 25 % liegen. 

Besonders eingehend hat sich der Ausschuß mit 
den versteckten Schulden befaßt, die im Rahmen 
des „Leasing von Immobilien" enthalten sind. Der 
Bundesrechnungshof übt in diesem Zusammen-
hang Kritik daran, daß die Leasingraten nicht als 
unmittelbare Kreditaufnahme eingestuft werden, 
daß sie aber die Haushalte zukünftiger Jahre in 
vergleichbarer Weise belasten. Nach Ansicht des 
Bundesrechnungshofes müssen bei jeder einzel-
nen Baumaßnahme die möglichen Kostenvorteile 
der Leasingfinanzierung nachgewiesen werden. 
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Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die vom 
Bundesrechnungshof aufgezeigten Probleme 
schnellstmöglich zufriedenstellend geregelt wer-
den müssen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er behält sich die abschließende Entscheidung 
zur haushaltsrechtlichen Beurteilung von Im-
mobilienleasing vor und bittet den Bundesmini-
ster sowie den Bundesrechnungshof, über das 
Ergebnis der Beratung des Themas im Bund/· 
Länderarbeitsausschuß „Haushaltsrecht und· 
Haushaltssystematik" bis zum 31. August 1996 
zu berichten. 

In einer zweiten Sitzung hat das Ministe rium 
mitgeteilt, daß Bund und Länder übereinstim-
mend der Auffassung sind, daß diejenigen Lea-
singraten dem Investitionsbereich zuzuordnen 
sind, bei denen der Bund Eigentümer der ge-
leasten Objekte werden möchte. Der Ausschuß 
hat die von Bund und Ländern gemeinsam erar-
beiteten Abgrenzungskriterien akzeptiert. 

Auswärtiges Amt - 

Einzelplan 05 

Prüfbemerkung Nummer 4 

Übernahme von DDR-Auslandsliegenschaften 
durch das Auswärtige Amt 

 
1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
das Auswärtige Amt Liegenschaften der ehemali-
gen DDR nicht schneller veräußert hat. Teilweise 
wurden Liegenschaften als Lagerraum verwandt, 
teilweise als Dienstwohnung. Allein in einem ein-
zigen Fall beziffert der Bundesrechnungshof den 
entstandenen Schaden auf rd. 1 Mio. DM. 

2. Das Auswärtige Amt hat die Beanstandung im 
Prinzip anerkannt. Es hat jedoch darauf hingewie-
sen, daß der tatsächliche Bedarf nicht schneller er-
mittelt werden konnte. Andere Ministe rien hätten 
beteiligt werden müssen. Teilweise hätte auch nur 
ein sehr geringer Verkaufspreis erzielt werden 
können. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß es Versäum-
nisse gegeben hat, die aus der seinerzeitigen 
Situation jedoch teilweise verständlich waren. 
Hingewiesen wurde auch darauf, daß es in Einzel-
fällen zweckmäßig gewesen ist, Grundstücke in 
herausragender Lage nicht sofort zu veräußern, 
weil heute ein höherer Erlös erzielt werden kann 
als vor einigen Jahren. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Der Bundesminister wird aufgefordert, ohne 
weitere Verzögerungen über die noch nicht ab-
gewickelten Liegenschaftsfälle zu befinden. 

c) Der Bundesminister wird zudem beauftragt, 
neue Verfahrensgrundsätze zu entwickeln und

·darüber bis zum 31. März 1997 zu berichten. 

Bundesministerium des Innern - 

Einzelplan 06 

Prüfbemerkung Nummer 5 

Organisation des Bundesarchivs 

1. Der Bundesrechnungshof hatte die organisato-
rischen Auswirkungen der deutschen Vereinigung 
beim Bundesarchiv überprüft und dabei folgendes 
festgestellt: 

Die Zahl der Planstellen wurde von 360 auf 830 er-
höht. Es gab drei neue Abteilungen: Deutsches 
Reich, DDR und eine weitere Zentralabteilung. 

Der Bundesrechnungshof hält den Stellenzuwachs 
für nicht gerechtfertigt. Er verlangt, 

- Klein- und Parallelreferate zu größeren Organi-
sationseinheiten zusammenzufassen, 

- die hierarchische Ebene der Referatsgruppen 
wieder abzuschaffen, 

- die Zahl der Abteilungen zu verringern. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes 
sollte das Militärarchiv in Freiburg nach Koblenz 
oder in den Berliner Raum verlegt werden. 

Das Lastenausgleichsarchiv ist nach Auffassung 
des Bundesrechnungshofes mit einer A 16-Stelle 
zu hoch bewertet. Es handele sich lediglich um 
eine Registraturstelle. Zwei Abteilungen könnten 
zudem entfallen. 

2. Das Bundesministerium wi ll  beim Bundesarchiv 
die Anzahl der Referate um ein Drittel kürzen. 
Eine Abteilung soll eingespart werden. Eine Per-
sonalbedarfsanalyse wurde zugesagt. 

Am Standort des Militärarchivs in Freiburg will 
das Ministerium hingegen festhalten. Es weist dar-
auf hin, soziale Gründe sprächen für die Beibehal-
tung dieses Standortes, außerdem der Beschluß 
der Föderalismuskommission, der nicht einseitig 
verändert werden kann. 

Was das Lastenausgleichsarchiv bet rifft, so hat das 
Ministerium zugesagt, die Personalausstattung zu 
überprüfen. 

3. Der Ausschuß hat die Ausführungen des Bundes-
rechnungshofes weitgehend für überzeugend an-
gesehen. Er hat begrüßt, daß das Bundesministe-
rium die notwendigen Konsequenzen ziehen will . 
Anders als der Bundesrechnungshof ist er jedoch 
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der Auffassung, daß am Standort Freiburg festge-
halten werden soll. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er ist der Auffassung, daß der Standort Frei-
burg aufrecht erhalten bleiben soll, allerdings 
mit der Maßgabe, daß keine Neubauten errich-
tet werden. 

Bundesministerium der Finanzen - 

Einzelplan 08 

Prüfbemerkung Nummer 6 

Umwandlung ehemaliger Grenzzollstellen 
in Binnenzollstellen 

c)

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
von den 15 nach Vollendung des Binnenmarktes 
verbliebenen Grenzzollstellen, die als Binnenzoll-
stellen weiterbetrieben werden, 8 Stellen wegen 
fehlenden Bedarfs aufgegeben werden können. 

Von den restlichen 7 Zollstellen haben 5 erweiterte 
Öffnungszeiten. Nach Ansicht des Bundesrech-
nungshofes können bei 4 dieser Zollstellen die 
Öffnungszeiten verringert werden. 

4. Das Bundesministerium hat die Beanstandung an-
erkannt. Zwei Grenzzollstellen wurden bereits 
aufgelöst. Bei den übrigen möchte das Ministe-
rium die Öffnungszeiten verringern. Nur während 
der Hauptverkehrszeiten sollen die Stellen geöff-
net sein. Entscheidend soll auf den „Bedarf vor 
Ort" abgestellt werden. Im Jahre 1997 möchte das 
Ministerium alles nochmals umfassend überprü-
fen. 

5. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß Anzahl und· 
Öffnungszeiten der Grenzzollstellen den Bedürf-
nissen der Wirtschaft angepaßt werden müssen. 
Erhebliche Nachteile würden für den deutschen 
Arbeitsmarkt entstehen, wenn die Indust rie zu 
den Grenzzollstellen auf nichtdeutscher Seite ab-
wandert. Angesichts der erheblichen Arbeitslosig-
keit muß der Staat alles versuchen, um Arbeits-
plätze im Bereich der Bundesrepublik Deutsch-
land zu erhalten. Nachdrücklich hat der Ausschuß 
darauf bestanden, daß keine kameralistische Den-
kungsweise zugrunde gelegt wird. Nicht Kosten-
einsparungen, sondern die Ausrichtung auf die 
Bedürfnisse der Wirtschaft ist das primäre Ziel. 

Der Ausschuß hat großen Wert darauf gelegt, daß 
bei entsprechendem Bedarf die Grenzzollstellen 
länger als geplant geöffnet werden. 

Unter den gemachten Einschränkungen wurde die 
Bemerkung zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Bundesministerium für Wirtschaft - 

Einzelplan 09 

Prüfbemerkung Nummer 7 

Erhebung von Gebühren und Vereinbarungen 
von Entgelten durch die Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung 

1. Die Bundesanstalt für Materialforschung nimmt 
keine kostendeckenden Gebühren. Der jährliche 
Fehlbetrag beläuft sich auf etwa 70 Mio. DM. In 
der 10. Wahlperiode hatte der Deutsche Bundes-
tag kostendeckende Gebühren verlangt. 

Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß die 
Einnahmen weit hinter den Kosten zurückgeblie-
ben sind. Die Gebühren entsprechen nicht dem 
Arbeitsaufwand. Er verlangt, daß die Bundesan-
stalt für Materialforschung und -prüfung ihre ab-
rechenbaren Kosten hinreichend zuverlässig er-
mittelt und auf dieser Grundlage die Gebühren 
berechnet. 

2. Das Bundesministerium hatte zunächst die Auffas-
sung vertreten, daß kostendeckende Gebühren 
nicht erforderlich sind. Es hatte dem Bundesrech-
nungshof vorgeworfen, den Kostendeckungsgrad 
nicht sachgerecht ermittelt zu haben. 

In der Ausschußsitzung hat das Ministe rium dann 
die Einführung einer Kosten- und Leistungsrech-
nung zugesagt. Die Stundensätze will es alle zwei 
Jahre anpassen. Teilweise wurden die Gebühren-
sätze bereits erhöht. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß kostenge-
rechte Gebührensätze zugrunde gelegt werden 
müssen. 	. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister auf, für eine ko-
stendeckende Festsetzung der Gebühren und· 
Entgelte sowie für eine stetige Anpassung der 
Stundensätze Sorge zu tragen und bis zum 
31. Dezember 1997 über das Veranlaßte zu be-
richten. 

Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten - 

Einzelplan 10 

Prüfbemerkung Nummer 8 

Pflicht zur Äußerung zu Prüfungsergebnissen des 
Bundesrechnungshofes (§ 96 Abs. 1 Satz 1 BHO) 

1. Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß das 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Prüfungsmitteilungen in ungewöhn-
licher Zahl und Zeitdauer nicht fristgerecht beant-
wortet hat. Teilweise standen Stellungnahmen zu 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/7215  

Prüfmitteilungen länger als drei Jahre, in einem 
Fall sogar länger als fünf Jahre aus. 

2. Das Bundesministerium hat zwischenzeitlich fast 
alle erforderlichen Stellungnahmen abgegeben. 
Es gibt nur noch einen einzigen Fall, der nicht be-
antwortet wurde. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung für berechtigt 
angesehen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Der Bundesminister wird aufgefordert, die er-
forderlichen Maßnahmen inkl. der Verbesse-
rung der Kontrollfunktionen der Leitungsebene 
zu treffen, um die vom Bundesrechnungshof 
gesetzten Fristen einzuhalten. 

c) Über das Veranlaßte erwartet der Ausschuß 
einen Bericht bis zum 31. Dezember 1996. 

Prüfbemerkung Nummer 9 

Regelungen über die Bewi rtschaftung von 
Drittmitteln durch die Bundesforschungsanstalten 

1. Bundesforschungsanstalten führen für Dritte Un-
tersuchungen durch, die grundsätzlich kosten-
deckend abzurechnen sind. Obwohl dem Bundes-
ministerium bekannt ist, daß keine kostendecken-
den Gebühren erhoben werden, hat es sich mit 
den niedrigen Gebühren einverstanden erklärt. 

Der Bundesrechnungshof verlangt, daß künftig 
kostendeckende Gebühren angesetzt werden.. 

2. Das Bundesministerium hat sich bereit erklärt, 
eine neue Kostenordnung zu erlassen. Dadurch ist 
mit jährlichen Mehreinnahmen in Höhe von 3 Mio. 
DM zu rechnen. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung für berechtigt 
angesehen. Er hat es begrüßt, daß das Bundesmi-
nisterium bereits eine neue Kostenordnung erar-
beitet hat. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt. 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Der Bundesminister wird aufgefordert, künftig 
grundlegende Regelungen und Erlasse zügig 
zu erarbeiten und sicherzustellen, daß die neu-
gefaßte Rahmenentgeltordnung sowie der .  sog. 
Drittmittelerlaß ohne weitere Verzögerungen 
überarbeitet und herausgegeben werden. 

Prüfbemerkung Nummer 10 

Gebühren von Amtshandlungen der Biologischen 
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 

1. Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß die 
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forst-
wirtschaft keine kostendeckenden Gebühren er-
hebt. Seit dem Jahre 1981 sind die Gebühren nicht 

mehr der allgemeinen Kostenentwicklung ange-
paßt worden. Außerdem hat es das Ministe rium 
unterlassen, die Änderungen des Pflanzenschutz-
gesetzes aus dem Jahre 1986 in der Kostenverord-
nung zu berücksichtigen. 

Der Bundesrechnungshof beanstandet zudem, daß 
die Bundesanstalt für ihre Amtshandlungen bis 
zum Jahre 1991 immer nur den niedrigsten Betrag 
des vorgegebenen Gebührenrahmens ausge-
schöpft hat. Erst seit 1992 wird der Rahmen besser 
genutzt. Kritik übt der Bundesrechnungshof vor 
allem daran, daß der Kostendeckungsgrad bei der 
sog. freiwilligen Geräteprüfung nur etwa 50 % be

-

trägt. 

2. Das Bundesministerium hat darauf hingewiesen, 
daß vor einer Neufassung der Kostenverordnung 
zunächst die Umsetzung einer Richtlinie der Euro-
päischen Union in nationales Recht abgewartet 
werden muß. 

Außerdem möchte das Ministe rium zunächst An-
derungen am Pflanzenschutzgesetz durchführen. 
Die Novellierung dieses Gesetzes befinde sich in 
der Ressortabstimmung. 

Schließlich ist das Ministe rium der Auffassung, 
daß die vom Bundesrechnungshof verlangte Ko-
stenordnung die ganze Angelegenheit erheblich 
komplizierter und teurer mache. Vor allem seien 
mehr Stellen notwendig, um  die  vom Bundesrech-
nungshof gemachten Vorgaben zu erfüllen. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß der Gebüh-
renrahmen der geltenden Richtlinie besser ausge-
schöpft werden muß. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister auf, die derzeiti-
ge Kostenverordnung stärker auszuschöpfen. 

c) Der Ausschuß erwartet bis zum 31. Dezember 
1996 einen Bericht über die Umsetzung der EU

-

Richtlinie. 

Bundesministerium für Arbeit und· 
Sozialordnung - 

Einzelplan 11 

Prüfbemerkung Nummer 11 

Beratungshilfe beim Aufbau ausländischer 
Arbeitsverwaltungen 

1. Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß 
ausschließlich die Bundesanstalt für Arbeit damit 
beauftragt wurde, bei der Reform ausländischer 
Arbeitsverwaltungen zu helfen. Eine Ausschrei-
bung hat nicht stattgefunden. Außerdem wurden 
die Fördermaßnahmen mit Geldern der Arbeits

-

losenversicherung bezahlt. Der Bundesrechnungs-
hof weist darauf hin, daß für diesen Zweck eigent- 
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lieh Steuergelder hätten bereit gestellt werden 
müssen. 

2. Das Bundesministerium hat die Beanstandung 
nicht anerkannt. Es hält die Bundesanstalt für Ar-
beit für besonders befähigt und weist darauf hin, 
daß diese sehr kostengünstig arbeitet. Eine Aus-
schreibung hält es deshalb für nicht erforderlich. 
Die Unterstützung ausländischer Arbeitsverwal-
tungen liege im eigenen Interesse der Bundesan-
stalt, weil dann weniger i llegale Arbeitnehmer in 
die Bundesrepublik Deutschland gelangen. 

Schließlich weist das Ministerium darauf hin, daß 
der Staat letztlich doch die Kosten der Bundesan-
stalt übernimmt, weil Verluste mit Steuergeldern 
ausgeglichen werden müssen. 

3. Der Ausschuß hatte diese Bemerkung zunächst 
noch nicht endgültig bewertet, da ihm die Förder-
projekte noch nicht bekannt waren. 

In einer zweiten Sitzung wurde die Bemerkung 
mit den Stimmen der Koalisationsfraktionen mehr-
heitlich „zur Kenntnis" genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 12 

Außergewöhnlich hohe Renten 

1. Wer 45 Jahre lang Höchstbeiträge in die Renten-
versicherung eingezahlt hat, kann nach bisherigen 
Maßstäben höchstens eine Rente von ca. 3 750 DM 
erzielen. 

Im Jahre 1992 gab es eine Gesetzesänderung, 
nach der Beitragszahlungen, die in den Jahren 
1924 bis 1949 geleistet wurden, mit besonders ho-
hem Wertansatz berücksichtigt werden. Während 
derartige Einzahlungen vor 1992 in relativ gerin-
gem Maße berücksichtigt wurden, führen sie nach 
1992 zu erheblichen Rentensteigerungen. Renten 
von 5 000 bis 7 000 DM sind keine Seltenheit. In 
einem Fall erhielt ein Spätrentner sogar 12 000 
DM. Stirbt der Rentenberechtigte und wird die 
Witwenrente nach 1992 neu festgesetzt, so kann 
die Witwe mehr Rente erhalten als früher beide 
Ehegatten zusammen. 

Die begünstigenden Regelungen gelten auch in 
den neuen Bundesländern. 

Der Bundesrechnungshof hält es für erforderlich, 
die Gesetzesänderung des Jahres 1992 insoweit zu 
korrigieren. 

2. Das Bundesministerium hat die Beanstandung an-
erkannt. Es sieht sich jedoch nicht in der Lage, 
den alten Rechtszustand wieder herzustellen. Hin-
gewiesen wurde darauf, daß die Bestandspositio-
nen, die 1992 geschaffen wurden, nicht wieder 
rückwirkend beseitigt werden können. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß der Bundes-
rechnungshof auf einen wichtigen, in vollem Um-
fange berechtigten Sachverhalt hingewiesen hat. 
Das Bundesministerium wurde aufgefordert zu 
prüfen, mit welchem Aufwand dera rtige Überzah-
lungen wieder beseitigt werden können. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Der Bundesminister wird aufgefordert zu prü-
fen, auf welche Weise und mit welchem Auf-
wand ungerechtfertigt hohe Rentenzahlungen, 
die sich bei Anwendung des SGB XI aus der 
vollständigen Anrechnung überdurchschnitt-
licher Beitragszahlungen zwischen dem 1. Ja-
nuar 1924 und dem 31. Mai 1949 ergeben, be-
seitigt werden können. 

c) Es sollte insbesondere bei den für die Zukunft 
noch bedeutsamen Hinterbliebenenrenten wie-
der eine Beschränkung vorgesehen werden. 

d) Der Bundesminister wird aufgefordert, dem 
Ausschuß bis zum 31. Oktober 1996 über das 
Veranlaßte zu berichten. 

Prüfbemerkung Nummer 13 

Erfassung versicherungspflichtiger Selbständiger 

1. Selbständige Lehrer, Hebammen und Kranken-
gymnasten sind rentenversicherungspflichtig, sie 
sind jedoch nicht gezwungen, ihre Tätigkeit do rt 

 anzuzeigen. Der Bundesrechnungshof hat festge-
stellt, daß sich kaum jemand versichern läßt. Er 
befürwortet die Einführung einer Meldepflicht. 

2. Das Bundesministerium lehnt die Meldepflicht ab, 
die Bundesanstalt für Arbeit befürwortet sie. 

3. Der Ausschuß hat den Vorschlag des Bundesrech-
nungshofes für überzeugend erachtet. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Der Bundesminister wird aufgefordert, die nöti-
gen Schritte für die Einführung von Melde-, 
Mitteilungs- und Auskunftsvorschriften bei ver-
sicherungspflichtigen Selbständigen einzulei-
ten. 

c) Der Bundesminister wird zudem aufgefordert, 
bei der BfA auf eine vollständige Erfassung und· 
Überwachung der Beitragszahlung der ver-
sicherungspflichtigen Selbständigen - ggf. 
auch durch Prüfungen vor Ort - hinzuwirken. 

Prüfbemerkung Nummer 14 

Beteiligung der Rentenversicherungsträger 
an Wohnbaugesellschaften 

Der Bundesrechnungshof hatte zwei verschiedene 
Sachverhalte beanstandet: 

A. Beteiligung der Rentenversicherungsträger 
an Wohnbaugesellschaften 

1. Die Rentenversicherungsträger sind in erheb-
lichem Umfang an Wohnbaugesellschaften betei-
ligt. Die GAGFAH, an der ein Rentenversiche-
rungsträger beteiligt ist, verfügt über 55 000 
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Wohneinheiten, eine Tochter, an der die GAGFAH 
zu 48 % beteiligt ist, über weitere 14 000 Einhei-
ten. Eine andere Gesellschaft, an der die GAGFAH 
zu 50 % beteiligt ist, besitzt 40 000 Wohnungen. Es 
gibt Landesversicherungsanstalten mit teilweise 
bis zu 32 Unterbeteiligungen. Nicht alle Gesell-
schaften sind im Bereich der Wohnungsverwal-
tung tätig. Teilweise werden die Gesellschaften 
der Rentenversicherungsträger auch in ganz ande-
ren Geschäftsbereichen tätig. 

Der Bundesrechnungshof geht davon aus, daß bei 
einer Veräußerung der Wohnungsbaugesellschaft 
10 Mrd. DM als Erlös erzielt werden kann. 

2. Die Rentenversicherungsträger weisen darauf hin, 
daß die Wohnungsverwaltung grundsätzlich zuläs-
sig ist. Eine Gesetzesänderung am 1. Januar 1996 
habe dies ausdrücklich festgestellt. 

Hingewiesen wird darauf, daß bei einer Veräuße-
rung keineswegs die vom Bundesrechnungshof 
zugrunde gelegten 10 Mrd. DM erzielt werden 
könnten. Von den Rentenversicherungsträgern 
wird der Wert der Wohnungen nur auf 2 Mrd. DM 
geschätzt. 

Rentenversicherungsträger und Bundesrech-
nungshof gelangen aus folgenden Gründen zu 
unterschiedlichen Werten: Während die Renten-
versicherungsträger im wesentlichen vom Buch-
wert ausgehen, berücksichtigt der Bundesrech-
nungshof die stillen Reserven. Soweit das Ertrags-
wertverfahren zu einem niedrigeren Wert führt, 
liegt dies daran, daß eine Mietpreisbindung be-
steht, die zu geringeren Mieteinnahmen führt. 

Das Bundesministerium der Finanzen stimmt mit 
den Vorschlägen des Bundesrechnungshofes weit-
gehend überein. Es weist darauf hin, daß die Ren-
tenversicherungsträger über ständige Liquidität 
verfügen müssen. Das heute nur noch zugrunde 
gelegte reine Umlageverfahren mache es erf order-
lich, illiquide Vermögenswerte in liquide Mittel 
umzuwandeln. Der Bund selbst werde einen Teil 
seiner Wohnungen verkaufen. Bereits unter 
marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten müsse be-
zweifelt werden, daß es sinnvoll ist, wenn der 
Staat Wohnungsbauunternehmen betreibt. 

3. Der Ausschuß konnte nicht zu einer einheitlichen 
Auffassung gelangen. 

Vertreter der Fraktion der SPD wiesen darauf hin, 
daß es sinnvoll sein kann, wenn sich die Renten-
versicherungsträger im sozialen Mietwohnungs-
markt engagieren. Die Bereitstellung günstiger 
Mietwohnungen sei eine wichtige staatliche Auf-
gabe, weil auf diese Weise der soziale Charakter 
zum Vorschein kommt. In der Vergangenheit hat-
ten günstige Wohnungen zudem eine gesund-
heitspolitische und damit rentenrechtliche Auf-
gabe gehabt. 

Hingewiesen wurde auch darauf, daß es sich ur-
sprünglich um Gewerkschaftswohnungen gehan-
delt hat, die nur unter der stillschweigenden Be-
dingung an die Rentenversicherungsträger ver-
äußert wurden, daß diese die gewerkschaftliche 
Wohnungspolitik in gleicher Weise fortsetzen. 

Mehrheitlich war der Ausschuß mit den Vertretern 
der Regierungskoalition der Auffassung, daß es 
nicht Aufgabe des Staates ist, Wohnungen wie ein 
Privatunternehmen zu verwalten. Die Wohnungen 
der Rentenversicherungsträger erwirtschafteten 
zudem eine zu geringe Verzinsung des eingesetz-
ten Kapitals. Die Veräußerung würde zu einer weit 
höheren Rendite führen. Die Rentenversiche-
rungsträger sollten sich deshalb von ihren Beteili-
gungen trennen. Vor allem Unternehmenstätigkei-
ten der Rentenversicherungsträger außerhalb der 
Wohnungsverwaltung seien in keiner Weise zu 
rechtfertigen. 

Kritisiert wurde, daß die Rentenversicherungsträ

-

ger zu wenig aussagekräftige Daten geliefert hat-
ten. Die Mitglieder der Koalition hielten deshalb 
ein erweitertes Prüfungsrecht des Bundesrech-
nungshofes für sinnvoll, das in § 54 Abs. 1 Haus-
haltsgrundsätzegesetz verankert werden könnte. 
Dem Bundesrechnungshof sollte danach das Recht 
eingeräumt werden, Prüfungen in Geschäftsräu-
men einer Privatgesellschaft durchzuführen, wenn 
auf diese Weise die Betätigung des Bundes in die-
sen Unternehmen geprüft werden kann. 

Die Vertreter der Fraktion der SPD haben sich die-
sem Vorschlag nur unter der Bedingung ange-
schlossen, daß generell ein erweitertes Prüfungs-
recht des Parlamentes gegenüber den in p rivater 
Rechtsform betriebenen Unternehmen eingeführt 
wird. Erinnert wurde in diesem Zusammenhang an 
erweiterte Prüfungsrechte, die dem Haushaltsaus-
schuß im Rahmen des § 91 Abs. 1 und 2 Bundes-
haushaltsordnung eingeräumt werden sollten, die 
jedoch im letzten Augenblick auf Druck der Deut-
schen Bahn AG nicht durchgesetzt werden konn-
ten. 

B. Reisetätigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern 

1. Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß Vor-
stands- und Aufsichtsratsmitglieder der GAGFAH 
Studienreisen als Dienstreisen durchgeführt ha-
ben. Nachdem die Finanzbehörden die Reise als 
persönliche Vergnügungsreise angesehen und· 
deshalb eine Besteue rung verlangt hatten, hat die 
GAGFAH den Vorstands- und Aufsichtsratsmit-
gliedern die entsprechenden Steuern erstattet.  

2. Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
(BfA) hat diese Beanstandung nicht anerkannt. 
Zweck der Reise sei es gewesen, sich über woh-
nungspolitische Maßnahmen im Ausland zu infor-
mieren. Völlig unerwartet habe das Finanzamt 
eine Versteuerung der Reise verlangt. Da die Auf-
sichtsratsmitglieder keine normale Vergütung er-
halten, habe sich die GAGFAH entschlossen, die 
Steuern zu übernehmen. 

Die Reisepraxis sei heute geändert worden. Ent-
sprechende Auslandsreisen fänden nicht mehr 
statt. 

In einer zweiten Ausschußsitzung wies die BfA 
darauf hin, daß der Gesellschaft keinerlei Schaden-
ersatzansprüche gegen die Vorstands- und Auf-
sichtsratsmitglieder zustehen. Dies ergebe sich 
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daraus, daß der Gesellschaftszweck weiter zu fas-
sen sei als vom Finanzamt unterstellt. Der Gese ll

-schaftszweck decke nicht nur „Studienreisen" ab, 
sondern auch Reisen, „die der Zusammenarbeit 
von Aufsichtsratsmitgliedern und Vorstandsmit-
gliedern dienen". Die BfA sehe daher keine Mög-
lichkeiten, die GAGFAH zu zwingen, Schadener-
satzansprüche geltend zu machen. 

Die BfA habe auch keine Möglichkeiten, die Betei-
ligten zu einer freiwilligen Rückzahlung zu veran-
lassen. Das Bundesversicherungsamt (BVA) sei 
nämlich Rechtsaufsichtsbehörde. Soweit keine 
rechtlichen Ansprüche bestehen, dürfe das BVA 
niemanden dazu bewegen, „freiwillig" Gelder zu-
rückzuzahlen. 

3. Der Ausschuß hat  beanstandet, daß die Gesell-
schaft den Vorstands- und Aufsichtsratsmitglie-
dern auch noch die Steuern für die Reise bezahlt 
hat. Nach Auffassung des Ausschusses hat es sich 
tendenziell um eine Vergnügungsreise gehandelt. 
Es bestand nicht das geringste Verständnis dafür, 
daß persönliche Vorteile einzelner Vorstands- und· 
Aufsichtsratsmitglieder von der Allgemeinheit fi-
nanziert werden. 

Nach Auffassung des Ausschusses hätte auch 
außerhalb rechtlicher Vorschriften versucht wer-
den müssen, eine Rückzahlung zu erreichen. 

Bei den zwei Ausschußsitzungen wurden teilweise 
nur mehrheitlich folgende beiden Beschlüsse ge-
faßt: 

1. Beschluß: 

a) Der Rechnungsprüfungsausschuß nimmt von 
der Bemerkung zustimmend Kenntnis. 

b) Er mißbilligt, daß der Haushaltsausschuß im 
Gesetzgebungsverfahren, bei dem die Beteili-
gung von Versicherungsträgern an Wohnbau-
gesellschaften für zulässig erklärt wurde, nicht 
beteiligt worden ist. 

c) Der Ausschuß rügt die Wahrnehmung der Auf-
sichtsratsmandate durch Bedienstete der BfA, 
insbesondere wegen Annahme von geldwerten 
Vorteilen. Die BfA wird gebeten, dafür Sorge zu 
tragen, daß die erhaltenen Vorteile von den Be-
troffenen wieder an die Gesellschaft zurücker-
stattet werden. 

d) Der Rechnungsprüfungsausschuß empfiehlt 
dem Haushaltsausschuß folgenden Beschluß: 

aa) Die Bundesregierung wird beauftragt, um-
gehend eine gesetzliche Regelung vorzu-
legen, nach der Beteiligungen von Renten-
versicherungsträgern an dera rtigen Gesell

-schaften zu veräußern sind. Dies gilt auch 
für sonstiges bestehendes Grund- und Im-
mobilienvermögen mit Ausnahme der Ver-
waltungsgebäude und der Kliniken. 

Die Rentenversicherungsträger ihrerseits 
werden gebeten, unabhängig von einer zu 
schaffenden gesetzlichen Regelung umge-
hend alles  Erforderliche für eine Veräuße-
rung der Beteiligungen sowie von Grund- 

und Immobilienvermögen zu unternehmen 
und hierüber bis Ende Mai 1996 zu berich-
ten. 

bb) Bis Verkäufe stattfinden bzw. auch für den 
Fall, daß keine Verkäufe stattfinden, müs-
sen die Ausschüttungen eine angemessene 
Verzinsung für den Verkaufswert errei-
chen. Diese müssen sich mindestens an 
dem orientieren, was mit anderen zulässi-
gen Kapitalanlagen erreicht werden kann. 
Auch für den Fall, daß es nicht zu einem 
Gesamtverkauf der Anlagen kommen 
sollte, sind Anlagen, die den angemesse-
nen Ertrag nicht erzielen, zu veräußern. 

2. Beschluß: 

a) Der Ausschuß nimmt von den Berichten der 
Landesversicherungsanstalt Nordrhein-West-
falen (RPA-Drucksachen 112 und 130) Kennt-
nis. 

b) Er schlägt dem Haushaltsausschluß vor, folgen-
den Beschluß zu fassen: 

1. Der Ausschuß nimmt von dem Bericht des 
Bundesrechnungshofes (HHA-Drucksache 
1525) zustimmend Kenntnis. 

2. Der Ausschuß fordert den Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung auf, dafür Sor-
ge zu tragen, daß Aufsichtsratsmandate 
durch Bedienstete der Landesversicherungs-
anstalt Westfalen sachgerecht wahrgenom-
men werden. 

3. Der Ausschuß bittet den Bundesminister um 
einen Bericht über die Rechtmäßigkeit und- 
Zulässigkeit der Beteiligungen der LVA 
Westfalen an der LEG und der Kapitalerhö-
hungen bei den Wohnungsbaugesellschaf-
ten, an denen diese LVA beteiligt ist. 

4. Der Ausschuß fordert  den Bundesminister 
auf, dafür zu sorgen, daß dem Bundesrech-
nungshof umgehend die Steuer- und Han-
delsbilanzen (Stichtag 31. Dezember 1994 
und - soweit vorhanden - auch 31. Dezem-
ber 1995) aller Wohnungsbaugesellschaften 
übermittelt werden, die sich , ganz oder teil-
weise unmittelbar oder mittelbar im Besitz 
der Rentenversicherungsträger befinden. 

c) Der Ausschuß schlägt dem Haushaltsausschuß 
vor, weiterhin zu prüfen, ob der Bundesrech-
nungshof im Rahmen der §§ 111, 112 BHO i. V. m. 
den §§ 53, 54, 55 Haushaltsgrundsätzegesetz und· 
im Zusammenhang mit § 91 BHO erweiterte In-
formations- und Prüfungsrechte erhalten soll. 

Bundesministerium für Verkehr - 

Einzelplan 12 

Prüfbemerkung Nummer 15 

Tarifliche Eingruppierung von Arbeitnehmern in der 
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
es bei den Wasser- und Schiffahrtsverwaltungen 
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nicht genügend Arbeitsplatzbeschreibungen gibt, 
die den haushaltsrechtlichen Anforderungen ent-
sprechen. Die Eingruppierung der Mitarbeiter 
orientiert sich vorrangig an den zur Verfügung 
stehenden Stellen, so daß Personen häufig höher 
bezahlt werden als ihrem Aufgabenbereich ent-
spricht. 

2. Bundesministerium und die Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltungen behaupten, es handele sich 
lediglich um Einzelfälle. Der Bundesrechnungshof 
ist hingegen der Ansicht, daß die vielen Einzelfälle 
eine generelle Kritik rechtfertigen. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung für berechtigt 
angesehen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 
a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-

stimmend Kenntis. 
b) Er hält es nicht für hinnehmbar, daß der Haus-

haltsgesetzgeber jahrelang über den tatsäch-
lichen Stand der vorliegenden Arbeitsplatzbe-
schreibungen im unklaren gelassen wurde. 

c) Er fordert  den Bundesminister auf, in seinem 
Bereich nunmehr sicherzustellen, daß die Ein-
gruppierung von Arbeitnehmern tarifgerecht 
vorgenommen wird. 

d) Der Ausschuß bittet den Bundesminister um 
einen Bericht über das Veranlaßte bis zum 
31. Dezember 1996. 

Prüfbemerkung Nummer 16 

Planmäßige Unterhaltung der maschinen- und· 
elektrotechnischen Einrichtungen der Wasser- und· 
Schiffahrtsverwaltungen des Bundes 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
die maschinen- und elektrotechnischen Einrich-
tungen durch Handkarteien überwacht werden. 
Eine Einführung der EDV werde zu Einsparungen 
in Höhe von 6 Mio. DM führen. 

2. Das Bundesministerium hat die Beanstandung im 
Prinzip anerkannt. Es hat mitgeteilt, daß die benö-
tigte Software mittlerweile vorhanden ist. 

3. Der Ausschuß hat folgenden Beschluß gefaßt: 
a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-

stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß der Bundesminister aus dem 
Projekt gewonnene Erkenntnisse zügig umsetzt 
und die Unterhaltung der Landanlagen auf 
einen einheitlichen, zeitgemäßen Stand bringt. 

Prüfbemerkung Nummer 17 

Informationszentren der Wasser und Schiffahrts-
verwaltung des Bundes 

1. Die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bun-
des ersetzte an der Schachtschleuse in Minden 
eine baufällige Ausstellungshalle durch einen auf-
wendigen Pavillon, für den einschließlich Innen

-

ausbau etwa 3 Mio. DM aufgewendet werden 
mußten. Die Betriebskosten betragen jährlich weit 
mehr als 200 000 DM. Dennoch sind die Besucher-
zahlen des neuen Informationszentrums niedriger 
als die der alten Halle und zudem weiter rückläu-
fig. 

Der Bundesrechnungshof hat zum einen beanstan-
det, daß der Pavillon ohne formelle Haushalts-
unterlage und ohne Ausweisung im Haushaltsplan 
errichtet worden ist. Weiterhin hat er darauf hin-
gewiesen, daß der Rückgang der Besucherzahlen 
belegt, daß sich der Aufwand nicht gelohnt hat. Er 
hat deshalb angeregt, auf den vorgesehenen Bau 
von zwei weiteren Informationszentren zu verzich-
ten, zumindest aber bescheidenere Lösungen an-
zustreben. 

2. Das Bundesministerium hat zugesagt, Informa-
tionszentren künftig rechtzeitig zu veranschlagen 
und im Haushaltsplan als Einzelmaßnahme beim 
dazugehörigen Investitionstitel aufzuführen. Ohne 
ausdrückliche Genehmigung des Haushaltsaus-
schusses will das Ministe rium künftig keine neuen 
Besucherzentren mehr errichten. 

Außerdem will das Ministerium die Gebäude nicht 
mehr so aufwendig errichten. Durch Fragebogen-
aktionen solle die Akzeptanz neuer Besucherzen-
tren ermittelt werden. 

3. Der Ausschuß hält es für erforderlich, daß Zentren 
nur in notwendigem Umfange errichtet und daß 
bei der Errichtung der Grundsatz der Wirtschaft-
lichkeit als oberstes Primat zugrunde gelegt wird. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß der Bundesminister seine Zu-
sage einhält und zudem durch eine Besucher-
befragung die Akzeptanz der Besucherzentren 
klärt. Für den Fall, daß hiernach weitere Infor-
mationszentren in Betracht kommen, sind für 
diese durch Festlegung eines angemessenen 
Standards wirtschaftliche Lösungen anzustre-
ben. 

Prüfbemerkung Nummer 18 

Private Vorfinanzierung von Bundesfernstraßen 

1. Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, daß 
der Straßenbau durch eine p rivate Vorfinanzie-
rung insgesamt teurer wird. Er weist darauf hin, 
daß der Bund billiger Kredite aufnehmen kann als 
Privatunternehmen. 

Außerdem treten die Bauunternehmen ihre Forde-
rungen gegen den Bund an ein Kreditinstitut ab. 
Der Rechnungshof weist darauf hin, daß es recht-
lich keinen Unterschied bedeuten kann, ob der 
Bund selbst unmittelbar Kredite aufnimmt oder ob 
die Kreditinstitute ihre Forderungen gegen den 
Bund in Form einer Abtretung erhalten. Nach Auf-
fassung des Bundesrechnungshofes ist Artikel 115 
GG berührt. 
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2. Die Bundesregierung erachtet Artikel 115 GG 
nicht für verletzt. Sie ist der Ansicht, daß eine pri-
vate Vorfinanzierung keine Fremdfinanzierung 
bedeutet. 

3. Der Ausschuß hat darauf hingewiesen, daß es sich 
bei dem durchgeführten Projekt lediglich um ein 
„Pilotprojekt" gehandelt hat, das auf ausdrück-
lichen Wunsch des Haushaltsausschusses in dieser 
Form durchgeführt wurde. Der Ausschuß hat das 
Pilotprojekt für zulässig angesehen, zugleich je-
doch darauf hingewiesen, daß mit entsprechenden 
Vorfinanzierungen insgesamt vorsichtig umgegan-
gen werden muß. 

Ansonsten wurden bei der Ausschußberatung die 
unterschiedlichsten Auffassungen vertreten: 

Soweit das Projekt positiv beurteilt wurde, wurde 
darauf hingewiesen, daß der volkswirtschaftliche 
Nutzen der betreffenden Autobahnen sehr hoch 
sei. Der zu erschließende Wirtschaftsraum werde 
erheblich schneller erschlossen. Die zusätzlichen 
Belastungen würden durch diesen Vorteil aufge-
wogen. 

Außerdem wurde begrüßt, daß bei diesem Modell 
genau zwischen Investitionskosten und Zinsko-
sten unterschieden werden kann und daß die tat-
sächlichen Kosten ganz gezielt einem bestimmten 
Projekt zugeordnet werden können. Bei der Finan-
zierung über den Haushalt sei hingegen nur die 
Gesamtsumme aus dem Haushaltsplan ersichtlich, 
nicht die Einzelkosten. 

Soweit das Projekt kritisch beurteilt wurde, wurde 
darauf hingewiesen, daß bei den Beratungen des 
Haushaltsausschusses davon ausgegangen wurde, 
daß sich das Projekt durch eine Straßenbenut-
zungsgebühr finanziert. Heute stehe hingegen 
fest, daß durch diese Investition kein Geld erwirt-
schaftet wird, so daß durch die private Vorfinan-
zierung die Bezahlung des Objektes in die Zu-
kunft verlagert wird. 

Die Bemerkung wurde zur Kenntnis genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 19 

Synoptisch-klimatologisches Meß- und· 
Beobachtungsnetz des Deutschen Wetterdienstes 

1. Der Bundesrechnungshof ist der Ansicht, daß der 
Deutsche Wetterdienst zu personalintensiv besetzt 
ist, daß vor allem bei einer Reihe von automatisch 
arbeitenden Wetterstationen auf Personal verzich-
tet werden kann. 

2. Bundesministerium und Wetterdienst entgegnen, 
teilweise sei eine zusätzliche Augenbeobachtung 
erforderlich. Der Wetterdienst will aber viele bis-
her manuell bet riebene Stationen in automatische 
umwandeln und auf diese Weise Personal einspa-
ren. Der Bundesrechnungshof ist zufrieden. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß in diesem 
Bereich weitergehend die Wi rtschaftlichkeit und· 
Effektivität erhöht werden kann. Er hat die Betei-
ligten verpflichtet zu prüfen, ob der militärische 

und der zivile Wetterdienst zusammengeführt wer-
den können. In diesem Zusammenhang hat er dar-
auf verwiesen, daß in vielen anderen Staaten der 
Europäischen Union die Wetterdienste bereits zu-
sammengelegt sind. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß die Projektergebnisse zügig 
umgesetzt und zur Personalverminderung ge-
nutzt werden. 

c) Der Ausschuß bittet ferner zu prüfen, inwieweit 
eine Zusammenführung von deutschem Wetter-
dienst und Geophysikalischem Beratungsdienst 
der Bundeswehr auch an der Spitze möglich ist. 

d) Er erwartet einen zwischen den Bundesministe-
rien der Verteidigung, des Verkehrs und der Fi-
nanzen abgestimmten Bericht bis zum 30. Juni 
1996. 

Prüfbemerkung Nummer 20 

Finanzierung des Wirtschaftsplanes 1995 
des Bundeseisenbahnvermögens aus Mitteln 
des Bundeshaushalts 1994 

1. Das Bundesministerium für Verkehr hat dem 
Bundeseisenbahnvermögen für Investitionen der 
Deutsche Bahn AG im Dezember 1994 ca. 2 Mrd. 
DM zuviel überwiesen. Die vorzeitige Überwei-
sung diente dem Zweck, das Geld für die Eisen-
bahn zu retten. Das Ministe rium verstieß damit ge-
gen den Grundsatz der Jährlichkeit des Haushalts. 

Bis März 1995 benötigte die Deutsche Bahn AG 
kein neues Geld mehr. Der Bundesrechnungshof 
beanstandet, daß zwei Monate lang zu hohe Kre-
dite aufgenommen wurden. Unnötige Zinszahlun-
gen waren die Folge. 

2. Das Bundesministerium hat darauf hingewiesen, 
die Deutsche Bahn AG. habe ihr mitgeteilt, daß sie 
noch dringend die Gelder benötige. Auf die Rich-
tigkeit dieser Aufforderung habe das Ministerium 
vertraut. 

Der Bundesrechnungshof ist demgegenüber der 
Auffassung, daß das Bundesministerium sich 
selbst hätte informieren müssen. Er hält die zeit-
nahe Überwachung des Bedarfes und des Abflus-
ses von Haushaltsmitteln für unerläßlich. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Bundeseisenbahnvermögen - 

Einzelplan 12 

Prüfbemerkung Nummer 21 

Ärztlicher Dienst beim Bundeseisenbahnvermögen 

1. Das Bundeseisenbahnvermögen hat alle Ärzte 
der Bundesbahn übernommen. Der Bundesrech- 
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nungshof beanstandet, daß die Ärzte bereits heute 
nicht hinreichend beschäftigt sind. In den näch-
sten Jahren würden noch weit weniger Ärzte erfor-
derlich, 

- weil es immer weniger Bedienstete bei der 
Deutsche Bahn AG gibt, 

- weil die Deutsche Bahn AG die ärztliche Für-
sorge-Stationen nicht aufrecht erhalten wi ll . 
Theoretisch könnte die Deutsche Bahn AG so-
gar ganz neue Ärzte einstellen. Sie  ist nicht ver-
pflichtet, die Ärzte des Bundeseisenbahnver-
mögens zu beauftragen. 

Der Bundesrechnungshof hat zudem festgestellt, 
daß für die beim Bundeseisenbahnvermögen an-
fallenden ärztlichen Aufgaben weniger als 10 % 
der vorhandenen Ärzte ausreichen würden. 

Außerdem beanstandet der Bundesrechnungshof, 
daß die Deutsche Bahn AG für die ärztlichen Lei-
stungen zu geringe Gebühren zahlt, weit weniger 
als die marktüblichen Preise. Der Personalüber-
hang bei den Ärzten habe 1994 zu nicht gedeckten 
Aufwendungen des Bundeseisenbahnvermögens 
in Höhe von 9 Mio. DM geführt, die letztlich den 

 Bundeshaushalt belasteten. 

Der Bundesrechnungshof hat vorgeschlagen, Bun-
deseisenbahnvermögen und Deutsche Bahn AG 
sollten Verhandlungen führen, um den unzufrie-
denstellenden Zustand zu beseitigen. 

2. Bundesministerium und Bundeseisenbahnvermö-
gen haben die Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes als richtig anerkannt und seine Emp-
fehlungen aufgegriffen. Das Bundeseisenbahnver-
mögen ist bemüht, eine langfristige Beschäftigung 
der bei der Deutschen Bahn AG tätigen Betriebs-
ärzte zu erreichen und kostendeckende Leistungs-
entgelte zu erzielen. Der Personalbedarf soll künf-
tig regelmäßig neu bestimmt werden. 

Das Bundeseisenbahnvermögen hat darauf hinge-
wiesen, daß zwischen den „West-Ärzten" und den 
„Ost-Ärzten" unterschieden werden muß. Die 
Westärzte seien nach wie vor voll ausgelastet. Vor 
allem im Rahmen der Pflegeversicherung müßten 
diese viele neue Aufgaben übernehmen. 

Anders sei dies bei den Ost-Ärzten. Hier habe das 
Bundeseisenbahnvermögen teilweise bereits Ge-
spräche geführt. Man stehe in ständigem Kontakt 
mit dem Bundesrechnungshof. 

3. Der Ausschuß hat es für erwägenswert gehalten, 
durch Abfindungszahlungen zu versuchen, den 
überhängigen Personalbedarf zu reduzieren. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er bittet den Bundesrechnungshof, den Aus-
schuß zu gegebener Zeit über die Umsetzung 
der vom Bundeseisenbahnvermögen angekün-
digten Maßnahmen zu unterrichten. 

Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation - 

Einzelplan 13 
Sondervermögen Deutsche Bundespost 

Prüfbemerkung Nummer 22 

Gesamtjahresabschluß 1993 der Deutschen 
Bundespost 

1. Der Bundesrechnungshof führt in seiner Bemer-
kung u. a. aus, daß das Eigenkapital der Postunter-
nehmen sinkt, und zwar bei steigender Geschäfts-
tätigkeit. Dies wird für nicht unbedenklich ange-
sehen. 

Außerdem gibt es „Altverpflichtungen" der Post- 
unternehmen in Höhe von 196 Mrd. DM, für die 
der Bund die Zahlungsgarantie übernommen hat. 

2. Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis und forde rt  den Bund auf, 
seine Anteilseignerrechte in den Aufsichts-
gremien intensiv wahrzunehmen. 

b) Er bittet den Bundesrechnungshof, im Zuge sei-
ner Prüfung der Betätigung des Bundes bei den 
aus der Deutschen Bundespost hervorgegange-
nen Aktiengesellschaften darauf zu achten, daß 

- der Erfüllung der Altverbindlichkeiten be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet wird und· 

- die Risiken einer Inanspruchnahme aus der 
Gewährleistung angemessen berücksichtigt 
werden. 

Bundesministerium der Verteidigung - 
Einzelplan 14 

Prüfbemerkung Nummer 23 

Erhaltung der Flugberechtigung von überzähligen 
Strahl-Luftfahrzeugführern und Waffensystem-
offizieren in den fliegenden Kampfverbänden 
der Bundeswehr 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß es 
zu viele Flugzeugführer gibt. Nur die Zahl der 
Flugzeuge wurde bisher im Rahmen der Abrü-
stung reduziert, nicht jedoch die Anzahl der Flug-
zeugführer. 

2. Das Bundesministerium hat die Beanstandungen 
anerkannt, laut Bemerkung jedoch darauf hinge-
wiesen, daß es statusrechtliche Gründe verbieten, 
die Soldaten in die allgemeine Laufbahngruppe 
einzuordnen. In anderen Bereichen der Bundes-
wehr müsse 16 Jahre länger „Dienst verrichtet 
werden". Außerdem seien gute Piloten in anderen 
Bereichen nicht zwangsläufig gute Soldaten. 

Zwischenzeitlich hat das Bundesministerium der 
Verteidigung die Anzahl der Piloten jedoch um 
etwa 100 reduziert. 
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3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß es unbestrit-
tenermaßen zu viele Piloten gibt, die mit relativ 
hohen Kosten „in Übung" gehalten werden müs-
sen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß der Bundesminister den Über-
hang überzähliger Strahl-Luftfahrzeugführer 
und Waffensystemoffiziere auch durch Maß-
nahmen unterhalb der Gesetzesschwelle ab-
baut und bei den Offizieren BO-41 in Zwi-
schenverwendungen auf die fliege rische In-
übunghaltung nach Möglichkeit verzichtet 
bzw. sie angemessen reduziert. 

Prüfbemerkung Nummer 24 

Flugdienst eines Reserveoffiziers 

1. Bundesrechnungshof und Rechnungsprüfungs-
ausschuß hatten beanstandet, daß ein Offizier der 
nichtfliegenden Einheiten zum Hubschrauberfüh-
rer ausgebildet wurde. Der Ausschuß hatte die Be-
merkung seinerzeit zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen und ein höheres Kostenbewußtsein ver-
langt. 

Die Ausbildung des betreffenden Flugzeugführers 
wurde jedoch keineswegs eingestellt. Dadurch 
sind mehr als eine weitere Million DM an Kosten 
entstanden. Erst nach nochmaliger Beanstandung 
des Bundesrechnungshofes wurde die Ausbildung 
eingestellt. 

2. Das Bundesministerium hat den Sachverhalt als 
richtig anerkannt. 

3. Der Ausschuß hat beanstandet, daß mehr als eine 
Million DM unnötigerweise ausgegeben wurden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß sich ein solcher Vorgang nicht 
wiederholt. 

Prüfbemerkung Nummer 25 

Ausstattung der Soldaten mit militärischer 
Bekleidung und persönlicher Ausrüstung 

1. Der Bundesrechnungshof hatte bei einer Prüfung· 
im Jahre 1989 beanstandet, daß die längerdienen-
den Soldaten zuviel Bekleidung und zu viele per-
sönliche Gegenstände besitzen. Das Bundesmini-
sterium hatte die Beanstandung anerkannt. Trotz-
dem wurden weiterhin zu viele Bekleidungsstücke 
ausgegeben. 

2. Das Bundesministerium hat die neue Beanstan-
dung anerkannt, jedoch darauf hingewiesen, daß 
die unerwartete Personalreduzierung der Bundes-
wehr schneller fortschritt als der Rückgang der Be

-

kleidung. Deshalb gebe es nach wie vor zu viele 
Bekleidungsgegenstände. 

Das Bundesministerium will  eine neue Weisung 
herausgegeben, um eine richtliniengerechte Aus-
stattung der Soldaten sicherzustellen. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 26 

Bauausgaben für militärische Anlagen 

1. Der Bundesrechnungshof hatte anstehende Bau-
maßnahmen des Bundesministeriums der Verteidi-
gung auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlich-
keit hin überprüft. Er hatte darauf hingewiesen, 
daß vier in Planung befindliche Bauvorhaben nicht 
erforderlich sind. 

2. Das Bundesministerium hat daraufhin den Um-
fang der Baumaßnahmen entsprechend reduziert 
und auf überflüssige Gebäude verzichtet. Dadurch 
wurden 22 Mio. DM eingespart. 

3. Der Ausschuß hat sich zufrieden über das Ergeb-
nis geäußert. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister auf, bei der Be-
urteilung des Bedarfs und der Planung von 
Baumaßnahmen verstärkt die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit zu beachten. 

Prüfbemerkung Nummer 27 

Nutzung von Fliegerfaustsystemen der ehemaligen 
Nationalen Volksarmee 

1. Die Bundeswehr hatte zwei Fliegerfaustsysteme 
der DDR übernommen. 

Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß das 
eine System noch schlechter ist als ein altes bereits 
ausgemustertes Bundeswehrsystem. Das zweite 
System ist nach Feststellung des Bundesrech-
nungshofes so gut, daß auf die Beschaffung neuer 
Fliegerfaustsysteme verzichtet werden kann. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Beanstandung nicht anerkannt. Es möchte das 
übernommene schlechte Fliegerfaustsystem noch 
als Übungswaffe einsetzen. Neu angeschaffte Flie-
gerfäuste seien als Übungswaffe zu teuer. Außer-
dem müßten die alten Fliegerfaustsysteme ande-
renfalls entsorgt werden. 

Das Bundesministerium möchte auf die neu zu be-
schaffenden Fliegerfäuste nicht verzichten. Die 
Bundeswehr benötige mehr Fliegerfäuste als sie 
aus Kostengesichtspunkten beschaffen kann. Die 
guten DDR-Faustwaffen sollten daher zusätzlich 
eingesetzt werden. Die Stückzahl der neu zu be-
schaffenden Fliegerfaustwaffen dürfe auf keinen 
Fall verringert werden. 
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3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß der Bundes-
rechnungshof auf einen sachlich berechtigten Um-
stand hingwiesen hat. Bei sinnvollem Einsatz der 
von der DDR übernommenen Waffen solle das 
Bundesministerium der Verteidigung jedoch auf 
dem bisher eingeschlagenen Wege fortfahren. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Ergeben sich sinnvolle und wi rtschaftliche Ein-
satzmöglichkeiten der vorhandenen Systeme, 
so kann auf dem vom Bundesministerium der 
Verteidigung angestrebten Wege weiterverfah

-

ren werden. 

Prüfbemerkung Nummer 28 

Entwicklung und Beschaffung des Stör- und· 
Täuschsenders TORNADO Self Protector Jammer 

1. Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß 
das Bundesministerium der Verteidigung die Be-
richterstatter des Haushaltsausschusses falsch in-
formierte. Mitgeteilt wurde, daß zunächst nur ein 
„erstes Los von zehn Einheiten" in Auftrag gege-
ben werden sollte. Erst wenn die Wirksamkeit 
nachgewiesen ist, sollten weitere Einheiten ange-
schafft werden. Zum Zeitpunkt der Zusicherung 
waren jedoch bereits 40 % der Mittel vertraglich 
fest vergeben. 

Außerdem beanstandet der Bundesrechnungshof, 
daß die Funktionsfähigkeit des Systems nicht 
nachgewiesen ist. Ein Forderungskatalog des Bun-
desministeriums der Verteidigung zur Wirksam-
keit sei nicht Vertragsbestandteil geworden. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung erkennt 
an, daß das System nicht in allen Bereichen lük-
kenlos funktioniert. Mißverständnisse macht es für 
die nicht korrekten Angaben gegenüber den Be-
richterstattern des Haushaltsausschusses verant-
wortlich. 

Das Bundesministerium weist darauf hin, daß seit 
Ende 1995 mit der Indust rie über die notwendigen 
vertraglichen Anpassungen verhandelt wird. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß der Stör- 
und Täuschsender erforderlich ist. Zugleich wurde 
festgestellt, daß heute noch nicht endgültig zu klä-
ren ist, ob das System die technischen Erwartun-
gen erfüllt. 

Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 29 

Materialhilfen und NATO-Verteidigungshilfen 
für die Türkei und Griechenland 

1. Das Bundesministerium der Verteidigung hatte 
militärische Ausrüstungsgegenstände an die Tür-
kei und Griechenland geliefert, bevor die endgül-
tigen Verträge unterschrieben waren. Es gab nur 

Vereinbarungen auf Arbeitsebene. Außerdem 
hatte das Bundesministerium mehr geliefert als 
haushaltsrechtlich abgesegnet war. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat sein 
Verhalten mit der Notwendigkeit der Lieferung 
und mit der Eilbedürftigkeit begründet. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß rein haushalts-
rechtlich betrachtet die Beanstandung des Bun-
desrechnungshofes in vollem Umfange berechtigt 
ist. Die Angelegenheit müsse aber zugleich auch 
politisch bewertet werden. Im Bereich der politi-
schen Bewertung dürften keine zu strengen Anfor-
derungen gestellt werden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister auf, sich im Rah-
men der haushaltsrechtlichen Bestimmungen 
zu halten und die politischen Entscheidungs-
spielräume nicht zu überdehnen. 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit - 

Einzelplan 16 

Prüfbemerkung Nummer 30 

Vertragliche Vereinbarungen und Zusammenarbeit 
des Bundesministeriums mit einer Gesellschaft, 
an der der Bund maßgeblich beteiligt ist 

1. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit hatte 1976 eine Privatge-
sellschaft (GRS) gegründet. Die Anteile werden 
vom Bund, zwei Bundesländern und dem Techni-
schen Überwachungsverein gehalten. 

Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß auch 
nach der Errichtung des Bundesamtes für Strah-
lenschutz (BfS) zu viele Entscheidungen bei der 
Privatgesellschaft liegen. Vor allem wird kritisiert, 
daß die Gesellschaft entgegen der Gründungsver-
einbarung mit weitergehenden Aufgaben beauf-
tragt worden ist. Außerden bemängelt er, daß die 
Gesellschaft weitgehend freihändig ohne Aus-
schreibung beauftragt wurde, auch außerhalb ei-
nes Rahmenabkommens. Schließlich wird kriti-
siert, daß zu viele Bundesvertreter im Aufsichtsrat 
vertreten sind. 

Der Bundesrechnungshof weist darauf hin, daß 

- diese Praxis Beschlüssen von Haushaltsaus-
schuß und Rechnungsprüfungsausschuß wider-
spricht, 

- daß bestimmte Aufgaben, die gegenwärtig frei-
händig vergeben werden, eigentlich von dem 
BfS durchgeführt werden könnten. 

Außerdem wird vom Bundesrechnungshof bean-
standet, . daß ein Unterabteilungsleiter, der einen 
großen Einfluß auf die Auftragsvergabe hat, zu-
gleich im Aufsichtsrat der Gesellschaft vertreten 
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ist. Wer Aufgaben vergibt, dürfe nicht gleichzeitig 
Mitglied einer Kontrolleinrichtung sein. 

2. Das Bundesministerium weist darauf hin, daß nur 
die Gesellschaft über fachkundige Mitarbeiter ver-
fügt. Die freihändige Vergabe wird damit begrün-
det, daß in dieser Gesellschaft besonderer Sach-
verstand vertreten ist. Schließlich wird darauf hin-
gewiesen, daß es sinnvoll ist, wenn drei Bundes-
vertreter im Aufsichtsrat vertreten sind. 

3. Der Ausschuß hält die freihändige Vergabe von 
Aufträgen für nicht berechtigt. Ansonsten wurden 
die weitergehenden Ansichten des Bundesrech-
nungshofes nicht übernommen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung 
Kenntnis. 

b) Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die GRS 
ein unverzichtbares Instrument zur Wahrneh-
mung der Bundesaufsicht über den Vollzug des 
Atomgesetzes darstellt. 

Gleichzeitig stellt der Ausschuß fest, daß das 
Bundesamt für Strahlenschutz die erforder-
lichen fachlichen Aufgaben nicht übernehmen 
kann, da dort  das erforderliche Personal fehlt. 
Dies ist auch bei der Errichtung des Bundesam-
tes bewußt so gesehen worden, und deshalb 
wurde auch auf eine Einbeziehung der GRS in 
das Bundesamt verzichtet. Die z. Z. 65 Personen 
bei dem Bundesamt sind ausschließlich mit Ver-
waltungsaufgaben befaßt. 

c) Der Ausschuß stimmt der Bemerkung insoweit 
zu, daß sich die Rahmenvereinbarung des Bun-
desministeriums für Verträge mit der GRS auf 
die Bereiche der kerntechnischen Sicherheit 
und des Strahlenschutzes erstreckt. 

Bei allen anderen Verträgen, die über den 
Normbereich hinausgehen, wird festgestellt, 
daß sich die Auftragsvergabe weitestgehend 
dem Wettbewerb zu stellen hat. Grundlage ist 
die Verdingungsordnung für Leistungen (VOL). 

d) Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die Ver-
tretung des Bundesministeriums im Aufsichts-
rat der GRS sachgerecht ist. Interessenkonflikte 
erkennt der Ausschuß nicht. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend - 

Einzelplan 17 

Prüfbemerkung Nummer 31 

Revolvingfonds bei der Bank für Sozialwirtschaft 
GmbH in Köln 

1. Der Bundesrechnungshof hat folgendes beanstan-
det: 

a) Der Bund habe der Bank für Sozialwirtschaft 
GmbH ständig zu hohe Beträge überwiesen. 
Durchschnittlich lagerten do rt  48 Mio. DM, die 

nicht benötigt wurden. Zinsverluste des Bundes 
waren die Folge. 

Später habe der Bund Sondervereinbarungen 
getroffen, wonach die zuviel gezahlten Beträge 
zum Diskontsatz verzinst werden müssen. 

b) Der Revolvingfonds habe Projekte finanziert, 
die eigentlich nicht hätten finanziert werden 
dürfen, weil sie bereits von dritter Seite finan-
ziert wurden. 

c) Die Bank für Sozialwirtschaft GmbH habe bei 
weitem zu hohe Gebühren in Rechnung ge-
stellt. Nach Auffassung des Bundesrechnungs-
hofes hätte die Bearbeitungsgebühr degressiv 
ausgestaltet werden müssen. Denn nur der 
Arbeitsaufwand dürfe durch die Gebühr abge-
deckt werden. 

Der Bundesrechnungshof hält es für erforderlich, 
daß er bei der Bank für Sozialwirtschaft Prüfungen 
durchführt. Er schlägt vor, die Verträge zu kündi-
gen, wenn die Bank nicht entsprechende Prüfun-
gen zuläßt. 

2. Das Bundesministerium hat darauf hingewiesen, 
daß andere Banken überwiegend noch höhere Ge-
bühren nehmen. Was die zuviel überwiesenen 
Mittel betrifft, so habe das Bundesministerium da-
von ausgehen können, daß die der Bank überwie-
senen Finanzmittel schneller abfließen, so daß bei 
der Bank kein nennenswerter Zinsgewinn ent-
steht. 

Das Bundesministerium ist der Auffassung, daß 
eine Bearbeitungsgebühr von 2 % bei kleineren 
Darlehen nicht kostendeckend ist. Bei größeren 
Darlehen entstehe zwar ein Gewinn, der jedoch 
kompensiert werde durch die Verluste bei kleine-
ren Darlehen. 

Das Bundesministerium hält den Revolvingfonds 
weiterhin für erforderlich. Längerfristig könne an 
eine Reduzierung der Mittel gedacht werden. 

Das Bundesministerium lehnt Prüfungsrechte des 
Bundesrechnunghofes bei der Bank ab, da dies 
das Bankgeheimnis verletzen würde. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß gesetzlich 
und vertraglich bestehende Prüfungsrechte des 
Bundesrechnungshofes nicht unterlaufen werden 
dürfen, daß das Bankgeheimnis jedoch gewahrt 
bleiben muß. Die erforderliche Kontrolle der Bank 
solle in erster Linie durch eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft vorgenommen werden. Gesetz-
lich oder vertraglich bestehende Prüfungsrechte 
des Bundesrechnunghofes müssen sensibel ge-
handhabt werden. 

In den zwei Sitzungen des Ausschusses wurden 
folgende Beschlüsse gefaßt: 

1. Beschluß: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß der Bundesminister Haushalts-
mittel erst dann in den Fonds einzahlt, wenn 
die Bank den Bedarf nachweist. 
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c) Der Ausschuß fordert  den Bundesminister auf, 
dafür zu sorgen, daß die Angemessenheit der 
Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühren über-
prüft wird und sichergestellt ist, daß die Erlöse 
der Bank aus den Gebühren den Verwaltungs-
aufwand nicht übersteigen. 

d) Das Bundesministerium wird aufgefordert, eine 
geeignete Prüfungseinrichtung, z. B. die WBH 
Wirtschaftsberatung GmbH, Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft 
Hannover mit der unter c) genannten Prüfung 
zu beauftragen. Prüfungen des Bundesrech-
nungshofes bleiben hiervon unberührt. 

e) Der Ausschuß forde rt  noch vor Beginn der 
Haushaltsberatungen bis zum 1. September 
1996 einen Bericht an, der u. a. zu folgenden 
Bereichen Aussagen enthalten soll: 

aa) Entsprachen die Gebührensätze aus den 
vergangenen Jahren dem tatsächlichen 
Aufwand, oder ist ein Gewinn entstanden? 

bb) Mit Hilfe welcher Instrumente wi ll  das 
Bundesministerium künftig die Einhaltung 
der Haushaltsordnung und des Vertrages 
gewährleisten? 

cc) Welche Projekte dürfen künftig noch geför-
dert werden, insbesondere im Hinblick auf 
die Einführung der Pflegeversicherung? 

dd) Darüber hinaus erbittet der Ausschuß eine 
Liste der bisher geförderten und noch zur 
Förderung anstehenden Projekte. 

2. Beschluß: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 148) und die Stellung-
nahme des Bundesrechungshofes (A-Druck-
sache 171) zur Kenntnis. 

b) Der Bundesminister wird aufgefordert, darauf 
hinzuwirken, daß in einem Kostenrechnungs-
verfahren die Kosten nachvollziehbar zugeord-
net werden können sowie verstärkt darauf zu 
achten, daß die Erlöse der Bank bei den Ver-
waltungs- und Bearbeitungsgebühren den Ver-
waltungsaufwand nicht übersteigen. 

c) Er wird zudem aufgefordert, die gesetzlichen 
und vertraglichen Prüfungsrechte des Bundes-
rechnungshofes gegenüber der Bank sicherzu-
stellen. 

Bundesministerium für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau - 

Einzelplan 25 

Prüfbemerkung Nummer 32 

Bund-Länder-Projekt ISYBAU 

1. Es sollte ein einheitliches Bund-Länder-DV-Ver-
fahren im Bereich der Bundesverwaltung einge-
führt werden. 

Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß das 
System immer noch nicht zufriedenstellend funk-
tioniert. Er kritisiert vor allem, daß das System zu 
detai lliert  ausgestaltet und auf jeden Einzelfall 
ausgerichtet werden soll. Seiner Auffassung nach 
soll es auf Standardfälle beschränkt und dafür um-
gehend eingeführt werden. Auf diese Weise könn-
ten viele Millionen Deutsche Mark eingespart wer-
den. 

2. Das Bundesministerium will die Vorschläge befol-
gen.  

3. Der Ausschuß war zufrieden. Folgender Beschluß 
wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß der Bundesminister entspre-
chend den Anregungen des Bundesrechnungs-
hofes das Projekt ISYBAU unter Berücksichti-
gung der Personal- und Aufgabenstruktur der 
Bauverwaltung überarbeitet und über die ver-
anlaßten Maßnahmen in Abstimmung mit dem 
Bundesrechnungshof bis zum 1. Oktober 1996 
berichtet. 

Prüfbemerkung Nummer 33 

Prüfung und Genehmigen von Haushaltsunterlagen 
für Baumaßnahmen 

1. Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß das 
Bundesministerium Häuser zu kostenaufwendig 
geplant hat. Vor allem die Außenverkleidungen 
waren zu teuer. 

2. Das Bundesministerium hat die Beanstandungen 
anerkannt und billigere Hausfassaden in Auftrag 
gegeben. 

3. Der Ausschuß war zufrieden. Folgender Beschluß 
wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß der Bundesminister künftig 
mehr auf Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
achtet, auch wenn es das Genehmigen der 
Haushaltsunterlagen auf eine Oberfinanzdirek-
tion übertragen hat. 

Prüfbemerkung Nummer 34 

Überwachung der Leistungen der für Hochbau-
maßnahmen des Bundes tätigen freiberuflichen 
Architekten und Ingenieure durch Bauverwaltungen 
des Beitrittsgebietes 

1. Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß die 
Bauverwaltungen der neuen Bundesländer Lei-
stungen der Architekten und der Ingenieure nur 
unzureichend überwachen. Ausschreibungsvor-
aussetzungen wurden teilweise nicht erfüllt. Es 
wurde beispielsweise keine bestimmte Produkt-
qualität vorgeschrieben. 
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Statt dessen wurden Nachverhandlungen über die 
Preise und Qualität durchgeführt. Dadurch haben 
sich Manipulationsspielräume eröffnet. 

2. Das Bundesministerium hat die Beanstandung an-
erkannt. 

3. Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister auf, dafür Sorge 
zu tragen, daß die Bauverwaltungen der neuen 
Bundesländer, die Baumaßnahmen des Bundes 
durchführen, die für diese Maßnahmen tätigen 
Freiberuflichen überwachen, daß wesentliche 
Mängel in allen Bereichen erkannt und ausge-
schlossen werden. Der Bundesminister wird 
auch Sorge zu tragen haben, daß die freiberuf-
lich Tätigen mit den für den Bund als Auftrag-
geber von Bauleistungen verbindlichen Regeln 
besser vertraut gemacht werden. 

Prüfbemerkung Nummer 35 

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen zugunsten 
der Stadt Brandenburg 

1. Die Stadt Brandenburg hatte vom Bund vorzeitig 
zuviel Städtebausanierungsmittel angefordert. Es 
wurde wahrheitswidrig behauptet, die Mittel seien 
ausgegeben worden. 0,6 Mio. DM hatte die Stadt 
Brandenburg auf diese Weise zusätzlich an Zinsen 
erhalten. 

Das Gleiche hatte die Stadt gegenüber dem Land 
Brandenburg gemacht und auf diese Weise 
1,7 Mio. DM an Zinsen erzielt. 

2. Das Bundesministerium hat die Beanstandung an-
erkannt. Es wollte die von der Stadt Br andenburg 
zu Unrecht erzielten Zinsen zunächst aber nicht 
zurückfordern. 

3. Der Ausschuß hatte sich mit diesem Fall zweimal 
befaßt. 

In der ersten Sitzung hatte er eine Rückforderung 
der tatsächlich erzielten Zinsen für erforderlich ge-
halten. Sollte diese Rückforderung aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen scheitern, so werde 
ein umgehender Bericht an den Rechnungsprü-
fungsausschuß für notwendig erachtet. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister auf, dem Beispiel 
des Landes Brandenburg zu folgen und die von 
der Stadt durch die Anlage der zugewendeten 
Bundesmittel erzielten Zinseinnahmen einzu-
fordern. 

c) Falls eine Rückforderung aus Rechtsgründen 
nicht möglich sein sollte, ist dem Ausschuß bis 
zum 30. Juni 1996 zu berichten. 

Nachdem das Bundesministerium dem Ausschuß 
mitgeilt hatte, daß aus Rechtgründen eine Rück-
forderung der tatsächlichen Zinsen nicht möglich 

ist, hat der Ausschuß in einer zweiten Sitzung ent-
schieden, daß dann wenigstens gemäß § 44 a BHO 
ein fiktiver Zins in Höhe von 6 % zurückgefordert 
werden muß. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 141) zur Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister auf, für die von 
der Stadt zu früh abgeforderten und als Fest-
geld angelegten Fördermittel aus dem Sofort-
programm der Jahre 1990 und 1991 Zinsen in 
Höhe von 6 % für das Jahr für die Zeit von der 
Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Ver-
wendung (Auszahlung für fällige Zahlungen) 
unverzüglich einzufordern. 

c) Er fordert  den Bundesminister auf, ihm über 
das Veranlaßte und dessen Erfolg bis zum 
31. März 1997 zu berichten. 

Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie - 

Einzelplan 30 

Prüfbemerkung Nummer 36 

Wirtschaftlichkeit des Leasings oder der Miete 
von beweglichen Sachen 

1. Der Bundesrechnungshof weist nach, daß Leasing 
teurer ist als der Kauf von Gegenständen, einmal 
weil Privatunternehmen Bankkredite nur zu un-
günstigeren Bedingungen erhalten, zum anderen 
weil eine Bearbeitungsgebühr anfällt, die eben-
falls berücksichtigt werden muß. Der Bund kann 
Geld zu niedrigeren Zinsen erhalten und zahlt kei-
nerlei Bearbeitungsgebühr. 

Der Bundesrechnungshof führt Einzelbeispiele 
auf: 

Weil Haushaltsmittel für einen neuen Dienstwa-
gen nicht zur Verfügung standen, wurde das Fahr-
zeug „geleast". 

Nach drei Jahren wurde bereits in gleicher Weise 
ein neues Fahrzeug angeschafft, obwohl nach 
den haushaltsrechtlichen Bestimmungen das ur-
sprüngliche Fahrzeug zehn Jahre hätte genutzt 
werden müssen. 

Durch das Leasing wurde also ein teureres Fahr-
zeug angeschafft und in immer kürzeren Zeit-
punkten durch ein neues Fahrzeug ersetzt. 

Alles wird nach Feststellungen des Bundesrech-
nungshofes erheblich teurer. 

Das Gleiche gilt nach Feststellungen des Bundes-
rechnungshofes für die Anschaffung einer teuren 
Tiefbohranlage und die Anschaffung einer teuren 
Telekommunikationsanlage. Haushaltsmittel stan-
den in beiden Fällen nicht zur Verfügung. Deshalb 
wurden im Ergebnis die entsprechenden Investi-
tionen zu erheblich teureren Preisen „geleast". 
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2. Das Bundesministerium der Finanzen hat die Be-
anstandungen anerkannt. 

3. Der Ausschuß hält es für notwendig, daß auch die 
anderen Bundesministerien die Erkenntnisse des 
Bundesrechnungshofes berücksichtigen. Er hält es 
für außerordentlich bedenklich, daß durch das 
Rechtsinstitut des Leasing Gegenstände zu erheb-
lich teureren Preisen angeschafft werden können, 
die man andernfalls mangels Geld nicht beschaf-
fen könnte. 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß bei der jähr-
lichen Haushaltsaufstellung alle Leasingvorhaben 
gesondert ausgewiesen werden sollten und im 
Haushaltsplan und den Finanzplänen gesondert 
dargestellt werden sollten. Auf diese Weise wer-
den die künftigen Belastungen im Haushalt er-
sichtlich. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Der Bundesminister sollte künftig sicherstellen, 
daß bewegliche Sachen nur dann durch Miete 
oder Leasing beschafft werden, wenn durch 
fundierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach-
gewiesen und dokumentiert wird, daß dem 
Bund dadurch kein wirtschaftlicher Nachteil 
entsteht. 

Zivile Verteidigung - 

Einzelplan 36 

Prüfbemerkung Nummer 37 

Förderung der Errichtung von öffentlichen 
Schutzräumen des Grundschutzes in Verbindung 
mit unterirdischen baulichen Anlagen 

1. Das Bundesministerium des Innern hatte 1990 
einen Baustopp für Schutzraumbauten erlassen 
und wollte keine weiteren Objekte mehr fördern. 

Der Bundesrechnungshof beanstandet, daß in Ein-
zelfällen doch noch Förderungen durchgeführt 
wurden, teilweise Ersatzförderungen für andere 
nicht mehr durchgeführte Schutzbauten. 

2. Das Bundesministerium weist darauf hin, daß die 
Förderung von Austauschvorhaben haushalts-
rechtlich nicht zu beanstanden ist. Teilweise habe 
es vertrauensrechtliche Gesichtspunkte gegeben, 
so daß gefördert werden mußte. Das Bundesmini-
sterium hält die Schutzraumförderung auch heute 
noch in gewissem Umfang für sinnvoll. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung für berechtigt 
angesehen. Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister auf, auf weitere 
Einsparungen hinzuwirken. 

Allgemeine Finanzverwaltung - 

Einzelplan 60 

Prüfbemerkung Nummer 38 

Steuerliche Behandlung von Golfclubs 

1. Die Gemeinnützigkeit von Körperschaften setzt 
voraus, daß ihre Tätigkeit der Allgemeinheit zu-
gute kommt. Bei Golfclubs und anderen Spo rt

-vereinen wird nach einer bundeseinheitlichen 
Verwaltungsanweisung aus dem Jahre 1991 eine 
„Förderung der Allgemeinheit" noch angenom-
men, wenn die Aufnahmegebühr für neue Mitglie-
der durchschnittlich nicht mehr als 3 000 DM und 
die durchschnittlichen Jahresbeiträge und Umla-
gen nicht mehr als 2 000 DM betragen. 

Bei Golfvereinen besteht die Besonderheit, daß die 
Golfanlage sehr teuer ist. Von den Vereinsmitglie-
dern sind regelmäßig mehrere Millionen DM jähr-
lich aufzubringen. Werden diese hohen Summen 
in Form von Beiträgen verlangt, so können Golf-
clubs nicht mehr die Kriterien der Gemeinnützig-
keit erfüllen. Die Golfclubs versuchen deshalb, auf 
andere Weise die erforderlichen Mittel zu erlan-
gen. Verschiedene Modelle wurden hierfür ent-
wickelt: 

- Verpflichtung der Mitglieder, dem Verein ein 
zinsloses Darlehen zu gewähren, 

- „Freiwillige" Spenden, 

- Zugrundelegung einer Durchschnittswertbe-
rechnung unter Einbeziehung der nichtspielen-
den Mitglieder, so daß insgesamt durchschnitt-
lich niedrigere Gebühren genommen werden. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes sind 
dies alles Umgehungstatbestände, die zur Ver-
sagung der Gemeinnützigkeit führen müssen. 

Der Bundesrechnungshof hat das Bundesministe-
rium der Finanzen gebeten, in Abstimmung mit 
den Ländern auf eine einheitliche Verfahrenswei-
se hinzuwirken. 

2. Aufgrund der Beanstandung des Bundesrech-
nungshofes hat das Bundesministerium der Finan-
zen am 22. Dezember 1995 einen neuen Erlaß her-
ausgegeben. Ausdrücklich festgelegt worden ist 
darin, daß auch bei höheren Mitgliedsbeiträgen 
die Gemeinnützigkeit nicht verlorengeht. Das 
Bundesministerium der Finanzen ist der Auffas-
sung, daß auf diese Weise der Kritik des Bundes-
rechnungshofes Rechnung getragen worden ist. 

Der Bundesrechnungshof ist hingegen völlig an-
derer Ansicht. Er weist darauf hin, daß der seiner 
Auffassung nach materiell unbef riedigende Zu-
stand keineswegs beseitigt, sondern im Gegenteil 
legalisiert worden ist. Er weist auf die Gefahr hin, 
daß andere Sportvereine die Begünstigung der 
Golfclubs zum Anlaß nehmen könnten, auch 
für sich entsprechende Ausnahmebestimmungen 
durchzusetzen. 

3. Der Ausschuß hatte den Erlaß des Bundesministe-
riums der Finanzen nicht beanstandet. Hingewie- 
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sen wurde darauf, daß bei allen anderen Sportar-
ten in der Regel die öffentliche Hand die erforder-
lichen Einrichtungen (Sportplatz, Geräte usw.) zur 
Verfügung stellt. Golfclubs müssen dagegen selbst 
für alle Kosten alleine aufkommen. Der Erlaß des 
Bundesministeriums der Finanzen diene deshalb 
dazu, den Golfclubs eine vergleichbare Vergünsti-
gung zu verschaffen wie anderen Sportvereinen. 
Der Ausschuß hat großen Wert darauf gelegt, daß 
die den Golfclubs eingeräumte Privilegierung auf 
keinen Fall  auf andere Sportvereine ausgedehnt 
werden darf. 

Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 39 

Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen 
bei land- und forstwirtschaftlichen Einkünften 

1. Ein Steuerpflichtiger mit Einkünften aus Land- 
und Forstwirtschaft kann seinen Gewinn nach 
Durchschnittssätzen ermitteln, wenn sein Bet rieb 
bestimmte Größenmerkmale nicht übersteigt. 

Der Bundesrechnungshof ist der Ansicht, daß die 
Durchschnittsgewinnermittlung kaum weniger 
aufwendig ist als eine normale Gewinnermittlung. 
Außerdem hat er festgestellt, daß teilweise nur ein 
Bruchteil der tatsächlichen Gewinne auf diese 
Weise versteuert wird. Er schlägt deshalb vor, den 
§ 13 a Einkommensteuergesetz ganz abzuschaffen 
oder seine Anwendung erheblich zu verringern. 

Vor allem hält er es nicht gerechtfertigt, daß viele 
große landwirtschaftliche Bet riebe mit einem ge-
schätzten Einkommen von weit über 100 000 DM 
den § 13 a Einkommensteuergesetz anwenden 
können und deshalb einen erheblich geringeren 
Steuersatz zahlen als vergleichbare landwirt-
schaftliche Bet riebe, die buchführungspflichtig 
sind. 

2. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten weist darauf hin, daß § 13 a Ein-
kommensteuergesetz in der Praxis eine erhebliche 
Vereinfachung bedeutet. Wird diese Vorschrift ge-
ändert oder gestrichen, so entstünde für die Land-
wirte ein erheblicher „Papierkrieg", der sie bei wei-
tem überfordert. Der vom Bundesrechnungshof 
unterstellte sofortige Handlungsbedarf besteht 
nach Auffassung des Bundesministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten nicht. Das 
pauschalierte Gewinnermittlungsverfahren führe 
bei Hauptbetrieben zu einer Gewinnerfassungs-
quote von 56 %, bei Nebenbetrieben von 72 %. Der 
Gesetzgeber habe bewußt einen Teil der tatsäch-
lich erzielten Gewinne nicht besteuern wollen. 

Der Bundesrechnungshof ist demgegenüber der 
Auffassung, daß sich die Pauschalierung der Steu-
ersätze so weit von den tatsächlich zu zahlenden 
Steuern entfernt hat, daß sie den tatsächlichen Ge-
winn und die tatsächlich zu entrichtende Steuer 
nicht mehr sachgerecht wiedergibt. Der Bundes-
rechnungshof ist deshalb der Auffassung, daß 
§ 13 a Einkommensteuergesetz sofort abgeschafft 

werden sollte, verbunden mit großzügigeren Frei-
grenzen. 

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten ist demgegenüber der Ansicht, 
daß eine sofortige Abschaffung zu einem „Riss" 
zwischen den Regionen Deutschlands mit groß-
bäuerlichen Bet rieben und denen mit kleinbäuer-
lichen Betrieben führen würde. Da es vor allem 
großbäuerliche Bet riebe in den neuen Bundeslän-
dern gibt, werde zwangsläufig eine neue Ost-
West-Diskussion entstehen, dieses Mal im Bereich 
der Landwirtschaft. Derartige Probleme könnten 
sich Gesetzgeber und das Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ersparen, 
wenn sie mit dem notwendigen Fingerspitzenge-
fühl an dieses Thema herangehen. 

Das Bundesministerium der Finanzen weist darauf 
hin, daß es von der Größenordnung her um Ge-
winne in Höhe von ca. 300 Mio. DM geht. Allen-
falls ein Zehntel dieses Betrages könne als Steuer-
ausfall gebucht werden. Durch den § 13 a Einkom-
mensteuergesetz gingen dem Bund daher maxi-
mal 30 Mio. DM verloren. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß Steueraus-
fälle in erheblicher Höhe nicht unbeachtet bleiben 
dürfen. Auf der anderen Seite sollte vor der großen 
Steuerreform keine gesetzliche Regelung von Ein-
zelfragen durchgeführt werden. Im Rahmen der 
Steuerreform sollte dieses Problem jedoch berück-
sichtigt werden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zur 
Kenntnis. 

b) Er geht von der Reformbedürftigkeit des § 13 a 
Einkommensteuergesetz aus und hält es für 
notwendig, daß entsprechende Überlegungen 
im Rahmen der Steuerreform berücksichtigt 
werden. 

Prüfbemerkung Nummer 40 

Erhebung der Umsatzsteuer im Abzugsverfahren 

1. Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß 
durch eine falsche Dateneingabe erhebliche Steuer-
ausfälle entstehen: 

Bei Werklieferungen und sonstigen Leistungen 
eines im Ausland ansässigen Unternehmers an 
einen Unternehmer im Inland hat dieser die Um-
satzsteuer für steuerpflichtige Umsätze von der 
Gegenleistung einzubehalten und an das Finanz-
amt abzuführen. Die Angabe der Umsatzsteuer im 
Abzugsverfahren hat im Umsatzsteuer-Voran-
meldevordruck in einem besonderen Abschnitt am 
Ende zu erfolgen. In der Umsatzsteuer-Jahreser-
klärung ist der Jahresbetrag der Abzugsbeträge 
nicht mehr gesondert anzugeben. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß die 
Abzugsbeträge häufig im Rahmen der Datenverar-
beitung nicht zum Soll gestellt und damit rück-
ständige Beträge nicht angefordert und gezahlte 
Beträge nicht erstattet werden. 
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Der Bundesrechnungshof schlägt vor, 

- den inländischen Unternehmer zum Steuer-
schuldner zu machen 

und· 

- den Teil II auf dem Steuerformular vor dem Teil I 
abzudrucken. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat das Pro-
blem gemeinsam mit den Bundesländern über-
prüft. Eine bessere Datenerfassung wurde von 
allen Seiten gewünscht. Der Vorschlag des Bun-
desrechnungshofes, den Teil II der Steuervoran-
meldung als Teil I nach vorne zu ziehen, wurde je-
doch von Bund und Ländern abgelehnt. Der Teil I 
müsse die „Normalfälle" enthalten, der Teil II die 
relativ selten vorkommenden Ausnahmefälle. Der 
„Allgemeine Teil" muß immer vor dem „Besonde-
ren Teil" erscheinen. 

Bundesministerium der Finanzen und Bundes-
länder haben sich jedoch gemeinsam bemüht, im 
Teil II Verbesserungen durchzuführen, um die 
vom Bundesrechnungshof festgestellten Miß-
brauchsmöglichkeiten weitgehend zu beseitigen. 

Zur wichtigen Frage, ob der inländische Unterneh-
mer zum Steuerschuldner gemacht werden darf, 
hat sich das Bundesministerium der Finanzen 
noch nicht abschließend geäußert. 

3. Der Ausschuß hat folgenden Beschluß gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er fordert den Bundesminister auf, bis zum 
31. Dezember 1997 über das Veranlaßte zu be-
richten, insbesondere über den Fortgang der 
Überlegungen, den Leistungsempfänger als 
Steuerschuldner zu bestimmen. 

Prüfbemerkung Nummer 41 

Umsatzsteuerliche Erfassung grenzüberschreitender 
Personenbeförderung mit Kraftomnibussen 

1. Befördert ein Unternehmer Personen im Gelegen-
heitsverkehr mit Kraftomnibussen, die nicht im In-
land zugelassen sind, so wird die Umsatzsteuer für 
die inländischen Beförderungsleistungen durch 
die zuständige Zolldienststelle nach einem Durch-
schnittsentgelt je Personenkilometer berechnet, 
wenn die Grenze zum Drittland (Gebiet außerhalb 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union) 
überschritten wird. Die mit der Leistung in Zusam-
menhang stehenden Vorsteuern muß das Unter-
nehmen in einem besonderen Vorsteuer-Vergü-
tungsverfahren geltend machen. 

Linienverkehr und sonstiger Gelegenheitsverkehr 
innerhalb der Europäischen Union unterliegen 
dem allgemeinen Besteuerungsverfahren. Seit 
März 1995 sind für die Unternehmen der meisten 
europäischen Staaten bestimmte inländische Fi-
nanzämter zentral für zuständig erklärt worden. 
Ansonsten ist das Finanzamt zuständig, in dessen 
Bezirk die Umsätze überwiegend bewirkt werden. 

Der Bundesrechnungshof hat festgestellt, daß im 
Ausland ansässige Kraftomnibusunternehmen sich 
weitgehend der Besteuerung entziehen können. 
Auf diese Weise entstehen Nachteile für die in-
ländischen Konkurrenzunternehmen. Der Bundes-
rechnungshof schätzt den Schaden, der dem Fis-
kus entsteht, auf jährlich ca. 10 Mio. DM. 

Er schlägt deshalb vor, daß ausländische Beförde-
rungsunternehmen künftig bei Straßenkontrollen 
durch die Zollverwaltung überwacht werden. Au-
ßerdem wird die Einführung eines Fiskalvertreters 
befürwortet. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen ist den Vor-
schlägen des Bundesrechnungshofes teilweise ge-
folgt. Die Straßenkontrollgruppen der Zollverwal-
tung wurden bereits zur Überwachung einge-
schaltet. Die Finanzämter erhalten zudem auf Ver-
anlassung des Bundesministeriums für Verkehr 
Abdrucke der Genehmigungsurkunden als Kon-
trollmitteilung. 

3. Der Ausschuß hat das Bemühen des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen gewürdigt, die vom Bun-
desrechnungshof festgestellten Mängel abzustel-
len. Er hat jedoch darauf hingewiesen, daß das 
Verfahren nicht zu bürokratisch ausgestaltet wer-
den darf. 

Straßenkontrollen speziell gegenüber Ausländern 
verursachen Arger. Erforderlich ist ein Verfahren, 
das unbürokratisch und ohne Verärgerung von 
Ausländern durchgeführt wird. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er fordert den Bundesminister auf, über die 
Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen und· 
die Entscheidung über den Fiskalvertreter bis 
zum 31. März 1997 zu berichten. 

Prüfbemerkung Nummer 42 

Gewerbesteueroase in Schleswig-Holstein 

1. Der Bundesrechnungshof weist darauf hin, daß 
eine Gemeinde in Schleswig-Holstein keine Ge-
werbesteuer erhebt. Dadurch gehen dem Bund er-
hebliche Einnahmen verloren. Viele Unternehmen 
lassen sich in dieser kleinen „Mini-Gemeinde" pro 
forma nieder. 

Der Bundesrechnungshof ist der Ansicht, daß die 
Gemeinde nach dem Grundsatz des bundes-
freundlichen Verhaltens verpflichtet ist, Gewerbe-
steuern zu erheben. Notfalls sollte sie durch Bun-
desgesetz dazu gezwungen werden. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen befürwortet 
hingegen keine gesetzliche Verpflichtung. Es 
weist darauf hin, daß der Bund von der Gesetz-
gebungskompetenz her keine Regelungen erlas-
sen darf. Die „konkurrierende Gesetzgebungs-
kompetenz", die einzig und allein in Betracht 
komme, scheitere bereits daran, daß keine „ein-
heitlichen Rechtsverhältnisse hergestellt werden 
müssen". Wenn eine einzige kleine Gemeinde 



Drucksache  13/7215 	Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 

keine Gewerbesteuer erhebt, so rechtfertige dies 
nicht die Anwendung der konkurrierenden Ge-
setzgebungskompetenz. 

Außerdem möchte das Bundesministerium der 
Finanzen in Zeiten, in denen über die Abschaf-
fung der Gewerbesteuer diskutiert wird, die Ge-
werbesteuer nicht als gesetzlich verpflichtende 
Einnahmeart vorschreiben. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß kein Grund 
besteht, ein Bundesgesetz zu erlassen, wenn eine 
einzige Gemeinde keine Gewerbesteuer erhebt. 
Auch er möchte die Gewerbesteuer nicht weiter-
gehend gesetzlich festschreiben in Zeiten, in de-
nen über die Abschaffung dieser Steuer diskutiert 
wird. Der Ausschuß hat zur Kenntnis genommen, 
daß die Gemeinde, die über sonstige Einnahmen 
verfügt, die Gewerbesteuer nicht benötigt. Er ist 
der Auffassung, daß kein Grund besteht, eine Ge-
meinde zu zwingen, nicht benötigte Steuern zu er-
heben. Außerdem sollten Gemeinden nicht mehr 
als notwendig durch Bundesgesetz in ihrem 
Selbstverwaltungsrecht eingeschränkt werden. 

Die Bemerkung zur Kenntnis genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 43 

Außenprüfung bei der Versicherungsteuer 

1. Der Bundesrechnungshof hatte bei der Überprü-
fung von sieben Oberfinanzdirektionen festge-
stellt, daß die örtlichen Finanzbehörden teilweise 
nur unzureichende Außenprüfungen im Bereich 
der Versicherungsteuer durchführen und daß sie 
das geltende Recht uneinheitlich und teilweise 
fehlerhaft anwenden. 

Er hat das Bundesministerium der Finanzen aufge-
fordert, dafür zu sorgen, daß die Länder mit quali-
fiziertem Personal Außenprüfungen durchführen. 
Das Bundesministerium sollte sich regelmäßig 
über die Zahl der eingesetzten Versicherungsprü-
fer, die durchgeführten Prüfungen und die erziel-
ten Mehrergebnisse unterrichten lassen und ggf. 
frühzeitig auf Mißstände hinweisen. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat die Be-
anstandung im Prinzip anerkannt, jedoch auf die 
rechtlichen Grenzen seiner Einwirkungsmöglich-
keiten hingewiesen. Betont wurde, daß der Bund 
von den Ländern nicht die Einstellung von zusätz-
lichem Personal verlangen kann, während er 
selbst in nicht unerheblichem Umfange Personal 
abbaut. Dem Bundesministerium der Finanzen ge-
genüber haben sich die Länder jedoch bereit er-
klärt, bei Großunternehmen von Zeit zu Zeit auch 
die Versicherungsunterlagen zu prüfen. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Beanstan-
dung berechtigt ist. Zugleich hat er anerkannt, 
daß der Bund in diesem Bereich nur sehr be-
schränkte Einwirkungsmöglichkeiten hat. 

Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 44 

Behandlung der Steuerfälle mit hohen 
Abschlußzahlungen durch die Finanzämter 
der Beitrittsgebiete 

1. Die Finanzämter im Beitrittsgebiet setzten bei der 
Behandlung von Steuerfällen grundsätzlich keine 
Bearbeitungsschwerpunkte. Lediglich eine Lan

-

desregierung hat den Finanzämtern hinreichende 
Vorgaben gemacht. 

Der Bundesrechnungshof hat folgende Mängel 
festgestellt und gegenüber dem Bundesministe-
rium der Finanzen beanstandet: 

a) Die Finanzämter veranlagten Steuerfälle mit 
hohen Nachzahlungsforderungen häufig mit er-
heblicher Verzögerung. Teilweise wurde die 
Steuer erst ein Jahr nach Eingang der Steuerer-
klärung festgesetzt. Neben erhöhten Zinsauf-
wendungen des Bundes führte dies vor allem 
zu ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteilen für 
einzelne Steuerschuldner. 

b) Die Steuer wurde nicht sachgerecht veranlagt. 
Die Finanzämter forde rten häufig fehlende Un-
terlagen nicht an oder unterließen es, offen-
sichtliche Unstimmigkeiten in den Steuererklä-
rungen zu beanstanden. 

c) Steuervorauszahlungen wurden in vielen Fäl-
len nicht oder zu niedrig festgesetzt. Auch da-
durch entstanden dem Bund unnötigerweise 
Zinsausgaben. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat es 
für sachgerecht angesehen, Bearbeitungsschwer-
punkte zu setzen und Steuerfälle mit hohen Nach-
schußzahlungen vorrangig zu bearbeiten. Die 
neuen Bundesländer haben bereits entsprechende 
Weisungen erlassen. Die Finanzministerkonferenz 
des Bundes und der Länder hat die neuen Grund-
sätze bereits akzeptiert. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 45 

Steuerliche Behandlung des Geschäftswertes 
von Apotheken im Beitrittsgebiet 

1. Die Treuhandanstalt hatte die etwa 2 000 ehemals 
staatlichen Apotheken der DDR einschließlich des 
sog. Geschäftswertes an p rivate Erwerber veräu-
ßert . Im Kaufpreisanteil war der Geschäftswert 
enthalten, der steuerrechtlich besonders zu be-
rücksichtigen ist. 

Die Finanzämter im Beitrittsgebiet haben die 
Kaufpreisanteile des Geschäftswertes in nahezu 
drei Viertel der vom Bundesrechnungshof geprüf-
ten Fälle steuerlich nicht sachgerecht behandelt. 
Der Firmenwert wurde häufig falsch ermittelt. 
Auch wurde er nicht 15 Jahre lang abgeschrieben, 
sondern teilweise bereits nach einem Jahr. Der 
Rechnungshof weist darauf hin, daß dem Bund 
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durch solche Bearbeitungsmängel mehrere Millio-
nen DM an Schaden entstanden sind. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat gegen-
über der Bemerkung keine Einwendungen erho-
ben. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß der immate-
rielle Firmenwert unbestrittenermaßen erst nach 
15 Jahren abgeschrieben werden darf. Die Ab-
schreibung innerhalb eines Jahres wurde als kla-
rer Gesetzesverstoß betrachtet. 

Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 46 

Stundungen durch die Finanzämter im Beitrittsgebiet 

1. Die Finanzämter im Beitrittsgebiet haben nach 
Feststellung des Bundesrechnungshofes Steuerfor-
derungen zu großzügig gestundet. 90 % der im 
Jahre 1994 stichprobenartig geprüften Fälle wur-
den beanstandet. 

In vielen Fällen waren die Voraussetzungen für 
eine Steuerstundung nicht gegeben. Zum Teil wa-
ren Stundungen gesetzlich sogar ausdrücklich 
ausgeschlossen. In anderen Fällen waren die Be-
arbeitungszeiten so lang, daß die Anträge wegen 
Zeitablaufs hinfällig wurden. Im Ergebnis lief dies 
auf eine Stundung hinaus. 

Der Bundesrechnungshof weist darauf hin, daß 
den Haushalten des Bundes und der Länder 
Steuereinnahmen in dreistelliger Millionenhöhe 
zumindest teilweise vorenthalten wurden. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat den 
Feststellungen des Bundesrechnungshofes des-
halb nicht gezielt nachgehen können, weil ihm 
nicht bekannt war, um welche Bundesländer es 
sich gehandelt hat. Es hat darauf hingewiesen, 
daß die Finanzbeamten der neuen Bundesländer 
während einer Übergangsphase noch nicht umfas-
send ausgebildet waren. Die Ausbildung sei mitt-
lerweile verbessert worden und werde künftig 
noch weiter verbessert. 

3. Der Ausschuß hat Steuerstundungen, die gegen 
gesetzliche Vorschriften verstoßen, beanstandet. 
Er hat zugleich festgestellt, daß es sich lediglich 
um Übergangsprobleme gehandelt hat, die heute 
weitgehend beseitigt sind. 

Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 47 

Wertansätze in den DM-Eröffnungsbilanzen 
zum 1. Juli 1990 

1. Mehr als 300 000 Unternehmen im Beitrittsgebiet 
mußten zum 1. Juli 1990 ihr Vermögen neu bewer-
ten.  Diese Unternehmen waren bestrebt, in den 
steuerlichen Eröffnungsbilanzen möglichst hohe 
Wertansätze für das Betriebsvermögen auszuwei-

sen, um durch möglichst hohe Abschreibungen 
Steuervorteile zu erzielen. Eine vom Bundesmini-
sterium der Finanzen beauftragte Arbeitsgruppe 
kam bei der Überprüfung von Rückstellungen in 
den DM-Eröffnungsbilanzen größerer Bet riebe zu 
dem Ergebnis, daß von 44,9 Mrd. DM 25,3 Mrd. 
DM nicht anzuerkennen sind. 

Eine vergleichbare Überprüfung durch den Bun-
desrechnungshof kam zu dem Ergebnis, daß es bei 
nahezu allen eingesehenen Steuerakten zu hohe 
Wertansätze gab. Die Finanzämter im Beitrittsge-
biet überprüften die Wertansätze auch dann nicht, 
wenn sich aus den Unterlagen Anhaltspunkte für 
Überbewertungen in Millionenhöhe ergaben. Der 
Bundesrechnungshof schätzt, daß die ungeprüfte 
Übernahme von Wertansätzen durch die Finanz-
ämter zu Steuerausfällen in Milliardenhöhe ge-
führt hat. 

Außerdem beanstandet er, daß „nachträglich" er-
heblich höhere Wertansätze, z. B. auf Grund und· 
Boden angesetzt wurden, obwohl eine nachträg-
liche Berichtigung nicht zulässig ist. Höher bewer-
tet werden dürfen die ursprünglichen Ansätze nur 
dann, wenn später „bessere Erkenntnisse" vorlie-
gen. Eine Höherbewertung aufgrund „verbesser-
ter Marktchancen" ist rechtlich unzulässig. 

Der Bundesrechnungshof hat bei einer Kontroll-
prüfung im Jahre 1995 festgestellt, daß die Bilanz-
ansätze nach wie vor weitgehend ungeprüft über-
nommen werden. 50 % der Prüfungen würden 
„ohne Beanstandung" durchgeführt. In den alten 
Bundesländern beträge der Anteil der Prüfungen 
ohne Beanstandung dagegen nur 10 %. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hatte sich 
zum Zeitpunkt der Abfassung der Bemerkung 
noch nicht geäußert. Später hat es anerkannt, daß 
„die Wertansätze in den DM-Eröffnungsbilanzen 
durchaus Schwerpunkte der jeweiligen Betriebs-
prüfung sein sollten". Auch die neuen Bundeslän

-

der haben mittlerweile anerkannt, daß die richtige 
Bewertung des Firmenwertes zu den Schwerpunk-
ten der Überprüfung gehört. Aus diesem Grunde 
haben Bund und Länder die Festsetzungsfrist um 
zwei Jahre verlängert, um die dazwischenliegende 
Zeit zu nutzen, die erforderlichen Prüfungen 
durchzuführen. 

3. Der Ausschuß hat darauf hingewiesen, daß dem 
Staat in diesem Bereich erhebliche Einnahmemög-
lichkeiten verlorengehen. In Zeiten, in denen der 
Staat jede Mark einsparen muß, müssen alle ge-
setzlich vorgesehenen Einnahmemöglichkeiten 
genutzt werden. Auf Dauer sei es nicht hinzuneh-
men, wenn sich ein Teil der Steuerpflichtigen um 
die Steuer „herummogelt". 

Teilweise wurde der Vorschlag gemacht, eine Ko-
sten-Nutzen-Analyse durchzuführen. Die Zusatz-
einnahmen, die durch Einstellung neuer Finanz-
beamter erwirtschaftet werden, müßten mit den 
zusätzlichen Personalkosten verglichen werden. 
Ergibt sich, daß die Steuerbeamten mehr „erwirt-
schaften" als sie kosten, so sei eine entsprechende 
Personal-Investition vorteilhaft. 
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Allgemein wurde es für erforderlich gehalten, daß 
das Bundesministerium der Finanzen versucht 
sicherzustellen, daß die Bilanzansätze bis zum 
Ablauf der Verjährungsfrist sachgerecht überprüft 
werden. 

Von seiten des Bundesministeriums der Finanzen 
wurde darauf hingewiesen, daß die Umsetzung ei-
ner entsprechenden Forderung Länderangelegen-
heit ist. Das Bundesministerium könne nur mit al-
lem Nachdruck versuchen, darauf hinzuwirken, 
daß die Forde rung des Ausschusses erfüllt wird. 

Der Bundesrechnungshof war hingegen der An-
sicht, daß sich aufgrund von § 15 Abs. 2 Eini-
gungsvertrag eine weitergehende Einwirkungs-
möglichkeit des Bundes ergibt. Die im Einigungs-
vertrag festgelegte „Aufbauhilfe" bedeutet seiner 
Ansicht nach, daß der Bund in gewissem Umfange 
eine Weisungsbefugnis gegenüber den Ländern 
besitzt. 

Der Ausschuß konnte in der Sitzung noch nicht er-
mitteln, ob die Rechtsauffassung des Bundesrech-
nungshofes oder die des Bundesministeriums der 
Finanzen richtig ist. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß der Bundesminister in Zusam-
menarbeit mit den Bundesländern unverzüg-
lich alle Möglichkeiten ausschöpft, den bisher 
durch die unzureichende Prüfung der Wertan-
sätze in den steuerlichen Eröffnungsbilanzen 
entstandenen Schaden zu begrenzen. 

c) Der Bundesminister wird aufgefordert, mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln darauf hinzu-
wirken, daß bis zum Ablauf der Festsetzungs-
verjährungsfrist die Wertansätze überprüft wer-
den. Der Ausschuß erwartet hierüber einen Be-
richt bis zum 31. Dezember 1996. 

Der Bericht sollte zugleich darauf eingehen, wel-
chen Einfluß der Bund nach Artikel 15 Abs. 2 Eini-
gungsvertrag auf die Finanzverwaltung der Bun-
desländer hat. 

Bundesunmittelbare juristische Personen 
des öffentlichen Rechts 

Bundesanstalt für Arbeit 

Prüfbemerkung Nummer 48 

Arbeitsmarkt- und berufskundliche  

Informationsmittel 

1. Die Bundesanstalt für Arbeit hatte über mehrere 
Jahre hinweg Aufträge über zusammen 634 Mio. 
DM für die Entwicklung arbeitsmarkt- und berufs-
kundlicher Informationsmittel an einen Verlag ver-
geben. Sie hatte vorab keine hinreichende Nut-
zen-Kosten-Analyse erstellt. Die Leistungen wur-
den nicht nach der Verdingungsordnung für Lei-
stungen ausgeschrieben. Es wurden keine hinrei-

chend bestimmten Vereinbarungen über die zu 
erbringenden Leistungen und deren Abrechnung 
getroffen. Geschäftsgrundlage waren häufig 
mündliche Absprachen, an denen der Beauftragte 
für den Haushalt nicht beteiligt war. Die Rechnun-
gen des Verlages waren oft nicht nachvollziehbar. 
Es gibt nach Angaben des Bundesrechnunghofes 
Hinweise auf personelle Verflechtungen zwischen 
dem Verlag und der Bundesanstalt für Arbeit. 

2. Die Bundesanstalt für Arbeit hat ausdrücklich an-
erkannt, daß entsprechende Verträge ausgeschrie-
ben werden müssen. Da ein neuer Vertragspartner 
jedoch noch nicht die Kenntnisse des alten Ver-
tragspartners aufzuweisen hatte, hat sie die Ver-
träge vorübergehend verlängert. Das Ausschrei-
bungsverfahren wurde jedoch eingeleitet. 

Was den Verdacht eines strafbaren Verhaltens be-
trifft, so hat die Bundesanstalt eng mit der Staats-
anwaltschaft zusammengearbeitet. Es wurde ge-
gen acht Personen ermittelt und zwar gegen sechs 
Mitarbeiter der Bundesanstalt und gegen zwei 
Mitarbeiter der Privatfirma. Ein Verdacht hat sich 
bisher jedoch nicht bestätigt. 

3. Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß die Bundesanstalt die zugesag-
ten Maßnahmen konsequent durchführt, hin-
sichtlich der Notwendigkeit der Informations-
mittel einen strengen Maßstab anlegt und bei 
der weiteren Gestaltung der berufskundlichen 
Informationsmittel das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis stärker beachtet. 

c) Nach Abschluß der Erhebungen wird ein Be-
richt über die ergriffenen Maßnahmen erwar-
tet. 

Treuhandanstalt / Bundesanstalt 
für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 

Einzelplan 08 Kapitel 20 

Prüfbemerkung Nummer 49 

Konzeption der von der Treuhandanstalt begründeten . 

Management-Kommanditgesellschaften 

1. Der Bundesrechnungshof hat Zweifel daran ge-
äußert, ob die unzufriedenstellenden Sanierungs-
erfolge die hohen Ausgaben rechtfertigen. Er 
weist darauf hin, daß die Treuhandanstalt das 
gesamte finanzielle Risiko von nachgeordneten 
Gesellschaften übernimmt, daß sie aber keinen 
hinreichenden Einfluß auf die Geschäftsführung 
ausüben kann. Auch eine wirksame Erfolgskon-
trolle wurde für nicht gegeben erachtet. 

2. Die Treuhandanstalt/BvS hat darauf hingewiesen, 
daß die vom Bundesrechnungshof verlangte Kon-
trolle unvereinbar ist mit dem pa rtnerschaftlichen 
Verhältnis und der Selbständigkeit jeder Kom-
manditgesellschaft. Die den Mitarbeitern gezahl- 
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ten Tantiemen seien ein hinreichender Anreiz für 
eine gute Geschäftspolitik. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß derjenige, 
der zahlt, Einfluß auf die Geschäftsführung aus-
üben und das Betriebsergebnis kontrollieren muß. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er forde rt  den Bundesminister der Finanzen 
auf, über die Beteiligungs-Management-Ge-
sellschaft Berlin GmbH (BMGB) insbesondere 
folgende Veränderungen herbeizuführen: 

- Vereinbarung angemessener Zustimmungs-
vorbehalte für die BMGB zu Geschäftsfüh-
rungsmaßnahmen der Management KG von 
erheblicher finanzieller Bedeutung, 

- Vereinbarung einer effektiveren Steuerung 
und Kontrolle der Management-KG durch 
die BMGB auf der Basis aussagefähiger Kon-
zepte und Planungen für jedes von der Ma-
nagement-KG betreute Unternehmen, 

- Überprüfung der Tragfähigkeit der Unter-
nehmenskonzepte durch den Leitungsaus-
schuß. 

Prüfbemerkung Nummer 50 

Tantiemen für Geschäftsführer von 
Management-Kommanditgesellschaften 

1. Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, 

- daß die den Geschäftsführern gezahlten Tantie-
men degressiv gestaffelt sind, mit der Konse-
quenz, daß kein besonders großer Anreiz be-
steht, besonders viele Unternehmen zu ver-
äußern, 

- daß es eine Mindesttantieme gibt, die jeder Ge-
schäftsführer erreichen wird, und die deshalb 
sachlich nur Gehaltsbestandteil ist. Er hält es für 
sachgerecht, daß die Tantieme linear oder pro-
gressiv gestaffelt wird, 

- daß die Berechnung der Tantieme zu aufwendig 
ist. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen möchte die 
Tantiemenregelung gemeinsam mit den Beteilig-
ten ändern. Die BvS, die die Beanstandung nicht 
anerkennt, möchte einen neutralen Gutachter cin

-schalten. 

3. Der Ausschuß hat sich während des Berichtszeit-
raumes drei Mal mit diesem Thema befaßt. Er hat 
die Vorschläge des Bundesrechnungshofes für 
überzeugend gehalten und ist der Ansicht, daß 
eine progressiv gestaffelte Tantieme nicht zu 
höheren Gesamtzahlungen führen darf. Vor allem 
in der dritten Sitzung wurde beanstandet, daß im-
mer noch keine zufriedenstellende Tantimenver-
einbarung vorliegt. 

Folgende drei Beschlüsse wurden gefaßt: 

1. Beschluß: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister auf, 

- dafür Sorge zu tragen, daß Tantiemenverein-
barungen nicht aufgrund enttäuschter Erwar-
tungen zugunsten der Empfänger geändert 
werden, 

- bis 31. Mai 1996 über den bei der EFBE-Ver-
waltungs GmbH & Co. Management-KG im 
Rahmen der Tantiemenermittlung festgestell-
ten Gesamterfolg, die Höhe der Tantieme 
und die Kosten des Bewertungsverfahrens 
sowie die Nebenkosten (Kosten des Eini-
gungsprozesses) zu berichten. 

2. Beschluß: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 132) zur Kenntnis. Er 
erwartet, daß der Bundesminister bis zum 
30. September 1996 über das Ergebnis und die 
Gesamtkosten des Verfahrens zur Tantieme-Er-
mittlung für die EFBE-Verwaltungs GmbH be-
richtet. 

b) Der Ausschuß erwartet bis zum 30. Juni 1997 
über die Durchführung der Tantiemenvereinba-
rungen der Managementgesellschaften einen 
Bericht. 

3. Beschluß: 

a) Der Ausschuß nimmt von dem Bericht des Bun-
desrechnungshofes (HHA-Drucksache 1689/A

-

Drucksache 169) zustimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet einen weiteren umfassenderen Zwi-
schenbericht bis zum 31. März 1997, den End-
bericht bis zum 30. Juni 1997. 

Prüfbemerkung Nummer 51 

Vergütung der Liquidatoren für die Abwicklung 
von Beteiligungsunternehmen der Treuhandanstalt 

1. Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß die 
Liquidatoren durchschnittlich 2,2 Mio. DM, in Ein-
zelfällen mehr als 4 Mio. DM als Vergütung für die 
Abwicklung von Unternehmen erhalten haben. 
Kritisiert wurde vor allem, daß in die Berechnung 
Vermögensbestandteile einbezogen wurden, die 
nicht hätten einbezogen werden dürfen, beispiels-
weise Aussonderungsrechte Dritter, Erlöse aus 
Grundstücksverkäufen, Ausgleichsforderungen im 
Rahmen der Währungsumstellung. 

Außerdem wurde beanstandet, daß die Liquidato-
ren teilweise zusätzlich Honorare für den Einsatz 
qualifizierter Mitarbeiter abrechneten. Beispiels-
weise wurden Buchführungsarbeiten gesondert 
von der Treuhandanstalt gezahlt. Ein Abwickler 
hatte neben seinen Gebühren eine „Handling-Ge-
bühr" in Höhe von 10,4 Mio. DM in Rechnung ge-
stellt und erhalten. 
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2. Das Bundesministerium wi ll  die Vorschläge des 
Bundesrechnungshofes künftig befolgen. Es hat 
anerkannt, daß die Handling-Gebühr aus Grün-
den gezahlt wurde, die heute „nicht mehr nach-
vollziehbar" sind. Der Betrag wurde zurückgefor-
dert. 

3. Bei den Beratungen des Ausschusses stellte sich 
heraus, daß die Rückzahlung der 10,4 Mio. DM 
möglicherweise dadurch „erkauft" worden ist, daß 
dem betreffenden Konkursabwickler als Gegen-
leistung die dreifache Gebührenhöhe anstelle der 
ursprünglich vereinbarten Bezahlung auf Stun-
denbasis angeboten wurde. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er fordert  die BvS auf, die Anpassungsklauseln 
der Liquidatorverträge zu einer angemessenen 
Vergütungsfestsetzung insbesondere in den 
Fällen anzuwenden, in denen 

- Vermögenswerte in der Teilungsmasse ent-
halten sind, deren Verwertung keinen nen-
nenswerten Geschäftsführungsaufwand des 
Liquidators erforderte, 

- eine teilungsmassenbezogene Vergütung für 
die Privatisierung von Unternehmensteilen 
dem Umfang der vom Liquidator erbrachten 
Leistungen nicht Rechnung getragen würde 
oder 

- orginäre Liquidatortätigkeiten von qualifi-
zierten Mitarbeitern geleistet wurden. 

Dabei sollten die Vergütungsgrundsätze einheit-
lich angewendet werden. 

Prüfbemerkung Nummer 52 

Aufhebungsvereinbarungen der Treuhandanstalt 
mit leitenden Angestellten 

1. Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, daß 
ausscheidende Mitglieder der Treuhandanstalt 
eine zu hohe Abfindung erhielten (Direktoren 
durchschnittlich 103 000 DM, Abteilungsleiter 
53 000 DM). Auch die Altersversorgung ist besser 
als im Bereich der sonstigen Wi rtschaft. Die von 
der Treuhandanstalt gewährten Bonuszahlungen 
überschritten teilweise die vom Deutschen Bun-
destag festgesetzten 25 %. 

Besonders beanstandet wird, daß die Abfindungen 
auch an Bedienstete des öffentlichen Dienstes ge-
zahlt wurden, obwohl diese keinerlei Dienstausfall 
hatten. Personen, die wenig später als externe 
Berater wieder eingestellt wurden, erhielten eben-
falls entsprechende Abfindungen. 

Schließlich kritisiert der Bundesrechnungshof, daß 
auf die Abfindungszahlungen von der Treuhand-
anstalt keinerlei Steuern entrichtet wurden. 

2. Die BvS hat darauf hingewiesen, daß in jedem Ein-
zelfall Gespräche geführt und Kompromisse aus- 

gehandelt werden mußten. Dies habe auch für die 
beamteten Geschäftsführer gegolten. 

Die Anstalt ist der Ansicht, daß die Abfindungen 
nicht versteuert werden mußten, da es sich nicht 
um die Bezahlung vergangener Dienste, sondern 
um eine Abfindung wegen künftigen Verdienst-
ausfalls gehandelt habe. 

Das Bundesministerium der Finanzen wi ll  darauf 
achten, daß künftig keine unangemessenen Abfin-
dungen mehr gezahlt werden. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung für berechtigt 
angesehen. Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister der Finanzen 
auf, durch aufsichtsrechtliche Vorgaben dafür 
zu sorgen, daß unangemessene Abfindungslei-
stungen an ausscheidende Mitarbeiter der Bun-
desanstalt vermieden werden und die Einhal-
tung der Vorgaben durch die Bundesanstalt si-
chergestellt wird. 

c) Er erwartet, daß der Bundesminister der Finan-
zen die Bundesanstalt zur korrekten steuer-
lichen Behandlung der Abfindungszahlungen 
anhält. 

Prüfbemerkung Nummer 53 

Wahrnehmung des Vertragsmanagements 
durch die Treuhandanstalt/Bundesanstalt 
für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 

1. Der Bundesrechnungshof beanstandet, 

- daß die Treuhandanstalt in vielen Privatisie-
rungsfällen Kaufpreis- und Zinszahlungen nicht 
hinreichend verfolgte, 

- daß sie die Einhaltung vertraglich vereinbarter 
Arbeitsplatz- und Investitionszusagen oft nicht 
angemessen überwachte und· 

- daß die Berichte der Treuhandanstalt über die 
Ergebnisse des Vertragsmanagements wegen 
fehlerhafter Datenbestände und unklarer Ab-
grenzungen nur eingeschränkt aussagekräftig 
und nicht objektiv genug waren. 

2. Die Treuhandanstalt/BvS hat den Vorwurf man-
gelnder Objektivität der Berichterstattung nicht 
für berechtigt angesehen. Ansonsten hat sie sich 
bereiterklärt, Verbesserungen durchführen. Vor 
allem im Bereich der Vertragsabwicklung soll eine 
Effizienzsteigerung herbeigeführt werden. 

3. Der Ausschuß hat sich dreimal mit diesem Fall be-
faßt. 

In der ersten Sitzung hat er großen Wert darauf ge-
legt, daß die Treuhandanstalt/BvS versucht, soweit 
möglich bis zum Jahre 1996 alle Verträge zu erle-
digen. Er hat eine Aufstellung der Verträge ver-
langt, die über das Jahr 1996 hinausgehen. 
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Folgender Beschluß wurde in der ersten Sitzung 
gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß sich die Bundesanstalt weiter-
hin um eine Effizienzsteigerung des Vertrags-
managements bemüht und dabei alle Rationali-
sierungsmöglichkeiten ausschöpft, um die vom 
Parlament vorgegebenen Personalverminde-
rungen bei der Bundesanstalt einzuhalten. 

c) Der Ausschuß erwartet einen Bericht des Bun-
desministers bis zum 30. April 1996. 

Aufgrund dieser Auflagen hat die BvS folgende 
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung eingeleitet: 

- Beschleunigung des Vertragsmanagements 
durch Wegfall von Kontrollen für Verträge von 
geringem wirtschaftlichen Umfang, durch De-
zentralisierung des operativen Vertragsmanage-
ments und durch Zentralisierung bestimmter 
Verträge zur Vermeidung von Informationsver-
lusten und Doppelarbeit, 

- Einführung einer Bagatell-Richtlinie, um unver-
hältnismäßigen Verwaltungsaufwand zu ver-
meiden, 

- Verbesserung des internen Datenverarbeitungs-
systems, 

- Straffung der Organisationsstruktur. 

Die bisher getroffenen organisatorischen und ver-
fahrenstechnischen Regelungen haben nach Fest-
stellung des Bundesrechnungshofes jedoch noch 
nicht zu einer deutlichen Beschleunigung und· 
Verbesserung des Vertragsmanagements geführt. 
Qualitative Verbesserungen hält er nach wie vor 
für erforderlich. So waren nach Statistiken der 
Bundesanstalt Ende April 1996 von 4 244 Verträ-
gen Kaufpreisforderungen in Höhe von 4,711 Mrd. 
DM noch nicht beglichen. Außerdem waren an 
diesem Stichtag die vertraglich vereinbarten Ar-
beitsplatz- und Investitionszusagen für das Jahr 
1995 nur bei rd. 64 % der maßgeblichen Verträge 
abschließend geprüft. 

Relativierend hat das Bundesministerium der Fi-
nanzen darauf hingewiesen, daß sich im letzten 
Jahr die Höhe der Außenrückstände halbiert hat. 
Die BvS achte vor allem darauf, daß in den „ein-
nahmewirksamen Bereichen" die Verpflichtungen 
erfüllt werden. 

Der Ausschuß hat auf die Mißstände im Zusam-
menhang mit dem Konkurs des Vulkankonzernes 
hingewiesen. Für nicht hinnehmbar hat er es er-
achtet, daß in großem Umfange Arbeitsplatzzu-
sagen nicht eingehalten werden. Vor allem wurde 
Kritik daran geübt, daß keine effektiven Kontrol-
len durchgeführt werden. Wenn Unternehmen 
wissen, daß Kontrollinstanzen nachlässig arbeiten, 
so sei fast zwangsläufige Folge, daß sie ihre gege-
benen Zusagen nicht einhalten. 

Der Ausschuß hat es für erforderlich gehalten, daß 
vor allem auf die Einhaltung solcher Verträge ge-
achtet wird, „in denen das dicke Geld zu holen 
ist". Er hat deshalb die Vorlage eines Maßnahmen-
kataloges verlangt, in dem detailliert aufgeführt 
wird, wie die noch ausstehenden Gelder schnellst-
möglich eingefordert werden können. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet von der Bundesanstalt, daß sie 
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung des Ver-
tragsmanagements (auch zur Verbesserung der 
Arbeitsqualität) konsequent umsetzt und zeit-
nahe Erfolgskontrollen durchführt. 

c) Er fordert  den Bundesminister außerdem auf, 
auf die Erarbeitung von Kriterien hinzuwirken, 
in denen die Struktur der Privatisierungsver-
träge nach finanziellen, gesamtwirtschaftlichen 
und regionalwirtschaftlichen Gesichtspunkten 
verdeutlicht wird, sowie weitere Maßnahmen 
zur Beschleunigung und Effizienzsteigerung 
des Vertragsmanagements zu ergreifen. 

d) Der Ausschuß erwartet über das Veranlaßte 
einen Bericht des Bundesministers bis zum 
30. September 1996. 

e) Der Ausschuß erwartet weiterhin eine Darstel-
lung darüber, inwieweit das Vertragsmanage-
ment bereits verbessert werden konnte. 

Nach dem 30. September 1996 hat sich der Aus-
schuß ein drittes Mal mit dem Fall beschäftigt. Fol-
gender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 157) zur Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß die Bundesanstalt jedenfalls 
für die finanziell und gesamt- sowie regional-
wirtschaftlich bedeutenden Privatisierungs-
verträge, die auch nach dem Jahre 1998 noch 
überwacht werden müssen, das interne Daten-
verarbeitungssystem für das Vertragsmanage-
ment mit einem aussagefähigen Informations- 
und Steuerungsinstrument weiterentwickelt. 

c) Der Ausschuß forde rt  den Bundesminister au-
ßerdem auf, die Genehmigung für die beab-
sichtigten Beschleunigungsmaßnahmen nur zu 
erteilen, wenn hinreichend nachgewiesen ist, 
daß der damit verbundene Verzicht auf An-
sprüche der Bundesanstalt (des Bundes) durch 
die Verminderung des Verwaltungsaufwandes 
zumindest ausgeglichen wird, was sich ins-
besondere auch auf die vorgegebene Perso-
nalentwicklung der Bundesanstalt auswirken 
muß. 

d) Der Ausschuß erwartet über das Veranlaßte 
einen Bericht des Bundesministers bis zum 
30. Juni 1997. Der Bericht muß auf eine Schul-
den- und Strukturanalyse und auf den Auf-
wandsnachweis eingehen. 
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Prüfbemerkung Nummer 54 

Reprivatisierung von Unternehmen 
durch die Treuhandanstalt/Bundesanstalt für 
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 

1. Wenn Unternehmen in den neuen Bundesländern 
an ihre ursprünglichen Eigentümer zurückgege-
ben werden, so ist die zwischenzeitlich erfolgte 
Vermögensverschlechterung in Geld dann aus-
zugleichen, wenn das Unternehmen ursprünglich 
zwangsweise enteignet wurde. 

Der Bundesrechnungshof wirft der Treuhandan-
stalt/BvS vor, daß sie nicht sachgerecht überprüft, 
ob eine zwangsweise Enteignung vorgelegen hat. 
Häufig werde die freiwillige Aufgabe des Eigen-
tums als Enteignung angesehen. Auch werde 
nicht überprüft, ob tatsächlich eine Vermögensver-
schlechterung gegeben ist. Vor allem die We rt

-erhöhung von Grund und Boden werde oftmals 
nicht berücksichtigt. 

2. Das Bundesministerium hat zugesagt, daß künftig 
genauer überprüft wird, ob die Voraussetzungen 
einer Enteignung und einer Vermögensver-
schlechterung gegeben sind. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Beratungstätigkeit des Bundesrechnungshofes 

Prüfbemerkung Nummer 55 

Anzahl der Boote beim Bundesgrenzschutz See 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
10 Reserveboote ausreichen, um die Aufgaben 
des Bundesgrenzschutzes zu erfüllen. Er hat dem 
Bundesministerium den Vorschlag gemacht, daß 
nicht zwei, sondern nur ein Schutzboot zusätzlich 
umgebaut werden sollte. 

2. Das Bundesministerium des Innern hat die Vor-
schläge übernommen und läßt zunächst nur ein 
Boot umbauen. Im Haushaltsplan 1995 ist nur noch 
eine Ausgabenermächtigung in Höhe von 5 Mio. 
DM und eine Verpflichtungsermächtigung für 
1996 in Höhe von 17 Mio. DM enthalten. Auf die 
Veranschlagung von 18 Mio. DM wurde verzich-
tet. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis sehr zufrie-
den. Die Bemerkung wurde zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 56 

Art der Personalbedarfsermittlung in der 
Bundesverwaltung 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
Personalbedarfsermittlungen nicht sachgerecht 
durchgeführt wurden. 

2. Haushaltsausschuß und Bundesregierung haben 
sich der vom Bundesrechnungshof empfohlenen 

Art  der Personalbedarfsberechnung angeschlos-
sen. 

3. Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß die Vorschrift zur Anwendung 
allgemein anerkannter Methoden der Personal-
bedarfsermittlung zügig eingeführt und umge-
setzt wird. 

c) Der Ausschuß erwartet bis zum 31. März 1997 
einen Bericht, notfalls in Form eines Zwischen-
berichts. 

Bundesministerium für Verkehr - 

Einzelplan 12 

Prüfbemerkung Nummer 57 

Abwägungskriterien für den Bau von Straßentunneln 

1. Angesichts zunehmender Ausgaben für den Bau 
von Straßentunneln hatte der Bundesrechnungs-
hof vorgeschlagen, daß das Bundesministerium für 
Verkehr allgemein gültige Kriterien für den teuren 
Tunnelbau erläßt. Teilweise wurden unnötige Tun-
nel gebaut. Teilweise wurden Tunnel, die erforder-
lich gewesen wären, nicht gebaut. 

2. Das Bundesministerium hat den Vorschlägen des 
Bundesrechnungshofes zugestimmt. Es wi ll  ent-
sprechende Richtlinien erarbeiten. 

3. Der Ausschuß hat das Ergebnis begrüßt. Zusätz-
lich hat er darauf hingewiesen, daß viele Fremden-
verkehrsorte einem übermäßig großen Verkehrs-
fluß ausgesetzt sind. Er hat es für notwendig er-
achtet, bei Gemeinden, die auf Fremdenverkehr 
ausgerichtet sind, besondere Maßstäbe anzulegen, 
um eine Verkehrsberuhigung zu erreichen. 

Die Bundesregierung hat zugesichert, Kurorte 
würden künftig besonders im Kriterienkatalog des 
Bundesministeriums für Verkehr berücksichtigt. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Bei der Erstellung des Kriterienkataloges sind 
die besonderen Verhältnisse in Fremdenver-
kehrsorten zu berücksichtigen. 

c) Der Bundesminister für Verkehr wird aufgefor-
dert, bis zum 31. Dezember 1996 über den Kri-
terienkatalog zu berichten. 

Prüfbemerkung Nummer 58 

Feldversuch für eine automatisierte streckenbezogene 
Gebührenerhebung auf Bundesautobahnen 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
ein bisher 14 Mio. DM teurer Feldversuch für eine 
automatische Abrechnung von Autobahngebüh-
ren in Auftrag gegeben wurde, bevor die Einzel- 



Deutscher Bundestag -13. Wahlperiode 	Drucksache 13/7215  

heiten des Versuches geklärt waren. Der Bundes-
rechnungshof schlägt vor, datenschutzrechtliche 
Gesichtspunkte und die Möglichkeit einer europa-
einheitlichen Abrechnung zu überprüfen. 

2. Das Bundesministerium will die Vorschläge befol-
gen. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet einen Bericht über die Umsetzung 
der Hinweise des Bundesrechnungshofes in die 
laufenden und künftigen Untersuchungen bis 
zum 30. September 1996. 

Mit der Kenntnisnahme des vom Bundesministe-
rium für Verkehr eingereichten Berichtes wurde 
der Fall in einer zweiten Ausschußsitzung abge-
schlossen. 

Prüfbemerkung Nummer 59 

Zahlungen des Bundes an das Bundes-
eisenbahnvermögen 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
beim Bundeseisenbahnvermögen zuviel liquide 
Mittel lagerten. Die Überweisungen des Bundes 
erfolgten schon einen halben Monat vor den Aus-
zahlungen des Bundeseisenbahnvermögens. 

2. Das Bundesministerium für Verkehr hat die erfor-
derlichen Konsequenzen gezogen. Das Bundes-
eisenbahnvermögen wurde an das Abrufverfahren 
für Mittel aus dem Bundeshaushalt des Bundes-
ministeriums der Finanzen angeschlossen. Damit 
wird eine vorzeitige Überweisung der Haushalts-
mittel ausgeschlossen. Das Bundeseisenbahnver-
mögen ruft arbeitstäglich die Mittel für die Zins-
verbindlichkeiten ab und stellt diese taggleich der 
Bundesschuldenverwaltung zur Verfügung. Sollte 
es in Einzelfällen doch Überschüsse geben, dann 
stellt das Bundeseisenbahnvermögen diese kurz-
fristig dem Bundesministerium der Finanzen zur 
Verfügung. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 60 

Rahmenverträge für Instandsetzungen am Standort 
der Geräte 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, 

- daß bei Instandsetzungsrahmenverträgen sach-
widrig Material bezogen wurde, 

- daß die als vorübergehende Lösung gedachte 
Regelung zur teuren Dauerlösung wurde, 

- daß die Leistungen in der Regel freihändig ohne 
Wettbewerb vergeben wurden. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Empfehlungen des Bundesrechnungshofes aufge-
griffen. Es hat die Überarbeitung von Vorschriften 
angeordnet und insbesondere eine verstärkte 
Fachaufsicht angekündigt. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 61 

Beratungshilfe und Förderung 
zum Aufbau von Demokratie und Marktwirtschaft 
in Ländern Mittel- und Osteuropas 
und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 

1. Der Bundesrechnungshof hatte im Jahre 1994 fest-
gestellt, daß die Praxis des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit den Förderbe-
darf der weniger entwickelten Länder nur unzu-
reichend berücksichtigt. 

Er hatte dem Bundesministerium deshalb eine 
Reihe von Vorschlägen gemacht. Er hatte vor 
allem empfohlen, die bisher gewonnenen Er-
fahrungen auszuwerten und auf dieser Basis die 
Förderung weiter zu entwickeln. Die künftige 
Hilfe solle stärker am Bedarf ausgerichtet werden. 

2. Das Bundesministerium hat die Beanstandung an-
erkannt und will sich um eine sachgerechte Förde-
rung  bemühen. 

3. Der Ausschuß war zufrieden. Die Bemerkung wur-
de zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Beratungstätigkeit der Präsidentin 
des Bundesrechnungshofes als Beauftragte 
für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung 

Prüfbemerkung Nummer 62 

Gutachterliche Stellungnahme zu den Organisations-
strukturen der Bundesanstalt für Arbeit 

1. Die Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in 
der Verwaltung hatte aufgrund einer Bitte des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundes-
tages untersucht, ob und wie die Leistungen der 
Bundesanstalt für Arbeit auf örtlicher Ebene ver-
bessert werden können. 

Hierzu hatte die Bundesbeauftragte die Organisa-
tion der Hauptstelle, der Landesarbeitsämter und· 
der Arbeitsämter sowie deren Zusammenwirken 
untersucht. Sie hatte vorgeschlagen, 

- die Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeit kri-
tisch zu überprüfen und Vorschläge zur Rechts- 
und Verfahrensbereinigung zu erarbeiten, 

- die detaillierten Weisungen an den nachgeord-
neten Bereich durch weitergehende Übertra-
gung von Aufgaben und Befugnissen zu erset-
zen und die weisungsorientierte Steuerung 
durch Rahmenvorgaben und durch neue Steue-
rungsmodelle sowie durch Zielvereinbarungen 
und Leistungsvergleiche zu ersetzen, 

- die Aufgaben der Hauptstelle erheblich zu 
straffen, 
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- die bezirkliche Gliederung der Landesarbeits-
ämter zu überprüfen und dabei vorrangig die 
Zusammenlegung der Landesarbeitsämter Süd-
bayerns und Nordbayerns sowie von Rhein-
land-Pfalz, Saarland und Hessen anzustreben, 

- die Ausführungsaufgaben bei den Landesar-
beitsämtern daraufhin zu überprüfen, ob sie im 
bisherigen Umfange do rt  verbleiben müssen, 

- die innere Organisation der Landesarbeitsäm-
ter zu straffen, insbesondere die Aufgaben stär-
ker zu bündeln, 

- kleinere Arbeitsämter mit bis zu 200 Mitarbei-
tern  unter Wegfall der Verwaltungsabteilungen 
in Nebenstellen umzuwandeln und größeren 
Ämtern zu unterstellen, 

- die in den Vermittlungs- und Leistungsabtei-
lungen der Landesarbeitsämter stark aufge-
splitterten Führungsaufgaben stärker zu bün-
deln, um die Zahl der Hierarchiestufen zu ver-
ringern, 

- die Bewirtschaftungsbefugnisse der Arbeits-
ämter auch im Bereich der Sachmittel zu erwei-
tern, 

- die isolierten Strukturen bei der Informations-
verarbeitung abzuschaffen und eine flexible 
Benutzeroberfläche zu entwickeln. 

2. Die Bundesanstalt für Arbeit hat die Vorschläge 
des Bundesrechnungshofes weitgehend aner-
kannt. Weitreichende Verbesserungen wurden zu-
gesagt. 

Die Bundesanstalt wi ll  die kleineren Arbeitsämter 
jedoch nicht in Nebenstellen umwandeln. Sie ist 
aber bereit, einen Teil der inneren Verwaltung auf 
größere Arbeitsämter zu übertragen. 

Anerkannt wurde vor allem, daß auch im leitenden 
Bereich der Bundesanstalt Personal verringert 
werden muß. Ein Drittel der Abteilungen soll ein-
gespart werden, außerdem 10 % des Personals. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die Präsi-
dentin des Bundesrechnungshofes als Beauftragte 
für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung sinnvolle 
Vorschläge erarbeitet hat. Arbeitsämter mit weni-
ger als 200 Mitarbeitern sollen jedoch nicht auto-
matisch in Nebenstellen herabgestuft werden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von dem Bericht der Prä-
sidentin des Bundesrechnungshofes als Bun-
desbeauftragte für Wi rtschaftlichkeit in der Ver-
waltung zustimmend Kenntnis und von dem 
Bericht der Bundesanstalt Kenntnis. 

b) Der Ausschuß forde rt  die Bundesanstalt auf, bis 
zum 30. Juni 1997 über die Fortentwicklung 
des Projekts „Arbeitsamt 2000" (einschließlich 
der personalwirtschaftlichen Auswirkungen) zu 
berichten und zu den noch nicht umgesetzten 
Vorschlägen der Bundesbeauftragten für Wi rt

-schaftlichkeit in der Verwaltung Stellung zu 
nehmen. 

Bedeutsame Fälle, in denen die Verwaltung 
Empfehlungen des Bundesrechnungshofes 
gefolgt ist 

Prüfbemerkung Nummer 63 

Reinigung von Dienstgebäuden 

1. Der Bundesrechnungshof hatte der Regierung vor-
geschlagen, wie man bei der Reinigung von 
Dienstgebäuden Geld sparen kann. 

2. Die Bundesregierung hat die Vorschläge weitge-
hend übernommen. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 64 

Beschäftigung von Aushilfskräften in der Bundes-
verwaltung 

1. Nach den Feststellungen des Bundesrechnungs-
hofes wird der Bedarf an Aushilfskräften bei vielen 
Bundesverwaltungen weder sachgerecht ermittelt 
und begründet noch ausreichend dokumentiert. 
Häufig werden die Arbeitskräfte - der Zweckbe-
stimmung im Haushalt zuwider - zur Erledigung 
von Daueraufgaben eingesetzt. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat die Be-
anstandung anerkannt. Es wird alle Resso rts dar-
auf hinweisen, daß nur für ausreichend begründe-
ten zusätzlichen Bedarf Mittel bereitgestellt wer-
den dürfen. Die Haushaltsansätze sollen kritisch 
überprüft werden. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 65 

Zuschläge in Personalbemessungsverfahren 
der Zollverwaltung im Bereich der 
Reisendenabfertigung 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
das Bundesministerium der Finanzen im Bereich 
der Reisendenabfertigung der Zollverwaltung ei-
nen zu hohen Personalaufwand ausgewiesen 
hatte. Er hatte ein neues Personalbemessungsver-
fahren verlangt. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hatte aus 
einer vergangenen Bemerkung zunächst noch 
nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen. 
Erst aufgrund dieser Kontrollprüfung wurde der 
damaligen Beanstandung Rechnung getragen. 

3. Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß seinen Beschlüssen künftig un-
verzüglich Rechnung getragen wird. 
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Prüfbemerkung Nummer 66 

Förderung von Umweltschutzinvestitionen 
in den neuen Bundesländern 

1. Der Bundesrechnungshof hatte die Vergabe von 
ERP-Krediten zur Förderung von Umweltschutz-
investitionen in den neuen Bundesländern geprüft 
und Empfehlungen ausgesprochen. Er hatte es vor 
allem für notwendig gehalten, daß nicht mehr vier 
verschiedene Programme durchgeführt werden, 
sondern nur noch ein einziges Programm. 

2. Das Bundesministerium für Wi rtschaft hat die Vor-
schläge des Bundesrechnungshofes bereits umge-
setzt. 

3. Der Ausschuß war zufrieden. Die Bemerkung wur-
de zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 67 

Ausfallrisiko des Bundes beim Eigenkapital-
hilfeprogramm 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
die Deutsche Ausgleichsbank am „Eigenkapital-
hilfeprogramm für Existenzgründungen" zuviel 
verdient hat. 

Bisher trug der Bund das ausschließliche Risiko 
dieses Programmes. Der Bundesrechnungshof 
hatte vorgeschlagen, die Bank am Risiko zu betei-
ligen. 

2. Das Bundesministerium für Wi rtschaft hat die Vor-
schläge übernommen. Der Bundesrechnungshof 
geht davon aus, daß der Bundeshaushalt auf diese 
Weise in den nächsten Jahren erheblich entlastet 
werden kann. 

3. Der Ausschuß war zufrieden. Die Bemerkung wur-
de zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 68 

Verzinsung von Zuwendungen, die vom Empfänger 
zu erstatten sind 

1. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung förderte in den neuen Bundesländern 
Lehrveranstaltungen, in denen die Bürger in den 
neuen Bundesländern mit dem für sie unbekann-
ten Arbeitsrecht vertraut gemacht werden sollten. 

Ein Berufsbildungswerk, das die Veranstaltungen 
nicht durchführen konnte, hatte das Geld nicht so-
fort  zurückgezahlt, sondern es verzinslich ange-
legt und auf diese Weise 257 000 DM erhalten. 

2. Aufgrund der Beanstandung des Bundesrech-
nungshofes wurden die Zinseinnahmen an den 
Bund zurückerstattet. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 69 

Überwachung der Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit 

1. Personen, die eine Berufs- oder Erwerbsunfähig-
keitsrente beziehen, können wieder berufs- oder 
erwerbsfähig werden und haben dann keinen 
Rentenanspruch mehr. Um zu kontrollieren, ob sie 
wieder Geld verdienen, schlägt der Bundesrech-
nungshof vor, alle zwei Jahre bei den betreffenden 
Personen nachzufragen. Außerdem sollen die Ver-
dienste automatisch der BfA mitgeteilt werden. 

2. Bundesministerium und BfA wollen die Vorschläge 
des Bundesrechnungshofes weitgehend umsetzen. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Die BfA sollte die nach ihren Regelungen 
grundsätzlich vorgesehenen Verfahren zur 
Kontrolle der Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit uneingeschränkt anwenden. 

Prüfbemerkung Nummer 70 

Auskünfte der Geldinstitute zur Zahlung von Renten 
über den Sterbemonat hinaus 

1. Nach dem Tode eines Rentenempfängers wird das 
Geld zunächst noch weitergezahlt, so daß es für 
die Rentenversicherungsträger oftmals sehr 
schwierig ist, das Geld von den Erben zurückzu-
erhalten. Die Banken gaben bisher wegen des 
Bankgeheimnisses in der Regel keine Auskunft. 

2. Aufgrund eines Vorschlages des Bundesrech-
nungshofes wurde eine Gesetzesänderung einge-
leitet, die mittlerweile vom Bundeskabinett akzep-
tiert worden ist. Nunmehr soll gesetzlich klarge-
stellt werden, daß die Banken Auskunft geben 
dürfen. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 71 

Architekten- und Ingenieurverträge 
für Straßenbauvorhaben in den neuen Bundesländern 

1. Eine private Gesellschaft, an der der Bund betei-
ligt ist, soll Straßenbauprojekte in den neuen Bun-
desländern durchführen. Der Bundesrechnungs-
hof hatte festgestellt, daß die Gesellschaft den Ar-
chitekten oftmals mündlich Gebühren zusicherte, 
die über den Mindestgebühren der HOAI lagen. 

Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes sind 
die Honoraransprüche nur in Höhe der Mindest-
sätze begründet, da zwingende Formvorschriften 
nicht beachtet wurden. Der Bundesrechnungshof 
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schätzt, daß auf diese Weise 10 Mio. DM zurück-
gefordert werden können. 

2. Das Bundesministerium für Verkehr geht davon 
aus, daß allenfalls 150 000 DM zurückgefordert 
werden können. Es ist der Auffassung, daß nach 
dem Einigungsvertrag entsprechende Verträge 
„mündlich" abgeschlossen werden durften, damit 
ohne bürokratischen Aufwand schnell gehandelt 
werden konnte. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß auf jeden 
Fall  darauf geachtet werden muß, daß Rückforde-
rungsansprüche nicht verjähren. Hingewiesen 
wurde darauf, daß die HOAI ein sehr ausgewoge-
nes Leistungs- und Gegenleistungssystem aufzu-
weisen hat. Vor allem durch die Zug-um-Zug-Lei-
stung und die Möglichkeit der Einzelbezahlung 
von Gewerken hat die öffentliche Hand nach der 
HOAI die Möglichkeit, Druck auf den Auftragneh-
mer auszuüben und diesen jederzeit abzulösen. 
Ohne Notwendigkeit sollte sich die öffentliche 
Hand nicht zu lange an einen einzigen Auftrag-
nehmer binden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von der Bemerkung zu-
stimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet einen Bericht über das Veranlaßte 
bis zum 30. September 1996. 

Bundesministerium der Verteidigung - 

Einzelplan 14 

Prüfbemerkung Nummer 72 

Organisation und Personalbedarf 
von Dienststellen und Kommandobehörden 
der Luftwaffe am Standort Köln-Wahn 

1. Der Bundesrechnungshof hatte vorgeschlagen, bei 
den Dienststellen und Kommandobehörden der 
Luftwaffe in Köln-Wahn Personal einzusparen, in-
dem die Aufgaben der Ausbildung, der Personal-
bearbeitung und der Beschaffung in anderen Be-
hörden zentralisiert werden. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat die 
Vorschläge bereits umgesetzt. 50 Dienstposten 
wurden eingespart. 

3. Der Ausschuß erwartet, daß Personaleinsparungen 
auch in anderen Bereichen in vergleichbarer Wei-
se durchgesetzt werden. 

Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Zu Prüfbemerkung Nummer 73 

Organisation und Personalbedarf 
der Wehrtechnischen und Wehrwissenschaftlichen 
Dienststellen 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
bei Wehrtechnischen und Wehrwissenschaftlichen 

Dienststellen auf eine von drei Hierarchieebenen 
verzichtet werden kann. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat an-
geordnet, daß die Vorgaben des Bundesrech-
nungshofes umgesetzt werden. Dadurch kann der 
Personalbestand bis 1997 um ca. 6,5 % (= 330 
Dienstposten) verringert werden. 

3. Der Ausschuß hat die Bemerkung zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 74 

Abzugsbesteuerung bei Sportveranstaltungen 

1. Sportveranstaltungen im Inland sind auch von 
ausländischen Veranstaltern in der Bundesrepu-
blik Deutschland zu versteuern. Die Einnahmen 
unterliegen dem Abzug gemäß § 50 a Abs. 4 Satz 1 
Nr. 1 i.V. m. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Einkommensteuerge-
setz. 

Aufgrund der vielseitigen Verträge ist es jedoch 
oftmals schwer zu ermitteln, welche Person wel-
chen Betrag zu versteuern hat. 

2. Aufgrund der Anregungen des Bundesrechnungs-
hofes hat das Bundesministerium der Finanzen 
eine Arbeitsanweisung erlassen und nach den 
Vorstellungen des Bundesrechnungshofes noch-
mals überarbeitet. Künftig ist dadurch in weiterge-
hendem Umfange gewährleistet, daß die Steuern 
vom Steuerschuldner gezahlt werden. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Teilweise wurde von Ausschußmitgliedern darauf 
hingewiesen, daß sie einen Steuersatz von 15 % 
für nicht ausreichend erachten. 

Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 75 

Anwendungen der umsatzsteuerrechtlichen 
Mindestbemessungsgrundlage 
auf Arbeitnehmer-Sachzuwendungen 
bei Mitarbeitern von Fluggesellschaften 

1. Erhalten Mitarbeiter von Fluggesellschaften un-
entgeltlich Flüge, so muß darauf die Umsatzsteuer 
und ggf. die Lohnsteuer entrichtet werden. 

Bisher wurden die Flüge mit sehr billigen Preisen 
angesetzt, nämlich mit den von der Internationa-
len Zivilluftfahrtorganisation zugrunde gelegten 
durchschnittlichen Welterlösen auf der Basis von 
Stand-by-Tarif en.  

2. Aufgrund der Beanstandung des Bundesrech-
nungshofes hat sich das Bundesministerium der 
Finanzen bereit erklärt, „Marktpreise" zugrunde 
zu legen, ermittelt anhand vergleichbarer Inserate 
aus Zeitungen. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 
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Prüfbemerkung Nummer 76 

Ermittlung der Bemessungsgrundlagen 
bei Abschreibungen für Gebäude im Beitrittsgebiet 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
die Finanzämter die Bemessungsgrundlagen bei 
Abschreibungen für Gebäude im Beitrittsgebiet 
nicht einheitlich festsetzten. Viele Finanzämter 
hatten die Bemessungsgrundlage zudem nicht 
sachgerecht ermittelt. Zum Teil hatten sie die nicht 
nachvollziehbaren Schätzungen des Steuerpflich-
tigen übernommen. Dies führte zu Steuerminder-
einnahmen wegen zu hoher Gebäudeabschrei-
bungen. Der Bundesrechnungshof hat das Bun-
desfinanzministerium deshalb aufgefordert, auf 
eine einheitliche und sachgerechte Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage hinzuwirken. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat diese 
Anregung aufgegriffen und mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder entsprechende Rege-
lungen abgestimmt. Die neuen Verfahrensrege-
lungen ermöglichen eine Bewe rtung der Gebäude 
nach einheitlichen Maßstäben. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 77 

Investitionszulage-Sonderprüfungen 
im Beitrittsgebiet 

1. Der Bundesrechnungshof hatte nach einer Prü-
fung im Beitrittsgebiet im Jahre 1992 beanstandet, 
daß bei der Gewährung von Investitionszulagen 
nicht in entsprechendem Umfange und gleichmä-
ßig Sonderprüfungen durchgeführt werden.  

Das Bundesministerium der Finanzen und die 
obersten Finanzbehörden der Länder hatten dar-
aufhin eine verstärkte Prüfung vereinbart. 

Bei einer Kontrollprüfung im Jahre 1993 stellte der 
Bundesrechnungshof jedoch fest, daß die Prüfun-
gen zwar vermehrt, nach wie vor aber nicht in hin-
reichendem Umfange durchgeführt werden. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen und die 
obersten Finanzbehörden der Länder haben sich 
daraufhin verständigt, im Beitrittsgebiet die Prü- 
fungsdichte zu vereinheitlichen und erheblich zu 
verstärken. Im Jahre 1994 wurde die Zahl der Prü- 
fungen um 41 % und die Höhe der dadurch erziel-
ten Einsparungen um 65 % gesteigert. Bis Ende 
des Jahres 1994 sind im Beitrittsgebiet insgesamt 
17 500 Investitionszulagefälle geprüft und rd. 457 
Mio. DM eingespart worden. 

3. Der Ausschuß hat darauf hingewiesen, daß das 
Recht der Investitionszulagen immer komplizierter 
wird. Er ist der Auffassung, daß sich hier ein wich-
tiger Bereich der Steuervereinfachung bietet. 

Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 78 

Haushalts- und Wirtschaftsführung 
auf dem Gebiet des Beitragseinzugs zur 
Sozialversicherung in den neuen Bundesländern 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
die Arbeitgeber in den neuen Bundesländern oft-
mals nicht vollständig und nicht zeitgerecht die 
Beiträge für die Rentenversicherung und die Ar-
beitslosenversicherung ablieferten. 

2. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung hat die Beanstandung anerkannt. Für Ab-
hilfe wurde bereits teilweise gesorgt. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 79 

Prüfung der Voraussetzungen für die 
Berücksichtigung von Kindern bei der Höhe 
von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe 

1. Wer mindestens ein in der Ausbildung befind-
liches Kind hat, erhält mehr Arbeitslosengeld und· 
mehr Arbeitslosenhilfe. Der Bundesrechnungshof 
hatte bei einer Stichprobenuntersuchung der über 
55jährigen festgestellt, daß in ca. 32 % der Fälle 
ein überhöhter Beihilfesatz ausgezahlt wurde, weil 
die Kinder nicht mehr in der Ausbildung waren, 
laut Aktenlage aber immer noch ausgebildet wur-
den. Außerdem hatte der Bundesrechnungshof 
festgestellt, daß in fast allen Fällen nicht der End-
zeitpunkt der Ausbildung in den Akten vermerkt 
war. 

2. Die Bundesanstalt für Arbeit hat entsprechende 
Weisungen herausgegeben, mit denen die vom 
Bundesrechnungshof festgestellten Mißstände be-
seitigt werden sollen. Außerdem wurde die Schu-
lung der Mitarbeiter verbessert. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 80 

Begrenzung der Anspruchsdauer bei originärer 
Arbeitslosenhilfe 

1. Die Arbeitslosenhilfe wird seit dem 1. Januar 1994 
nur noch maximal 312 Tage gewährt. Zuvor gab es 
eine unbegrenzte Förderung. 

Gesetzlich gibt es jedoch Ausnahmen für „Über-
gangsfälle". Der Bundesrechnungshof hat festge-
stellt, daß einige Sachverhalte unter falscher recht-
licher Einordnung als „Übergangsfall" eingestuft 
wurden. 
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2. Die Bundesanstalt für Arbeit hat die Beanstan-
dung anerkannt und will  für Abhilfe sorgen. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Die Bemerkung wurde zustimmend zur Kenntnis 
genommen. 

Prüfbemerkung Nummer 81 

Zuordnung von Verwaltungs- und Finanzvermögen 
auf kommunale Gebietskörperschaften 

1. Der Bundesrechnungshof hatte festgestellt, daß 
zwei verschiedene Behörden für die Zuordnung 
von Verwaltungs- und Finanzvermögen der DDR 
auf kommunale Gebietskörperschaften zuständig 
waren. Das hatte zu einer Verlängerung des Ar-
beitsablaufs geführt. 

Außerdem hatte er beanstandet, daß für die Be-
wältigung des Arbeitsaufwandes nicht genügend 
Personal vorhanden war. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat teilweise 
bereits für Abhilfe gesorgt. Heute ist nur noch eine 
Behörde zuständig. Die Personalengpässe sollen 
beseitigt werden. Die Erledigungsquote wurde im 
Jahre 1995 erheblich gesteigert. 

3. Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt die Bemerkung zustim-
mend zur Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister der Finanzen 
auf, bis 31. Mai 1996 über den Stand der Ver-
mögenszuordnung auf kommunale Gebiets-
körperschaften zu berichten. 

In einer zweiten Sitzung hat der Ausschuß den Fall 
mit der Kenntnisnahme des vom Bundesminister 
der Finanzen vorgelegten Berichtes abgeschlos-
sen. 
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B. Bedeutsame Fälle aus den Vorjahren 

Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung - 
Einzelplan 04 Kapitel 03 

Informationsverarbeitung beim Presse- und· 
Informationsamt der Bundesregierung 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 4; Prot. 8, S. 25; 
A-Drucksache 131; Prot. 21, S. 72 

. 1. Der Bundesrechnungshof hatte zusätzliche Sicher-
heitsmaßnahmen für die Datenverarbeitungsanla-
ge des Presse- und Informationsamtes verlangt. 

Der Ausschuß hatte demgegenüber darauf bestan-
den, daß die Kosten einerseits, der Nutzen ande-
rerseits miteinander verglichen werden. Er hatte 
das Presse- und Informationsamt aufgefordert, zu-
sammen mit dem Bundesrechnungshof ein Not-
standsprogramm zu erstellen und genau zu ermit-
teln, ob die Zusatzkosten den Zusatznutzen recht-
fertigen. 

2. Das Presse- und Informationsamt der Bundesre-
gierung hat daraufhin Sicherheitsmaßnahmen 
weitgehend kostenneutral durchgeführt. Das Kon-
zept des Presse- und Informationsamtes wurde mit 
dem Bundesrechnungshof abgestimmt. 

Zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung konnte der 
Ausschuß noch nicht über das Ergebnis durchzu-
führender Notfallübungen informiert werden. 

3. Der Ausschuß war mit dem bereits Erreichten 
weitgehend zufrieden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Presse- 
und Informationsamtes der Bundesregierung 
(A-Drucksache 131) zur Kenntnis. 

b) Er fordert  das Presseamt auf, den Bundesrech-
nungshof zu gegebener Zeit über das Ergebnis 
der noch durchzuführenden Notfallübungen zu 
informieren. 

Bundesministerium des Innern - 
Einzelplan 06 

Zu den branchenbezogenen Sondervergütungen 
mit gehaltsähnlichem Charakter 

Prot. 29, S. 39; A-Drucksache 142; 
A-Drucksache zu 142; Prot. 36, S. 30; 
A-Drucksache 203; A-Drucksache 213; Prot. 44, S. 22; 
A-Drucksache 50; A-Drucksache 75; Prot. 14, S. 44 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß es im Bereich 
der unmittelbaren Staatsverwaltung keine nen-
nenswerten Sonderleistungen gibt, die abge-
schafft werden könnten. Im Bereich des mittelba-

ren Bundesdienstes, vor allem bei den Banken, 
gibt es dagegen eine Reihe von Sonderleistungen, 
die der Ausschuß nicht für gerechtfertigt gehalten 
hat. 

2. Die Bundesregierung hat dem Ausschuß mittler-
weile detailliert  alle Sonderleistungen im Rahmen 
der mittelbaren Bundesverwaltung aufgelistet. Bei 
einzelnen Banken gibt es kummuliert weit über 
20 Sondervergünstigungen, die in sonstigen Berei-
chen des Bundesdienstes nicht vorhanden sind. 

3. Die nach Auffassung des Ausschusses unberech-
tigten Sondervergünstigungen sind noch nicht ab-
geschafft. Der erste Schritt ist jedoch damit getan, 
daß alle Sondervergünstigungen aufgelistet sind. 

Der Ausschuß hat bis zum 31. März 1997 einen er-
neuten Bericht angefordert, in dem dargelegt wer-
den soll, auf welche Weise die Vorstellungen des 
Ausschusses umgesetzt werden. 

Organisation und Durchführung von Dienstreisen 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 6; Prot. 2, S. 21; 
A-Drucksache 166 

1. Der Ausschuß hatte Kritik daran geübt, daß die 
Bundesministerien bei der Durchführung von 
Dienstreisen nicht ihre „Nachfragemacht" aus-
üben und auf diese Weise Preiszugeständnisse bei 
Fluggesellschaften und Hotels erhalten. Der Aus-
schuß hatte weiterhin eine Prüfung verlangt, ob 
die Durchführung und Abrechnung von Dienstrei-
sen auf Privatunternehmen verlagert werden soll. 

2. Die Bundesministerien haben die Vorschläge des 
Ausschusses übernommen und durch Preisver-
handlungen mit Hotels und Fluggesellschaften 
mittlerweile einen Preisnachlaß in Höhe von ins-
gesamt 15 Mio. DM erzielt. 

Noch kein Ergebnis liegt seitens der Bundesregie-
rung vor, ob die Organisation und Abrechnung 
von Dienstreisen künftig auf Privatunternehmen 
verlagert werden soll. 

3. Mit den erzielten Preisnachlässen war der Aus-
schuß zufrieden. Hinsichtlich der Aufgabenverla-
gerung auf Privatunternehmen hat er einen erneu-
ten Bericht verlangt. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Zwischenbericht des 
Bundesministers des Innern und des Bundesmi-
nisters der Finanzen zur Kenntnis. 

b) Die Bundesregierung wird aufgefordert, die 
Prüfung der Aufgabenverlagerung auf p rivate 
Unternehmen oder zentrale Stellen zügig fo rt

-zuführen und nach Abschluß des Pilotprojektes 
erneut zu berichten. 
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Bundesanstalt „Die Deutsche Bibliothek" 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 8; Prot. 2, S. 27; 
A-Drucksache 63; Prot. 14, S. 50 

1. Der Ausschuß hatte beanstandet, daß die neue 
Anstalt, die nach der Wiedervereinigung gegrün-
det worden war, personell überbesetzt ist. Wäh-
rend es bei der Deutschen Bibliothek in Frankfu rt 

 bisher nur 332 Stellen gab, arbeitet die neue An-
stalt mit doppelt so viel Beschäftigten. Nach Auf-
fassung des Ausschusses kann eine Reihe von 
Stellen eingespart werden. 

2. Das Bundesministerium hat die Auflagen des Aus-
schusses nur teilweise erfüllt. 

3. Der Ausschuß hat folgenden Beschluß gefaßt: 

Der Ausschuß nimmt von dem Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 63) Kenntnis. 

Er bittet den Bundesminister, 

- das in Anlage 2 des Berichtes dargestellte Ein-
sparungsvolumen durch Ausbringung von kw-
Vermerken zu realisieren, 

- nach Ablauf von fünf Jahren zu berichten, ob 
das in Leipzig im Vergleich zu Frankfurt erwei-
terte Dienstleistungsprofil weiter aufrecht er-
halten werden muß, 

- zu den Haushaltsverhandlungen 1997 ein Kon-
zept zur Konzentration der Verwaltung an ei-
nem Standort vorzulegen, 

- die Abgabepreise für Publikationen angemes-
sen zu erhöhen und hierüber nach fünf Jahren 
zu berichten, 

- alsbald zumindest mit dem Bundesland Sach-
sen Verhandlungen mit dem Ziel einer Beteili-
gung an den Kosten für das Buch- und Schrift-
museum aufzunehmen. 

Bundesministerium der Justiz - 

Einzelplan 07 

Zur Abwicklung des Patentamtes 
der Deutschen Demokratischen Republik 
durch das Deutsche Parlament 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 12; Prot. 43, S. 50; 
Prot. 2, S. 36; A-Drucksache 61; Prot. 11, S. 11; 
A-Drucksache 134; Prot. 21, S. 13 

1. Der Bundesrechnungshof war der Auffassung, daß 
die Zweigniederlassung des Deutschen Patentam-
tes in Berlin aufgegeben werden und nach Jena 
oder München verlegt werden sollte. Der Aus-
schuß hatte zunächst noch keine abschließende 
Entscheidung getroffen. Er hatte das Bundesmini-
sterium zu einer detail lierten Stellungnahme auf-
gefordert. 

2. Der Bericht des Bundesministeriums der Justiz be-
gründet die Notwendigkeit, warum die Zweignie-
derlassung in Berlin erforderlich ist. 

3. Der Ausschuß hat sich der Auffassung des Bun-
desministeriums angeschlossen. Er hat darauf hin-

gewiesen, daß die Zweigniederlassung in Berlin 
auch deshalb erforderlich sein kann, weil die dor-
tige Bibliothek in vertraglich verbindlicher Form 
Hilfsdienste für eine europäische Institution leisten 
muß. Der Ausschuß hat mit dem Bundesrechnungs-
hof die Auffassung vertreten, daß die Außenstelle 
in Jena zügig aufgebaut werden sollte. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 134) zur Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister auf, den Aufbau 
der Außenstelle Jena zügig zu betreiben. 

Bundesministerium der Finanzen - 

Einzelplan 08 

Personalbemessung in der Zollverwaltung 

BT-Drucksache 11/5383, Nr. 7; Prot. 37, S. 17; 
A-Drucksache 6; Prot. 7, S. 43; 
A-Drucksache 86; Prot. 29, S. 27; 
A-Drucksache 80; Prot. 20, S. 21 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß der Personal-
bedarf in der Zollverwaltung nicht nach wissen-
schaftlich anerkannten Methoden ermittelt wurde. 
Das Bundesministerium wurde verpflichtet, die 
teilweise bereits eingeleiteten und angekündigten 
Personalbemessungsvorhaben umzusetzen und im 
Ausschuß hierüber zu berichten. 

2. Zwischenzeitlich wurden für mehrere Arbeitsbe-
reiche Personalbemessungswerte ermittelt und· 
z. T. auch bereits umgesetzt. Die Analyse hat über- 
wiegend zu niedrigeren Bemessungswerten ge

-

führt. Nach wie vor ist jedoch nicht gewährleistet, 
daß der Personalbedarf für alle Aufgabenbereiche 
der Zollverwaltung nach anerkannten Bemes-
sungsvorhaben ermittelt wird. Die Umsetzung der 
Untersuchungsergebnisse vor Ort ist teilweise sehr 
aufwendig. 

3. Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von dem Bericht des Bun-
desministers (A-Drucksache 80) Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister auf, künftig den 
Personalbedarf für alle Arbeitsbereiche der 
Zollverwaltung nach wissenschaftlich aner-
kannten Methoden festzustellen und die Unter-
suchungsergebnisse umzusetzen. 

Treuhandanstalt/Bundesanstalt für 
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben - 

Einzelplan 08 Kapitel 20 

Neuorganisation der Treuhandanstalt vom Jahre 
1995 an. 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 82; Prot. 9, S. 67; 
A-Drucksache 67; Prot. 11, S. 42 

1. Der Rechnungsprüfungsausschuß wollte über die 
Höhe der Gehälter von Direktoren und Abtei- 
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lungsleitern bei den Nachfolgegesellschaften der 
Treuhandanstalt informiert werden. 

2. Der vom Bundesministerium der Finanzen einge-
reichte Bericht führt aus, daß bei Altverträgen wei-
terhin die von der Treuhandanstalt vereinbarten 
Vergütungen gelten. In Einzelfällen werden mehr 
als 300 000 DM jährlich gezahlt. 

Bei den neu abgeschlossenen Verträgen sind die 
Vergütungen erheblich geringer. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die Vergü-
tungsregelungen nach einheitlichen Grundsätzen 
bei allen Nachfolgeorganisationen der Treuhand-
anstalt abgewickelt werden sollten. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers der Finanzen zur Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister auf, auf Vergü-
tungsregelungen nach einheitlichen Grund-
sätzen bei allen Nachfolgeorganisationen der 
Treuhandanstalt hinzuwirken. 

Privatisierung eines Binnenfischereiunternehmens 
durch die Treuhandanstalt 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 107; Prot. 9, S. 69; 
A-Drucksache 103; Prot. 20, S. 23 

1. Der Ausschuß hatte beanstandet, daß ein Unter-
nehmen, das mehrere Millionen Mark we rt  war, 
für 1,00 DM „verschenkt" wurde. Er hatte die Er-
wartung geäußert, daß mit den Vertragspartnern, 
soweit möglich, eine Rückabwicklung des Vertra-
ges vereinbart wird. Anderenfalls sei zivilrechtli-
che Klage einzureichen. Außerdem hatte der Aus-
schuß das Bundesministerium aufgefordert, über 
zivilrechtliche und ggf. weitere strafrechtliche 
Konsequenzen zu berichten. 

2. Der Bericht des Bundesministeriums gesteht zu, 
daß ein Schaden in Höhe von 6,99 Mio. DM ent-
standen ist. Die Käufer hätten jedoch eine Rückab-
wicklung des Vertrages und Nachverhandlungen 
unter Hinweis auf den rechtswirksamen Privatisie-
rungsvertrag abgelehnt. Es gebe keinen Spiel-
raum mehr für weitergehende Verhandlungen. 
Die BvS wolle deshalb zivilrechtliche Klage gegen 
die Verantwortlichen erheben: Zuvor seien jedoch 
die subjektiven Umstände der schädigenden 
Handlung und das Prozeßrisiko abzuklären. 

Im Januar 1996 hat die BvS Strafanzeige gegen 
den für die Privatisierung verantwortlichen ehe-
maligen Niederlassungsleiter der Treuhandanstalt 
erstattet. Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht 
abgeschlossen. 

3. Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von dem Bericht des Bun-
desministers (A-Drucksache 103) Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß der Bundesminister bis zum 
30. November 1996 über die ergriffenen zivil-
rechtlichen Maßnahmen berichtet. 

Verpachtung landwirtschaftlicher Nutzflächen 
durch die von der Treuhandanstalt mit der 
Bodenverwertung und -verwaltung beauftragte 
Gesellschaft 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 108; Prot. 9, S. 72; 
A-Drucksache 105; Prot. 20, S. 25 

1. Mit der Dritten Durchführungsverordnung zum 
Treuhandgesetz wurden die Eigentumsrechte der 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf-
ten in die Verwaltung der Treuhandanstalt über-
geben. Die Treuhandanstalt hatte eine p rivate Ge-
sellschaft, an der sie selbst beteiligt ist, damit be-
auftragt, für die Verwertung und Verwaltung der 
Nutzflächen zu sorgen. 

Der Ausschuß hatte festgestellt: 

a) Die private Gesellschaft hatte die vorhande-
nen Grundstücke nur unzureichend aufge

-

listet. 

b) Das kaufmännische Rechnungswesen der Pri-
vatgesellschaft wies erhebliche Mängel auf, so 
daß die Gefahr von Einnahmeausfällen be-
stand. 

c) Die private Gesellschaft befolgte Wünsche re-
gionaler Landwirtschaftsbehörden selbst dann, 
wenn diese widersprüchlich und unsinnig wa-
ren. 

d) Die Gesellschaft verpachtete die landwirt-
schaftlichen Flächen vorrangig an solche Insti-
tutionen, die nach einer Richtlinie der Treu-
handanstalt nicht primär pachtberechtigt wa-
ren. 

2. Die Erfassung der landwirtschaftlichen Nutz-
flächen wurde mittlerweile vorläufig abgeschlos-
sen. Es besteht eine wesentlich verbesserte, wenn 
auch noch nicht vollständige Datenbasis. In Fäl-
len unberechtigter Nutzung wurde nachträglich 
ein Nutzungsentgelt erhoben, insgesamt bisher 
5,2 Mio. DM. 

Eine Bevorzugung der Nachfolgeeinrichtungen 
landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften 
hat nicht mehr stattgefunden. Vorstellungen der 
Landesbehörden wurden nicht mehr kritiklos 
übernommen. 

Auch die Ordnungsmäßigkeit des kaufmänni-
schen Rechnungswesens der Gesellschaft ist in-
zwischen hergestellt und wird durch einen testier-
ten Jahresabschluß der Gesellschaft sowie durch 
Prüfungsberichte belegt. 

3. Der Ausschuß hat nochmals darauf hingewiesen, 
daß in der Vergangenheit „Schiebungen" bei der 
Vergabe von Grund und Boden vorgekommen 
sind. 

Mit der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der 
Fall abgeschlossen. 
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Zweckzuwendungen der Treuhandanstalt zu 
Sozialaufwendungen ihrer Beteiligungs-
unternehmen 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 109; Prot. 9, S. 74; 
A-Drucksache 104; Prot. 20, S. 28 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß die Treuhand-
anstalt ihren Beteiligungsunternehmen finanzielle 
Mittel viel zu frühzeitig überwiesen hatte. Beträge, 
die über den Kapitalmarkt zu hohen Zinsen vorfi-
nanziert wurden, lagen niedrig verzinst auf den 
Sonderkonten der Unternehmen. Außerdem fehlte 
eine hinreichend effektive Kontrolle der Verwen-
dung der Gelder, so daß nichtverbrauchte Mittel 
nicht an die Treuhandanstalt zurückgeführt wur-
den. 

2. Mittlerweile werden die Zweckzuwendungen für 
Sozialaufwendungen entsprechend dem aktuellen 
Liquiditätsbedarf kurzfristig abgerufen. Zeitweise 
nicht benötigte Mittel wurden zinsgünstig ange-
legt, nicht benötigte Mittel zurückgezahlt. Bis En-
de 1995 wurden 58 Mio. DM an den Bund zurück-
erstattet. Außerdem wird künftig die ordnungsge-
mäße und zweckentsprechende Verwendung der 
Mittel nachgewiesen, kontrolliert und im Rahmen 
der Jahresabschlußprüfung testiert. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Mit der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der 
Fall abgeschlossen. 

Kontrollsystem der Treuhandanstalt über 
die Abwicklung der Privatisierungsgeschäfte 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 71; Prot. 9, S. 63; 
A-Drucksache 135; Prot. 20, S. 39 

1. Der Rechnungsprüfungsausschuß hatte auf Lük-
ken im internen Kontrollsystem der Treuhandan-
stalt hingewiesen. Er hatte eine umfassende Doku-
mentation der Entscheidungsprozesse und eine 
frühzeitige Beteiligung des Vorstandes bei Zwi-
schenentscheidungen in bedeutenden Privatisie-
rungsfällen für erforderlich gehalten. 

Das Ministerium wurde aufgefordert, über die 
künftige Praxis zu berichten. 

2. Der eingereichte Bericht zeigt die Verbesserungen 
im Bereich der internen Kontrolle auf. Die Privati-
sierung von Unternehmen wird nach dem „Hand-
buch Privatisierung" bet rieben. Bei jeder Privati-
sierung sind die Angebote der Bewerber zu analy-
sieren und zu vergleichen. Für die Vergabeent-
scheidung sind die Erzielung eines angemessenen 
Netto-Cash-Ergebnisses und die Plausibilität des 
Unternehmenskonzeptes nach festgelegten Krite-
rien zu gewichten. 

Die Geschäftsordnung der Bundesanstalt regelt, 
welche Entscheidungen des Vorstandes durch den 
Verwaltungsrat zu genehmigen sind. In der Bun-
deshaushaltsordnung und im Beihilfekodex der 
Europäischen Union ist abschließend bestimmt, 
wann die Genehmigungen des Bundesministers 
und der Europäischen Kommission einzuholen 
sind. 

3. Der Ausschuß hatte noch keine Kenntnisse, in 
welchem Umfang durch diese Regelung ein wirk-
sames Kontrollsystem erreicht worden ist. Er hält 
es für ausgesprochen wichtig, die Privatisierungs-
entscheidungen und die Beteiligung des Vorstan-
des an bedeutenden Privatisierungsverfahren um-
fassend zu dokumentieren. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von dem Bericht des Bun-
desministers (A-Drucksache 135) Kenntnis. 

b) Er fordert  den Bundesminister auf, darauf hin-
zuwirken, daß die Regelung des internen Kon-
trollsystems konsequent beachtet und auch die 
Arbeitsergebnisse im Vorfeld der Privatisie-
rungsentscheidungen umfassend dokumentiert 
werden. 

Bundesministerium für Wirtschaft - 

Einzelplan 09 

Gemeindekreditprogramm der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau 

Prot. 11, S. 49; BT-Drucksache 12/5650, Nr. 17; 
Prot. 38, S. 25; A-Drucksache 35 b; Prot. 8, S. 64; 
A-Drucksache 64; Prot. 11, S.49; Prot. 15, S. 38 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau in erheblichem Umfang an 
Gemeinden verbilligte Kredite vergeben hatte, die 
nicht zweckentsprechend verwandt worden wa-
ren. Eingesetzt werden durften die Kreditmittel 
nur für „zusätzliche" Investitionen. Einige Ge-
meinden hatten damit jedoch Projekte finanziert, 
die sie ohnehin hätten durchführen wollen. 

Der Ausschuß hatte Wert darauf gelegt, daß sich 
bei künftigen Förderprogrammen des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft vergleichbare Mängel 
nicht mehr wiederholen. Er hat den Bundesmini-
ster für Wirtschaft aufgefordert, die Prüfung der 
Verwendungsnachweise beschleunigt durchzu-
führen und dem Ausschuß hierüber zu berichten. 

2. Einige Empfänger von öffentlichem Geld haben 
trotz entsprechender Aufforderung des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft bisher noch keinen 
Nachweis über die Verwendung der Gelder abge-
geben. In acht Fällen hat das Bundesministerium 
für Wirtschaft deshalb rechtliche Schritte eingelei-
tet. Die entsprechenden Verfahren laufen noch. 

3. In einer ersten Sitzung wurde folgender Beschluß 
wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 64) zur Kenntnis. 

b) Er erwartet bis zum 28. Februar 1996 einen Be-
richt über den Abschluß der Prüfung der Ver-
wendungsnachweise. 

In einer zweiten Sitzung wurde der Fall mit der 
Kenntnisnahme des vom Bundesministerium für 
Wirtschaft vorgelegten Berichts abgeschlossen. 
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Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten - 

Einzelplan 10 

Jährliche Einkommensüberprüfungen und 
Rückforderungsverfahren in der landwirtschaftlichen 
Sozialversicherung 

BT-Drucksache 11/8710, Nr. 13; Prot. 5, S. 19; 
A-Drucksache 53; Prot. 17, S. 52; 
A-Drucksache 156; Prot. 39, S. 30; 
A-Drucksache 99; Prot. 17, S. 25; Prot. 24, S. 25 

1. Der Ausschuß hatte beanstandet, daß sich die 
landwirtschaftlichen Alterskassen bei der Gewäh-
rung des Zuschusses zum Altershilfe-Beitrag nur 
in sehr wenigen Fällen die Höhe des Einkommens 
nachweisen ließen. Erhebliche Überzahlungen 
wurden daher geleistet. 

2. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten hat die zu Unrecht gewährten 
Vergünstigungen zurückgefordert. Weit mehr als 
100 Mio. DM wurden vereinnahmt. Der Gesamt-
betrag der nicht mehr einziehbaren Forderungen 
beträgt nur noch 190 000 DM. Die noch nicht 
abgeschlossenen Fälle belaufen sich auf etwa 
3,5 Mio. DM. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis sehr zufrie-
den. Durch effektive Haushaltskontrolle konnten 
weit mehr als 100 Mio. DM vereinnahmt werden. 

Entschädigung nach der Billigkeitsrichtlinie Gemüse 

BT-Drucksache 12/1150, Nr. 14; Prot. 17, S. 48; 
Prot. 39, S. 33; A-Drucksache 109; Prot. 17, S. 28 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß einige Land-
wirte nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl 
erhebliche Entschädigungssummen zu Unrecht er-
halten hatten. Er hatte das Bundesministerium 
aufgefordert, die entsprechenden Rückzahlungs-
verfahren einzuleiten. 

2. Das Bundesministerium hat die erforderlichen 
Klagen eingereicht. Der Bund hat alle Prozesse 
gewonnen. Fast alle Beträge sind mittlerweile 
rückerstattet worden. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Der Fall  wurde mit der Kenntnisnahme des Berich-
tes abgeschlossen. 

Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung - 

Einzelplan 11 

Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 18; Prot. 6, S. 28; 
A-Drucksache 126; Prot. 19, S. 51 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß in vielen Fäl-
len Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten ge-

zahlt werden, die sachlich nicht berechtigt sind. 
Teilweise verdienen Personen neben ihrer Berufs-
unfähigkeitsrente anderweitig ein volles Gehalt. 
Der Ausschuß hatte verlangt, daß der Bundesmini-
ster die Reform des Rechts der Renten wegen ver-
minderter Erwerbsunfähigkeit vorbereitet und· 
umgehend geeignete Regelungen trifft, damit 
Renten nicht mehr zusätzlich zum Einkommen ge-
währt werden. 

2. Die Rechtsmaterie wurde zwischenzeitlich überar-
beitet. Infolge von Anrechnungsvorschriften sind 
Doppeleinkommen heute nicht mehr möglich. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Der Fall wurde mit der Kenntnisnahme des Berich-
tes abgeschlossen. 

Renten wegen Berufsunfähigkeit an freigestellte 
Betriebsratsmitglieder 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 20; Prot. 40, S. 28; 
A-Drucksache 128; Prot. 19, S. 56 

1. Der Ausschuß hatte beanstandet, daß wegen Er-
werbsunfähigkeit freigestellte Betriebsratsmitglie-
der neben ihrer Rente ihr volles Gehalt beziehen 
können. 

2. Die Rechtsmaterie wurde zwischenzeitlich überar-
beitet. Infolge von Anrechnungsvorschriften sind 
Doppeleinkommen heute nicht mehr möglich. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Der Fall wurde mit der Kenntnisnahme des Berich-
tes abgeschlossen. 

Überzahlung bei der Umwertung von 
Invalidenrenten in den neuen Bundesländern 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 15; Prot. 6, S. 17; 
A-Drucksache 125; Prot. 19, S. 54 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß bei der Um

-

Stellung von DDR-Invalidenrenten in vielen Fällen 
zu hohe Rentenzahlungen erfolgten. Teilweise 
wird heute eine „Vollrente" gezahlt, obwohl den 
Begünstigten eigentlich nur eine „Teilrente" zuge-
standen hätte. Der Ausschuß hatte vor allem bean-
standet, daß die begünstigenden Leistungsbe-
scheide nicht mit der Möglichkeit der Rückforde-
rung versehen waren. Er hatte verlangt, daß künf-
tig entsprechende Leistungen unter dem Vorbe-
halt der Rückforderung gewährt werden. 

2. Das Bundesministerium wird künftig entsprechen-
de Zahlungen in Form einer „vorläufigen Zah-
lung" durchführen, so daß die Möglichkeit der 
Rückforderung besteht. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 125) zur Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß der Bundesminister für künfti-
ge Fälle, in denen Rentenleistungen ohne bzw. 
ohne ausreichende Entscheidungsgrundlagen 
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angepaßt oder in anderer Weise neu festgesetzt 
werden, darauf hinwirkt, daß nur eine vorläufi-
ge Leistungsgewährung gesetzlich zugelassen 
wird, die im Ergebnis eine möglichst weitge-
hende Rückforderung der überzahlten Beträge 
ohne Berücksichtigung der Vorschriften über 
die Rücknahme von begünstigenden Sozialver-
waltungsakten erlaubt. 

Feststellungen von Behinderungen und· 
Ausstellungen von Schwerbehindertenausweisen 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 21; Prot. 6, S. 40; 
A-Drucksache 74; Prot. 25, S. 20 

1. Der Ausschuß hatte beanstandet, daß Personen 
häufig zu schnell als Schwerbehinderte eingestuft 
werden. Kritik wurde vor allem daran geübt, daß 
einzelne Ärzte oftmals so viele Fälle zu beurteilen 
haben, daß der Einzelfall nicht mehr sachgerecht 
beurteilt werden kann. 

Da sich ein Großteil der Feststellungen des Bun-
desrechnungshofes auf das Land Nordrhein-West-
falen erstreckte, wollte der Ausschuß mit einem 
Vertreter dieses Bundeslandes das Problem aus-
führlich erörtern. 

2. Das Land Nordrhein-Westfalen hat darauf hinge-
wiesen, daß bereits erhebliche Verbesserungen 
durchgeführt wurden. Die Beauftragung einzelner 
Ärzte mit vielen Gutachten ist die absolute Aus-
nahme. Sie wird nur dann vorgenommen, wenn 
ein Gutachten durch einen ganz bestimmten Fach-
arzt erstellt werden muß, von dem es in der Bun-
desrepublik Deutschland nur sehr wenige gibt. 

3. Der Ausschuß hat die Ausführungen zur Qualitäts- 
verbesserung zur Kenntnis genommen. 

Überwachung der Beitragszahlung zur 
gesetzlichen Rentenversicherung 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 14; Prot. 6, S. 14; 
A-Drucksache 122; Prot. 19, S. 48 

1. Der Ausschuß hatte beanstandet, daß durch nach-
lässige Kontrollen gegenüber den Arbeitgebern 
ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden war. 

2. Das Bundesministerium hat ein verbessertes Kon-
trollverfahren eingeführt. Nicht mehr die Kranken-
kassen, sondern die Träger der Rentenversiche-
rung werden die Kontrollen durchführen. Nach 
Ansicht des Bundesministeriums sind dera rtige 
Schäden künftig nicht mehr möglich. 

3. Der Fall wurde mit der Kenntnisnahme des Berich-
tes abgeschlossen. 

Umfang der früheren bergbaulichen jetzt 
knappschaftlichen Rentenversicherung in den 
neuen Bundesländern 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 75; Prot. 6, S. 51; 
A-Drucksache 127; Prot. 25, S. 23 

1. Der Ausschuß hat festgestellt, daß Versicherte in 
den neuen Bundesländern in den Genuß einer 

knappschaftlichen Rente gelangen, obwohl sie 
keine typischen bergbaulichen Tätigkeiten ausge-
übt hatten. 

Der Bundesrechnungshof hat eine Gesetzesände-
rung verlangt, mit der sichergestellt werden so ll , 
daß nur diejenigen Personen in den Genuß der 
knappschaftlichen Rente gelangen, für die der 
Sinn und Zweck dieser Sonderversicherung, näm-
lich der Ausgleich für die Gefahr von besonderen 
Gesundheitsschäden, gegeben ist. 

2. Das Bundesministerium für Arbeit hat darauf hin-
gewiesen, daß es einige Musterprozesse zu dieser 
Rechtsfrage gibt. Über die Prozesse ist noch nicht 
rechtskräftig entschieden. 

Das Bundesministerium möchte die gesetzlichen 
Vorschriften nicht ändern. 

3. Der Ausschuß hat sich nach anfänglichem Zögern 
der Auffassung des Bundesrechnungshofes ange-
schlossen. Sollten die Prozesse zu Lasten des Bun-
des ausgehen, so wird eine Gesetzesänderung er-
wartet. 

Folgender Beschluß wurde mehrheitlich gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 127) zur Kenntnis und· 
von der ergänzenden Stellungnahme des Bun-
desrechnungshofes zustimmend Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß im Falle einer Ablehnung der 
engen Auslegung des Besitzschutzes für die 
nach DDR-Recht bergbaulichen Versicherten 
(§ 273 SGB VI) durch das Bundessozialgericht 
das Bundesministerium darauf hinwirkt, daß 
die von ihm für zutreffend gehaltene enge Aus-
legung im Wege einer Gesetzesänderung für 
zukünftige Versicherungszeiten des betroffe-
nen Personenkreises festgeschrieben wird. 

Hinweis: 

Bei der Forderung nach einer Gesetzesände-
rung erwartet der Ausschuß stets einen Bericht. 

Verwaltungskostenerstattung an die 
Künstlersozialkasse 

BT-Drucksache 12/8490, Nr.15; Prot. 6, S. 31; 
A-Drucksache 124; Prot. 19, S. 52 

1. Der Bundesrechnungshof hatte verlangt, daß 
Künstler und Unternehmen zumindest teilweise 
für die Verwaltungskosten der Künstlersozialkasse 
aufkommen. Begründet wurde dies damit, daß die 
Verwaltungskosten immer weiter steigen und daß 
Künstler und Unternehmen immer weniger Beiträ-
ge zahlen müssen. 

2. Das Bundesministerium hat den Vorschlag des 
Bundesrechnungshofes nicht übernommen. Es 
weist darauf hin, daß die vom Bundesrechnungs-
hof festgestellte Kosten- und Beitragsentwicklung 
sich mittlerweile geändert hat. 

3. Mit der Kenntnisnahme des Berichtes hat der Aus

-

schuß den Fall abgeschlossen. 
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Bundesanstalt für Arbeit - 

Einzelplan 11 

Beschaffung von Informationstechnik 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 67; Prot. 6, S. 71; 
A-Drucksache 51; Prot. 11, S. 52; 
A-Drucksache 120; Prot. 25, S. 12 

1. Der Ausschuß hatte von der Bundesanstalt für Ar-
beit den Nachweis verlangt, daß künftig alle Ge-
werke im Wege öffentlicher Ausschreibung be-
schafft werden. 

2. Die Bundesanstalt hat dem Ausschuß versichert, 
daß sie künftig alle Gewerke öffentlich ausschrei-
ben wird. Entgegen dieser Zusicherung wurde 
jedoch ein weiterer Vertrag mit einem Geschäfts-
volumen von 200 bis 300 Mio. DM im Wege be-
schränkter Ausschreibung vergeben. 

3. Der Ausschuß hat beanstandet, daß eine Zusage 
nicht eingehalten wurde. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht der Bundes-
anstalt (A-Drucksache 120) zur Kenntnis. 

b) Er fordert den Bundesminister und die Bundes-
anstalt für Arbeit nochmals auf, die Gewerke 
öffentlich auszuschreiben und die Einhaltung 
der Vergabevorschriften durch das IT-Control-
ling-Referat sicherzustellen. 

c) Der Ausschuß regt an, die im 

„Maßnahmenkatalog des Bundesministeri-
ums des Innern und des Bundesministeriums 
der Justiz zur Korruptionsbekämpfung" 

aufgeführten Hinweise, insbesondere auch die 
Möglichkeit der Personalrotation zu beachten. 

d) Dem Ausschuß ist bis zum 31. Januar 1998 über 
die veranlaßten Maßnahmen zu berichten. 

Bericht zur Sicherheit der Informationsverarbeitung 
der Bundesanstalt für Arbeit 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 74; Prot. 40, S. 68; 
A-Drucksache 29; Prot. 6, S. 83; 
A-Drucksache 144; Prot. 25, S. 10 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß die Datenver-
arbeitungsanlage der Bundesanstalt für Arbeit er-
hebliche Sicherheitsmängel ausweist. 

2. Die Bundesanstalt für Arbeit hat daraufhin eine 
Reihe von Sicherheitsmängeln abgestellt. Sie wird 
Notfallübungen durchführen, um zu ermitteln, ob 
die Sicherheitsmaßnahmen im Falle eines Notstan-
des ausreichen. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß bei zusätzli-
chen Sicherheitsmaßnahmen Kosten und Nutzen 
in einem angemessenen Verhältnis zueinander 
stehen müssen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 144) zur Kenntnis. 

b) Er erwartet einen Bericht über das Ergebnis der 
Notfallübungen bis zum 30. April 1997. 

c) Der Ausschuß erwartet einen weiteren Bericht 
über die Maßnahmen zur Beseitigung der Si-
cherheitsmängel bis zum 31. März 1998. 

Planung eines Dienstgebäudes für ein Arbeitsamt 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 68; Prot. 6, S. 76; 
A-Drucksache 89; Prot. 19, S. 26 

1. Der Ausschuß hatte beanstandet, daß die Bundes-
anstalt für Arbeit den Erweiterungsbau für ein Ar-
beitsamt in Auftrag gegeben hatte, obwohl sie das 
dafür erforderliche Grundstück noch nicht besaß. 
Planungen im Werte von 3 Mio. DM wurden be-
reits durchgeführt. 

2. Der Bundesanstalt ist es mittlerweile gelungen, 
die Grundstücke zu erwerben. Der erforderliche 
Abriß des alten Gebäudes wurde genehmigt. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Der Fall wurde mit der Kenntnisnahme des Berich-
tes abgeschlossen. 

Bundesministerium für Verkehr - 

Einzelplan 12 

Vertrag über Planung und Ausbau 
des Streckenabschnittes Magdeburg-Marienborn 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 26; Prot. 7, S. 20; 
A-Drucksache 86; Prot. 13, S. 38 

1. Der Ausschuß hatte Kritik daran geübt, daß eine 
43 km lange zweigleisige Ausbaustrecke Magde-
burg-Marienborn erheblich zu teuer erstellt wor-
den war. Beanstandet wurde vor allem, daß die 
Reichsbahn dem Architekten weit überhöhte Ho-
norargebühren bewilligt hatte. Ein Verhältnis von 
Bauauftragsvolumen zu Architektenhonorar in 
Höhe von 1 : 3 war für den Ausschuß in keiner 
Weise hinnehmbar. Er hat darauf bestanden, daß 
die zuvielgezahlten Architektengebühren zurück-
gefordert werden. 

2. Das Bundesministerium für Verkehr, das die Bean-
standung anerkannt hatte, hat die Architektenge-
bühren bisher noch nicht zurückgefordert. 

3. Die Auflagen des Ausschusses sind noch nicht 
vollzogen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 86) zur Kenntnis. 

b) Der Bundesminister wird aufgefordert, bis zum 
31. März 1997 erneut zu berichten. 
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Verwertung von Immobilien im Bereich der 
Deutschen Bundesbahn und beim Grundstücksobjekt 
„Euro-Industriepark München" 

Prot. 27, S. 93; A-Drucksache 128; Prot. 34, S. 25; 
A-Drucksachen 180, 182, 186; Prot. 41, S. 38; 
A-Drucksache 26, S. 90; A-Drucksache 165; Prot. 25, S. 26 

1. Der Ausschuß hat festgestellt, daß die Deutsche 
Bundesbahn an eine Privatfirma 29 Mio. DM ge-
zahlt hat, damit diese Firma die Erschließung eines 
bestimmten Grundstücksbereiches durchführt. 

Die vorgesehenen Erschließungsmaßnahmen wur-
den bisher nicht in Angriff genommen. Der Ver-
bleib der 29 Mio. DM ist nicht geklärt. 

Der Ausschuß hatte das Bundesministerium aufge-
fordert, dem Ausschuß nach Abschluß laufender 
Gerichtsverfahren zu berichten. 

2. Das Bundesministerium hat dem Ausschuß mitge-
teilt, daß die Prozesse weitaus überwiegend zu-
gunsten der Deutschen Bundesbahn entschieden 
wurden. In den Prozessen sind jedoch keine Aus-
führungen über den Verbleib der 29 Mio. DM ent-
halten. 

3. Der Ausschuß will nach wie vor darüber informiert 
werden, wo die 29 Mio. DM geblieben sind, die als 
öffentliches Geld an eine Privatfirma gegeben 
worden sind. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers zur Kenntnis. 

b) Der Bundesminister wird aufgefordert, dem 
Ausschuß über die Verwendung des o. g. Zu-
schusses in Höhe von 29 Mio. DM bis zum 
28. Februar 1997 zu berichten. 

Bundeseisenbahnvermögen - 

Einzelplan 12 

Angemessenheit der Wohnungsmieten 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 30; Prot. 7, S. 108; 
A-Drucksache 77; Prot. 13, S. 43 

1. Der Ausschuß hatte beanstandet, daß etwa 
150 Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern 
in Berlin-West, die überwiegend von Bediensteten 
des Bundeseisenbahnvermögens und der Deut-
schen Bahn AG bewohnt werden, zu ungewöhn-
lich niedrigen Preisen vermietet wurden. Der Aus- 
schuß hatte großen Wert darauf gelegt, daß die 
Mietvergünstigungen nur noch den Personen zu-
gute kommen, die anspruchsberechtigt sind. In 
keiner Weise für berechtigt wurde angesehen, daß 
die Durchschnittsmiete in den neuen Bundeslän-
dern 4,20 DM beträgt, in den alten Bundesländern 
4,70 DM. Für besonders bedenklich wurde ange-
sehen, daß sogar bei einem Mieterwechsel keine 
Mieterhöhung vorgenommen wurde. 

2. Aufgrund der Vorgaben des Ausschusses wurden 
die Mieten im Rahmen der gesetzlich möglichen 

Mietanpassung zwischenzeitlich um 30 % erhöht. 
Ein Erlaß des Bundesministeriums der Finanzen 
hat sichergestellt, daß bei Neuvermietung die orts

-

übliche Vergleichsmiete genommen werden muß. 

3. Die Auflagen des Ausschusses sind weitgehend 
erfüllt. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 77) zur Kenntnis. 

b) Er bittet den Bundesminister, darauf hinzuwir-
ken, daß die Ungleichbehandlung der Bedien-
steten weiter abgebaut wird. 

Bundesministerium für Post und· 
Telekommunikation / Sondervermögen 
Deutsche Bundespost - 

Einzelplan 13 

Beteiligung der Deutschen Bundespost 
Postdienst an der PSG-Postdienst Service 
Gesellschaft mbH, Berlin 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 66; Prot. 43, S. 26; 
A-Drucksache 33; Prot. 5, S. 31; 
A-Drucksache 115; Prot. 20, S. 13 

1. Der Ausschuß hatte darauf hingewiesen, daß es 
gegen marktwirtschaftliche Prinzipien verstößt, 
wenn ein öffentliches Unternehmen Tätigkeiten 
verrichtet, die rein privatwirtschaftlich durchge-
führt werden können. 

Der Bundesrechnungshof hat entscheidend darauf 
abgestellt, daß die Unternehmenstätigkeit bisher 
nur zu Verlusten geführt hat. Er verlangt, daß der 
Bund im Aufsichtsrat der Muttergesellschaft nach-
drücklich auf eine Beendigung der Beteiligung 
drängt, wenn weiterhin mit Verlusten gearbeitet 
wird. 

Auch nach Auffassung des Ausschusses wider-
spricht es marktwirtschaftlichen Prinzipien, wenn 
die öffentliche Hand Dauerverluste übernimmt. 

2. Um die Verluste zu vermindern und marktwirt-
schaftlichen Prinzipien Genüge zu tun, hat die 
Deutsche Bundespost Postdienst Kioske, die bisher 
in öffentlicher Regie bet rieben wurden, vermietet. 

3. Der Ausschuß hat die Vermietung begrüßt, die bis-
her getroffenen Maßnahmen jedoch für nicht aus-
reichend erachtet. Er hat nachdrücklich darum ge-
beten, daß die Vertreter des Bundes unter markt-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten prüfen, ob der 
Verkauf des Unternehmens die zweckmäßigste 
Lösung ist. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von dem Bericht des Bun-
desministers (A-Drucksache 115) Kenntnis und· 
von dem Bericht des Bundesrechnungshofes 
(A-Drucksache 121) zustimmend Kenntnis. 
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b) Er fordert  den Bundesminister auf, entspre-
chend den Empfehlungen des Bundesrech-
nungshofes und des Rechnungsprüfungsaus-
schusses zu verfahren und über das Veranlaßte 
bis zum 30. September 1996 zu berichten. 

Verringerung des Kostenaufwandes 
bei Telegramm- und Eilzustellungen 

BT-Drucksache 11/5383, Nr. 51; Prot. 38, S. 12; 
A-Drucksache 49; Prot. 16, S. 22; 
A-Drucksache 32; Prot. 5, S. 29; 
A-Drucksache 119; Prot. 20, S. 12; 
A-Drucksache 164; Prot. 24, S. 39 

1. Der Ausschuß hatte verlangt, die relativ hohen 
Kosten des Postdienstes bei der Telegramm- und· 
Eilzustellung zu verringern. 

2. Im Bereich der Telegrammzustellung gibt es nach 
Angaben des Bundesministeriums erhebliche Ver-
besserungen. Die Leistungen werden an Dritt-
unternehmen ausgeschrieben. Auch bei der Eilzu-
stellung gibt es ein neues Zustellungskonzept. 

3. Der Ausschuß hat festgestellt, daß sich die Tele-
grammzustellung nicht verbessert, sondern ver-
schlechtert hat. Teilweise kommen Telegramme 
nicht mehr am gleichen Tag an. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 164) zur Kenntnis. 

b) Er erwartet einen Bericht über die Ursachen 
von verspäteten Telegrammzustellungen. 

Stand des Verfahrens zu den Hintergründen um die 
Versetzung des Präsidenten der·OPD München 

Prot. 28, S. 9 (11. WP); Prot. 31, S. 25 (11. WP); 
Prot. 35, S. 8 (11. WP); Prot. 43, S. 12 (12. WP); 
A-Drucksache 118; Prot. 20, S. 15 

1. Der Präsident der Oberpostdirektion (OPD) Mün-
chen war vom Bundesministerium für Post und Te-
lekommunikation zur OPD Hamburg versetzt wor-
den. Hierüber gab es Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Beteiligten, die zu einem Rechtsstreit 
vor dem Verwaltungsgericht Hamburg führten. 

Der Ausschuß hatte das Bundesministerium aufge-
fordert, unmittelbar nach Abschluß des Gerichts-
verfahrens zu berichten. 

2. Das Gerichtsverfahren ist mittlerweile abgeschlos-
sen. Es endete mit einem Vergleich. Damit ist die 
Versetzung des Präsidenten nach Hamburg be-
standskräftig. 

3. Mit der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der 
Fall abgeschlossen. 

Postversorgung im Landbereich 

BT-Drucksache 12/3250, Nr. 41; Prot. 27, S. 69; 
Prot. 32, S. 9; A-Drucksache 117; Prot. 20, S. 17 

1. Der Ausschuß hatte das Bundesministerium für 
Post und Telekommunikation aufgefordert, unter 

dem Primat der Wi rtschaftlichkeit eine angemes-
sene flächendeckende Versorgung mit Postleistun-
gen zu gewährleisten. 

2. Der vom Bundesministerium eingereichte Bericht 
stellt die Einzelheiten dar: 

Die Kriterien für die Filialnetzgestaltung sind 
in der Post-Kundenschutzverordnung festgelegt. 
Diese gehen von einem Einzugsbereich von 
2 000 m und einer Mindestinanspruchnahme von 
5,5 Wochenstunden aus. Das Filialnetz der Deut-
schen Post AG umfaßt derzeit rd. 17 000 Vertriebs-
stellen, darunter ca. 3 000 Postagenturen. Nach 
Auffassung des Bundesministeriums ist grundsätz-
lich nicht zu erwarten, daß die Gesamtzahl der 
ortsfesten Betriebsstellen wesentlich verändert 
wird. 

3. Mit der Kenntnisnahme des Berichtes hat der Aus-
schuß den Fall abgeschlossen. 

Bundesministerium der Verteidigung - 

Einzelplan 14 

Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen 
durch die Teilstreitkraft Heer 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 43; Prot. 4, S. 28; 
A-Drucksache 82; A-Drucksache 101; Prot. 16, S. 32 

1. Der Ausschuß hat beanstandet, daß das Verteidi-
gungsministerium nur eine einzige, auf seineVer-
anlassung gegründete Firma freihändig in größe-
rem Umfange beauftragt hatte. Einige ehemalige 
Mitarbeiter des Bundesministeriums der Verteidi-
gung waren später bei dieser Firma beschäftigt. 

Der Ausschuß wollte über die personellen Ver-
knüpfungen und über die Verantwortlichkeiten im 
Bundesministerium informiert werden. Er hatte es 
für erforderlich gehalten, daß alle Gewerke, soweit 
wie möglich, öffentlich ausgeschrieben werden. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat 
einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, in dem die 
Vorgaben des Ausschusses zum großen Teil be-
rücksichtigt wurden. Zugleich wurde offenkundig, 
daß bisher noch nicht in hinreichendem Umfange 
öffentlich ausgeschrieben wird. Das Bundesmini-
sterium hat dem Ausschuß jedoch versichert, daß 
in allen Fällen, in denen Ausschreibungen mög-
lich sind, diese auch durchgeführt werden. 

Was die Beschäftigung von ehemaligen Mitarbei-
tern  des Bundesministeriums der Verteidigung be-
trifft, so ist in jedem Falle eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung erforderlich, die nach Angaben des 
Bundesministeriums der Verteidigung nur unter 
sehr strengen Voraussetzungen erteilt wird. Das 
Bundesministerium hat darauf hingewiesen, daß 
es in keinem anderen Land so strenge Unverein-
barkeitsvorschriften beim Ausscheiden von Mitar-
beitern aus der öffentlichen Verwaltung gibt wie 
in der Bundesrepublik Deutschland. 
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3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß in erweiter-
tem Umfange ausgeschrieben werden muß. Ledig-
lich bei Leistungen, die nur durch Spezialunter-
nehmen erstellt werden können, ist eine Aus-
schreibung nicht erforderlich. Das Bundesministe-
rium der Verteidigung wurde deshalb aufgefor-
dert, dem Ausschuß einen jährlichen Bericht über 
seine Vergabepraxis zu liefern. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt die Bemerkung des Bun-
desrechnungshofes aus dem Jahre 1994 (BT-
Drucksache 12/8490, Nr. 43) zustimmend zur 
Kenntnis. 

b) Er nimmt die Berichte des Bundesministers 
(A-Drucksachen 82 und 101) zur Kenntnis und· 
erwartet, daß der Bericht auf A-Drucksache 101 
im Hinblick auf andere Teilstreitkräfte vervoll-
ständigt wird. 

c) Er erwartet zudem einen Bericht zur Prüfung 
der Haftungsfrage. 

d) Der Ausschuß forde rt  den Bundesrechnungshof 
auf, die Vergabepraxis entsprechend dem Maß-
nahmenkatalog des Bundesministeriums der 
Verteidigung zu begleiten. 

e) Außerdem erwartet er einen jährlichen Bericht 
über die Vergabepraxis des Bundesministe-
riums der Verteidigung. Dieser Bericht muß de-
tailliert auf Firmen mit großen Auftragsvolumen 
und finanziell bedeutsamen Unterstützungslei-
stungen sowie auf das Verhältnis von freihändi-
ger Vergabe zur Ausschreibung eingehen. 

Entwicklung und Nutzung des Führungs-
informationssystems des Heeres 
„HEROS", Systemanteil 3 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 41; Prot. 4, S. 18; 
A-Drucksache 95; Prot. 16, S. 40 

1. Das Heer betreibt seit etwa acht Jahren ein Füh-
rungsinformationssystem mit dem Namen 
„HEROS", dessen Ziel es ist, alle vorhandenen 
Meldungen und Daten aufzunehmen und daraus 
eine grafische Lagesituation zu erstellen. Das Sy-
stem soll NATO-weit eingeführt werden, damit 
länderübergreifend alle Daten ausgetauscht wer-
den können. 

Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
das System nach acht Jahren immer noch unzurei-
chend funktioniert. Er hatte vor allem kritisiert, 
daß eine Dezentralisierung in der Form vorgenom-
men werden soll, daß jeder einzelne Arbeitsplatz 
mit Computern ausgestattet wird, in den Daten 
eingegeben und abgerufen werden können. Nach 
Auffassung des Bundesrechnungshofes sollte ver-
sucht werden, das bisherige Zentralsystem zu ver-
bessern und von einer weiterreichenden Dezentra-
lisierung Abstand zu nehmen. 

Der Ausschuß hat die vom Bundesministerium der 
Verteidigung angestrebte Dezentralisierung je-
doch nicht beanstandet. Er hat darauf hingewie-

sen, daß sich erst in der Zukunft herausstellen 
wird, ob die zentrale oder die dezentrale Ausge-
staltung des Systems besser ist. Während eines 
laufenden Planungsverfahrens wollte sich das Par-
lament bei nicht vorhandener Information weder 
für das eine noch für das andere System entschei-
den. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat an 
der dezentralen Ausgestaltung des Systems fest-
gehalten. Einige Anregungen des Bundesrech-
nungshofes wurden dabei jedoch berücksichtigt. 

3. Die Bemerkung wurde mit der Kenntnisnahme 
des Berichts abgeschlossen. 

Beschaffung eines Wattfahrzeuges 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 45; Prot. 4, S. 40; 
A-Drucksache 102; Prot. 16, S. 41 

1. Das Bundesministerium der Verteidigung hatte im 
Jahre 1991 ein Wattfahrzeug für 2,8 Mio. DM ge-
kauft. Das Fahrzeug war nicht einsatzfähig, da die 
Laufketten nicht funktionierten. Nach Feststellun-
gen des Bundesrechnungshofes hätte es 1,1 Mio. 
DM gekostet, um den bestehenden Mangelau be-
seitigen. Der Bundesrechnungshof war der Auffas-
sung, daß für das Fahrzeug kein Bedarf besteht, 
daß es deshalb sofort ausgesondert werden sollte. 

Der Ausschuß war dem Vorschlag nach sofortiger 
Aussonderung nicht gefolgt, weil ihm das Fahr-
zeug unter umweltpolitischen Gesichtspunkten als 
wertvoll erschien. Es macht den Einsatz von Hub-
schraubern über dem Watt weitgehend überflüs

-

sig. 

Der Ausschuß hatte das Bundesministerium der 
Verteidigung jedoch aufgefordert, den Vorteil des 
Fahrzeuges mit den Kosten zu vergleichen. Bei 
seiner Entscheidung über die Weiterverwendung 
sollte sich das Bundesministerium vom künftigen 
Nutzen und den künftigen Kosten leiten lassen. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung ist zu 
dem Ergebnis gelangt, daß die voraussichtlichen 
Instandsetzungskosten so hoch sind, daß sich ein 
Weiterbetrieb nicht lohnt. Selbst die Instandset-
zung der Kette könnte keine Gewähr bieten für 
den störungsfreien Bet rieb des Wattfahrzeuges. 
Das Bundesministerium der Verteidigung hat das 
Fahrzeug deshalb ausgesondert. Es ist den ur-
sprünglichen Vorstellungen des Bundesrech-
nungshofes in vollem Umfange gefolgt. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Mit der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der 
Fall abgeschlossen. 

Strukturplanungen des Bundesministeriums 
der Verteidigung auf dem Gebiet der stationären 
sanitätsdienstlichen Versorgung der Soldaten 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 37; Prot. 4, S. 87; 
A-Drucksache 106; Prot. 16, S. 43 

1. Der Bundesrechnungshof hatte beanstandet, daß 
das Bundesministerium der Verteidigung die An- 
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zahl seiner Krankenhäuser und die Bettenkapazi-
tät nicht wesentlich verringert hatte, obwohl we-
gen der personellen Reduzierung der Bundeswehr 
nicht mehr so viele Krankenplätze für Soldaten er-
forderlich waren. 

Der Ausschuß war der Feststellung des Bundes-
rechnungshofes nicht in vollem Umfange gefolgt. 
Er war der Auffassung, daß das Bundesministe-
rium der Verteidigung zunächst versuchen sollte, 
die nicht für Soldaten benötigten Betten für Zivil-
patienten zu verwenden. Erst wenn ein dauerhaf-
ter Angebotsüberhang besteht, sollte die Anzahl 
der Krankenhausbetten der Nachfrage angepaßt 
werden. 

2. Das Bundesministerium der Verteidigung hat dar-
aufhin die Anzahl der Betten und der Kranken-
häuser auf das seiner Ansicht nach notwendige 
Maß reduziert. Nach Ansicht des Bundesrech-
nungshofes kann die Anzahl weiter verringert 
werden. 

3. Der Ausschuß ist der Auffassung, daß sich die Bet-
tenanzahl langfristig nach wi rtschaftlichen Grund-
sätzen beurteilen muß. In diesem Zusammenhang 
muß jedoch berücksichtigt werden, daß die Bun-
deswehrärzte für den Ernstfall „in Übung" gehal-
ten werden müssen. Die Behandlung von Zivilpa-
tienten, vor allem von Unfallpatienten, wurde des-
halb für notwendig angesehen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt von dem Bericht des Bun-
desministers (A-Drucksache 106) Kenntnis. Er 
ist der Ansicht, daß das Bundesministerium der 
Verteidigung unter dem Primat der Wirtschaft-
lichkeit und Notwendigkeit eigenverantwort-
lich über die Anzahl der Betten entscheiden 
sollte. 

b) Er erwartet bis zum 30. Ap ril 1997 einen Bericht 
darüber 

- ob durch die in Aussicht genommene Betten-
zahl für Zivilpatienten die Wirtschaftlichkeit 
erhöht wird 

oder 

- welche sonstigen Gründe dafür sprechen, die 
gegenwärtige Bettenzahl aufrecht zu erhal-
ten. 

Der Bericht sollte nach Möglichkeit nach medi-
zinischen Fachbereichen untergliedert werden. 

Organisation und Personalbedarf der 
Standortverwaltungen und Kreiswehrersatzämter 
in den neuen Bundesländern 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 97; Prot. 4, S. 98; 
A-Drucksache 96; Prot. 16, S. 42 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß es in den neu-
en Bundesländern zu viele Kreiswehrersatzämter 
gab und daß die Personalausstattung der Standort-
verwaltungen zu großzügig bemessen war. Auch 
die Kreiswehrersatzämter hätten ihre Aufgabe mit 
weniger Personal durchführen können. 

2. Die Anzahl der Kreiswehrersatzämter in den neu-
en Bundesländern wurde daraufhin von 26 auf 21 
reduziert. Hierdurch und aufgrund eines neuen 
Personalberechnungsschlüssels konnte die Zahl 
der Dienstposten von 1 832 um 305 auf 1 527 ver-
ringert werden. 

Bei den Standortverwaltungen der neuen Bundes-
länder können 1 070 Dienstposten abgebaut wer-
den. Die letzten dieser Dienstposten werden in 
diesem Jahr abgebaut. 

3. Mit der Kenntnisnahme des Berichtes wurde der 
Fall abgeschlossen. 

Bundesministerium für Gesundheit - 

Einzelplan 15 

Wirtschaftlichkeitsanalyse beim Deutschen Institut 
für Medizinische Dokumentation und Information 
Köln (DIMDI) 

BT-Drucksache 11/872, Nr. 34; Prot. 36, S. 22; 
A-Drucksache 38; Prot. 11, S. 39; 
A-Drucksache 112; Prot. 30, S. 40; 
A-Drucksache 39; Prot. 11, S. 50 

1. Der Bundesrechnungshof hatte es nicht für ge-
rechtfertigt gehalten, daß alle Verluste des DIMDI 
durch die öffentliche Hand übernommen wer-
den, während ein Konkurrenzinstitut nur einen 
bestimmten Betrag erhält, durch den die Verlu-
ste abgedeckt werden müssen. Da beide Insti-
tute zum großen Teil die gleichen Daten spei-
chern, hatte der Bundesrechnungshof die Auf-
fassung vertreten, daß DIMDI aufgelöst werden 
sollte. 

Das Bundesministerium für Gesundheit hatte hin-
gegen die Auffassung vertreten, daß do rt  wichtige 
Dokumente gespeichert sind, auf die nicht ver

-

zichtet werden sollte. 

Der Ausschuß hatte sich in der Vergangenheit der 
Auffassung des Bundesministeriums angeschlos-
sen. Er hatte jedoch verlangt, daß DIMDI weitere 
Aufgaben übertragen werden. 

2. Mittlerweile ist die Situation zufriedenstellend ge-
regelt. Dem Institut wurden neue Aufgaben über-
tragen und dadurch die Wirtschaftlichkeit erheb-
lich verbessert. Weitere Aufgaben soll das Institut 
im Laufe dieses Jahres erhalten. 

3. Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 39) zur Kenntnis. 

b) Er fordert  ihn auf, bis zum 30. November 1997 
über den Erfolg der durchgeführten Maßnah-
men zu berichten. 
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Gebührenerhebung des Bundesgesundheitsamtes 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 33; Prot. 38, S. 16; 
A-Drucksache 10; Prot. 3, S. 32; 
A-Drucksache 107; Prot. 17, S. 34 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß das ehemali-
ge Bundesgesundheitsamt 

- für die Zulassung neuer Medikamente 

und· 

- für seine „sonstigen Amtshandlungen" 

keine kostendeckenden Gebühren verlangte. 

Er hatte das Bundesministerium verpflichtet, ko-
stendeckende Gebühren einzuführen. 

2. Durch die Neufassung der „Kostenverordnung für 
die Zulassung von Arzneimitteln" und durch das 
„Siebente Gesetz zur Änderung des Bundesseu-
chengesetzes" hat das Bundesinisterium die Vor-
gaben des Ausschusses erfüllt. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Der Fall wurde mit der Kenntnisnahme des Berich-
tes abgeschlossen. 

Einsatz von Informationstechnik beim 
Paul-Ehrlich-Institut, Bundesamt für Sera 
und Impfstoffe 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 51; Prot. 3, S. 22; 
A-Drucksache 98; Prot. 17, S. 39 

1. Das Paul-Ehrlich-Institut hatte eine neue Kommu-
nikationsanlage bestellt, mit der die Bürokommu-
nikation durchgeführt werden sollte. 

Die Anlage war nicht wie vorgesehen innerhalb 
von vier bis sechs Wochen installiert. Ein Jahr 
dauerte es, bis sie fertiggestellt, drei Jahre, bis sie 
abgenommen war. Auch die zunächst eingebauten 
Programme waren fehlerhaft. 

Der Ausschuß hatte das Bundesministerium ver-
pflichtet, darauf zu achten, daß die notwendigen 
Schadenersatzansprüche gezahlt werden. 

2. Aufgrund der Forderung des Ausschusses hat das 
Bundesministerium 550 000 DM von der Privatfir-
ma zurückerhalten. Die Neukonzenption wurde 
durch eine andere Firma erstellt. 

3. Der Ausschuß war mit dem Ergebnis zufrieden. 
Der Fall wurde mit der Kenntnisnahme des Berich-
tes abgeschlossen. 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit - 

Einzelplan 16 

Vorausleistungen der künftigen Benutzer 
der Endlager für radioaktive Abfälle 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 52; Prot. 3, S. 20; 
A-Drucksache 68; Prot. 15, S. 45 

1. Der Bund hatte von 1990 bis 1992 828 Mio. DM 
aufgewandt für die Errichtung eines atomaren 

Endlagers. Er hatte die Beträge vorfinanziert. Zu 
erstatten sind sie von den künftigen Nutzern, d. h. 
von der Energiewirtschaft. 

Der Ausschuß hatte beanstandet, daß die Abrech-
nung der vorfinanzierten Aufwendungen verspä-
tet erfolgt. Seiner Auffassung nach muß es möglich 
sein, die Rechnungsregelung spätestens sechs 
Monate nach dem Ende des Kalenderjahres durch-
zuführen. 

Außerdem hatte es der Ausschuß für sinnvoll er-
achtet, Abschlagszahlungen auf die Vorauslei-
stungen des Bundes zu erheben. Er hatte eine Än-
derung der Endlager-Vorausleistungsordnung ge-
fordert. 

2. Das Bundesministerium hat die Auflagen zum gro-
ßen Teil erfüllt. Die Abrechnungszeiträume wur-
den auf die vom Ausschuß geforderten sechs Mo-
nate nach Ende des Kalenderjahres verkürzt. Die 
Novellierung der Endlager-Vorausleistungsord-
nung wurde eingeleitet. 

3. Der Ausschuß hat sich zufrieden über das bisher 
Erreichte geäußert. Er erwartet jedoch einen ab-
schließenden Bericht nach Erfüllung aller Aufla-
gen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 68) zustimmend zur 
Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß die Arbeiten zur Novellierung 
der Endlager-Vorausleistungsverordnung zügig 
weitergeführt und abgeschlossen werden. 

c) Der Ausschuß erbittet einen Bericht bis zum 
1. Oktober 1996. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend - 

Einzelplan 17 

Prüfung bei der Gesellschaft zur Förderung 
berufsspezifischer Ausbildung e.V (GFBA) 

HHA-Drucksache 1091; 
HHA-Drucksache 1245; Prot. 27, S. 16; 
HHA-Prot. 66, S. 39; A-Drucksache 116; Prot. 31, S. 13; 
A-Drucksache 135; Prot. 34, S. 44; 
A-Drucksache 145; Prot. 24, S. 35 

1. Der Ausschuß hatte Unregelmäßigkeiten bei der 
Geschäftsführung der GFBA festgestellt. Er hatte 
das Bundesministerium verpflichtet, die notwendi-
gen zivilrechtlichen und strafrechtlich Schritte ein-
zuleiten. 
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2. Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfah-
ren eingestellt. Auch zivilrechtlich konnte keine 
Rückforderung durchgesetzt werden. 

3. Der Ausschuß hat das Ergebnis zur Kenntnis ge-
nommen. 

Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie - 

Einzelplan 30 

Förderung der Entwicklung des 
Magnetschwebebahnsystems Transrapid 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 54; Prot. 3, S. 35; 
A-Drucksache 71; Prot. 19, S. 15 

1. Der Subunternehmer einer vom Bund beauftrag-
ten Firma, der zu Selbstkostenfestpreisen arbeiten 
muß, hat nach Feststellungen des Ausschusses 
möglicherweise überhöhte Preise gefordert. 

Der Ausschuß hatte verlangt, daß die Preisprü-
fungsbehörde eingeschaltet wird. 

2. Das Bundesministerium hat die erforderliche 
Preisprüfung in die Wege geleitet. Das Verfahren 
ist jedoch noch nicht abgeschlossen. 

3. Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 71) zur Kenntnis. 

b) Er erwartet, daß sich der Bundesminister weiter 
bemüht, die nachkalkulatorische Prüfung bald-
möglichst abzuschließen, und bittet um einen 
weiteren Bericht über das Ergebnis der Preis-
prüfung bis zum 31. Oktober 1996. 

Allgemeine Finanzverwaltung - 

Einzelplan 60 

Bericht des Bundesrechnungshofes über die 
Fortführung des Transferrubel-Verrechnungssystems 
bis zum Ende des Jahres 1996 und die in diesem 
Zusammenhang aufgetretenen Vorkommnisse 

Prot. 20, S. 26; A-Drucksache 208; Prot. 44, S. 83; 
A-Drucksache 81; Prot. 21, S. 58 

1. Der Ausschuß hatte festgestellt, daß bei den Trans-
ferrubeln, die ursprünglich einmal 27,6 Mrd. DM 
wert  waren, infolge von Abwertungen ein erhebli-
cher Verlust entstanden ist. Er hatte über die lau-
fenden Verhandlungen und den aktuellen Stand 
informiert werden wollen. 

2. Mit einer Reihe von Staaten hat die Bundesrepu-
blik Deutschland mittlerweile Abkommen abge-
schlossen, wonach ein bestimmter Betrag in DM 
zurückzuzahlen ist. 

Bei einer Reihe anderer Staaten laufen die ent-
sprechenden Verhandlungen noch. 

Bezüglich Rußlands wurde nichts in die Wege 
geleitet, da ein achtjähriges Stillhalteabkommen 
besteht. 

3. Der Ausschuß hat zur Kenntnis genommen, daß 
die Zahlungssumme, die aufgrund der Regie-
rungsabkommen mit acht Ländern abgeschlossen 
wurde, mit 1 171,1 Mio. DM lediglich 4,2 % des 
deutschen Gesamtguthabens entspricht. Allein die 
Länder, mit denen Verträge abgeschlossen wur-
den, haben 4 353,6 Mio. DM, d. h. 79 % der ur-
sprünglichen Forderung des Bundes behalten dür-
fen. Diese Forderungen gelten als uneinbringlich. 
Sie sind dem Ausgleichsfonds „Währungsumstel-
lung" und damit dem Erblastentilgungsfonds auf 
Dauer anzulasten. 

Der Ausschuß begrüßt, daß ein Teil der Prozesse, 
die gegen private Unternehmen wegen unberech-
tigter Kostenerstattungen geführt wurden, zu-
gunsten des Bundes entschieden wurde. 

3. Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 81) zur Kenntnis. 

b) Der Bundesminister wird aufgefordert, wegen 
der besonderen Bedeutung des Gesamtbetra-
ges der Forderungen und der Rückforderungen 
wegen Mißbrauchs bis zum 31. Dezember 1997 
über den aktuellen Sachstand zu berichten. 

Ermittlung der Anschaffungskosten und· 
Überwachung  der  Veräußerungen von Anteilen 
an Kapitalgesellschaften in den neuen 
Bundesländern und im Ostteil von Berlin bei 
wesentlichen Beteiligungen im Sinne des 
§ 17 Einkommensteuergesetz 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 64; Prot. 10, S. 30; 
A-Drucksache 138; Prot. 21, S. 63 

1. Der Ausschuß hatte beanstandet, daß eine sachge-
rechte Besteuerung der Gewinne auf Anteilsver-
äußerungen in den neuen Bundesländern nicht si-
chergestellt ist. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat darauf-
hin veranlaßt, daß die Finanzämter über alle Ur-
kunden, die .ein Beteiligungsverhältnis betreffen, 
abschriftlich unterrichtet werden. Außerdem wird 
nach Angaben des Bundesministeriums der Finan-
zen ein Kontrollmitteilungsverfahren eingeführt, 
wonach die Körperschaftsteuerstelle der Veranla-
gungsstelle die für die Besteuerung wichtigen Da-
ten mitteilen muß. 

Die neuen Bundesländer haben sich zudem bereit 
erklärt, bei der laufenden Bearbeitung der Akten 
auf die Problematik der zutreffenden Ermittlung 
und Fortschreibung der Anschaffungskosten zu 
achten. 

3. Dem Anliegen des Ausschusses .ist weitgehend 
Rechnung getragen. Mit der Kenntnisnahme des 
Berichtes wurde der Fall abgeschlossen. 
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Steuerliche Behandlung der Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung 

BT-Drucksache 12/8490, Nr.65; Prot. 10, S. 34; 
A-Drucksache 133; Prot. 21, S. 65 

1. Der Bundesrechnungshof hatte verlangt, 

- daß die Einkünfte aus Vermietung und Ver-
pachtung einer weiterreichenden Steuerprü-
fung unterworfen werden, 

- daß die Angaben der Mieteinnahmen nach Ein-
zelwohnungen aufgeschlüsselt werden, 

- daß die Ausgaben für Vermietung und Ver-
pachtung pauschaliert berechnet werden, und· 
zwar nicht mehr abhängig von der Größe der 
Wohnung, sondern abhängig von der Höhe der 
Mieteinnahmen. 

2. Das Bundesministerium der Finanzen hat in sei-
nem Bericht darauf hingewiesen, daß bereits 
heute die Mieteinnahmen nach Einzelwohnungen 
aufgeschlüsselt werden müssen. Eine weiterge-
hende Aufschlüsselung sei nicht mehr möglich. 
Soweit diese in der Praxis nicht durchgeführt wird, 
liege das daran, daß die Steuerpflichtigen ihrer de-
taillierten Erklärungspflicht nicht nachkommen. 
Die Finanzbeamten hätten dann aus Zeitgründen 
häufig nicht mehr die Möglichkeit, Nachforschun-
gen durchzuführen. 

Eine Ausdehnung der Betriebsprüfung auf Ein-
nahmen aus Vermietung und Verpachtung hat das 
Bundesministerium der Finanzen mangels perso-
neller Kapazität abgelehnt. 

Ebenso hat es das Bundesministerium abgelehnt, 
die Pauschalierung der Werbungskosten nach ei-
nem Vom-Hundert-Satz der Einnahmen festzule-
gen. Es will nach wie vor die Pauschalierung von 
der Größe der Wohnung abhängig machen. Das 
Bundesministerium hat in diesem Zusammen-
hang darauf hingewiesen, daß es nicht gerecht-
fertigt ist, wenn die Mieter in den neuen Bundes-
ländern nur deshalb weniger steuerlich absetzen 
können, weil sie geringere Mieteinnahmen ha-
ben. Die Ausgaben für Reparaturen seien in den 
neuen Bundesländern nicht geringer als in den 
alten Bundesländern. 

Der Bundesrechnungshof hat demgegenüber die 
Ansicht vertreten, daß Handwerkerrechnungen in 
den neuen Bundesländern in aller Regel geringer 
sind und daß die Betriebsprüfung im Bereich der 
Mieteinnahmen durch „billigere" Beamte des mitt-
leren Dienstes durchgeführt werden sollte. 

3. Der Ausschuß hat die Ausführungen des Bundes-
ministeriums der Finanzen weitgehend akzeptiert. 
Hinsichtlich der Betriebsführung wurde noch 
keine endgültige Entscheidung getroffen. 

Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers zur Kenntnis. 

b) Er erwartet im Hinblick auf eine mögliche 
Übernahme der Prüfungen in anderen Bundes-
ländern bis zum 30. Juni 1997 einen Bericht 
über die Ergebnisse der Außenprüfung im Be-
reich von Vermietung und Verpachtung im 
Land Baden-Württemberg. 

Zusammenwirken von Bund und Ländern 
bei der Erhebung von Steuern 

BT-Drucksache 12/5650, Nr. 44; Prot. 44, S. 59; 
A-Drucksache 137; Prot. 21, S. 57 

1. Im Zusammenhang mit Vorsteuererstattungen bei 
der Gründung von Familienpersonengesellschaf-
ten in der Land- und Forstwirtschaft hatte der Aus-
schuß verlangt, daß das Bundesministerium der 
Finanzen überprüft, ob Regreßansprüche gegen 
ein Bundesland bestehen. 

2. Der vom Bundesministerium der Finanzen einge-
reichte Bericht verneint die Frage. Bereits die 
Pflichtverletzung sei fraglich. Zumindest scheitere 
es an der groben Fahrlässigkeit. 

3. Der Ausschuß hat sich dieser Bewe rtung ange-
schlossen. Mit der Kenntnisnahme des Berichtes 
wurde der Fall abgeschlossen. 

Lohnsteuererhebung 

BT-Drucksache 12/8490, Nr. 66; Prot. 10, S. 41; 
A-Drucksache 39; Prot.  21, S. 69 

1. Bundesrechnungshof und Ausschuß hatten in der 
letzten Sitzung verlangt, 

- daß Lohnsteuerprüfungen besser aufeinander 
abgestimmt werden, 

- daß künftig ein zentrales Finanzamt eingeführt 
wird, 

- daß Informationen zwischen verschiedenen Fi-
nanzämtern ausgetauscht werden, 

- daß sich das Bundesamt der Finanzen künftig 
an Lohnsteueraußenprüfungen beteiligen soll 
und hierfür mehr Personal erhält. 

2. Der vom Bundesministerium der Finanzen vorge-
legte Bericht ist auf die Abstimmung für Lohnsteu-
eraußenprüfungen und auf das zentrale Finanzamt 
nicht eingegangen. 

Was den Austausch von Informationen betrifft, so 
hat das Bundesministerium festgelegt, daß sich die 
Finanzämter in bedeutenden Fällen miteinander 
abstimmen sollen. 

Die Beteiligung des Bundesamtes der Finanzen an 
Lohnsteueraußenprüfungen hat das Bundesmini-
sterium der Finanzen wegen fehlenden Personals 
für nicht realisierbar angesehen. 

3. Die Auflagen des Ausschusses sind noch nicht er-
füllt. 
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Folgender Beschluß wurde gefaßt: 

a) Der Ausschuß nimmt den Bericht des Bundes-
ministers (A-Drucksache 139) zur Kenntnis. 

b) Der Bundesminister wird aufgefordert, für eine 
Beteiligung des Bundesamtes für Finanzen an 
Lohnsteueraußenprüfungen zu sorgen und die 

Lohnsteueraußenprüfung bei Arbeitgebern mit 
mehreren Betriebsstätten und Konzernen durch 
entsprechende Regelungen zu verbessern. 

c) Der Ausschuß erwartet bis zum 31. März 1997 
einen Bericht über die Möglichkeiten der Per-
sonalverschiebungen zugunsten des Bundes-
amtes für Finanzen. 

Bonn, den 12. März 1997 

Der Haushaltsausschuß 

Dieter Pützhofen 

Berichterstatter 

Uta Titze-Stecher 

Berichterstatterin 








